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Vonvort des Burgerpriisidenten 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Für die diesjährige Ausstellung „Rütschelen vor Jahr und Tag" hat der 
Dorfverein das Thema „Die Burgergemeinde Rütschelen" ausgewählt. 
Ich hoffe, dass Sie beim Lesen dieser interessanten Broschüre einen Einblick 
erhalten in die Geschichte dieser über 150 Jahre alten, Dorf verbundenen 
Burger-Gemeinschaft und in ihre heutigen vielfältigen Aufgaben, die noch 
weitgehend - mit zeitbedingten Anpassungen - auf dem historischen 
Ausscheidungsvertrag aus dem Jahre 1867 beruhen. 

Rütschelen hat zurzeit das grosse Glück, eine Gruppe von Einheimischen zu 
besitzen, die sich innerhalb des Dorfvereins mit viel Engagement, Fleiss und 
Können der Aufarbeitung unserer Dorfgeschichte annehmen und uns so 
Wissenswertes aus der Vergangenheit näher bringen und dafür sorgen, dass 
dieses auch künftigen Generationen erhalten bleibt. 

Im Namen der Burgergemeinde danke ich dem Dorfverein und allen, die bei 
der Realisierung der Ausstellung und dieser für uns sehr wertvollen 
Dokumentation mitgeholfen haben ganz herzlich. Dabei geht meine 
besondere Anerkennung an die drei Autoren Hans Leuenberger, Hans Kurth
Hofstetter und Walter Schneeberger. 

Wie der Dorfverein wird sich auch die Burgergemeinde in der Zukunft der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben in unserer Dorfgemeinschaft stellen und weiter 
dazu beitragen, dass uns die natürliche Schönheit, der Lebensraum und die 
Wohnqualität in unserem schönen Rütschelen erhalten bleiben. 

Im Mai 2002 

Andreas Kaufmann 
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Die Organisation der Burgergemeinde Rütschelen 

Im Organisations- und Verwaltungs-Reglement vom 22.5.1976 sind die 
Richtlinien für die Burgergemeinde festgelegt. Darin heisst es u. a.: 

Die Burgergemeinde Rütschelen ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft. 
Sie besteht aus den das Burgerrecht von Rütschelen besitzenden, hier 
wohnhaften Personen. 

Organe der Burgergemeinde sind: 
- die Burgergemeindeversammlung (in der Regel zweimal pro Jahr) 
- die Burgergemeindebehörden (Burgerrat und ständige Kommissionen) 
- die Burgergemeindebeamten (Burgerschreiber, Burgerkassier) 

Der Burgerrat und die Beamten heute 

Andreas Wälchli 
Vizepräs. seit 2002 

(Liegenschaft) 

Andreas Kaufmann 
Burgerpräsident seit 1983 

Rudolf Frikart Lina-Kurth-Sommer Beat Sohm 
Burgerrat seit 1995 Burgerrätin seit 2002 Burgerrat seit 2002 

(Feld- u. Waldwege) (Waldhütte/Kirschbäume) (Pachtland) 

Hans Kurth-Meyer 
Burgerschreiber seit 1972 

Margrith Kurth-Meyer 
Burgerkassierin seit 1976 
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Die Rütscheler Burgergemeinde in Zahlen 

Anzahl der erfassten Rütscheler Burger 

Jahr In Rütschelen Im Rodel erfasste Total der erfassten 
wohnhafte Burger auswärtige Burger Rütscheler Burger 

2000 145 2'500 2'645 

Der Wald- und Landbesitz der Burgergemeinde 

Jahr Waldbesitz Landbesitz Total Grundbesitz 
in ha in Fr. in ha in Fr. in ha in Fr. 

1867* 132 137'630 52 84'500 184 222'130 
2000 137 636'600 54 350'900 191 987'500 

Der Wald und seine Nutzung 

Jahr Waldbestand Nutzung 
in Volumen in Franken in Volumen in Franken 

1885 132 ha - 405 m3 -
1935 137 ha - 1'050 m3 44'000 
1997 137 ha - 1 '700 m3 160'000 

Vermögensverhältnisse der Burgergemeinde 

Jahr Aktiven Passiven Armengut Reinvermögen 

1867* 235'601 52'400 163 Fr. 183'364 
1900 242'776 46'550 - Fr. 242'776 
1950 628'525 37'000 - Fr. 591 '525 
2000 2'224'507 156'090 - Fr. 2'068'417 

*) gemäss Ausscheidungsvertrag 
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Wo liegt die Burgergemeinde Rütschelen? 

Im Wirtschaftsplan über die Waldungen der Burgergemeinde Rütschelen 
aus dem Jahre 1946 wird der Standort so beschrieben: 

„Rütschelen liegt rund 5 km südlich von Langenthal und ist von den 
umliegenden Ortschaften Lotzwil, Madiswil und Bleienbach 2- 2 ½ km 
entfernt. Am besten verbunden ist das Dorf durch eine gute, im Jahr 1896 
angelegte Fahrstrasse mit Lotzwil, das an der Linie Langenthal - Huttwil 
gelegen ist. 

Die Waldungen der Burgergemeinde liegen 520- 740 m ü. M. Sie bilden 
einen um das Dorf verlaufenden Kranz, der mehrmals durch offenes Land 
unterbrochen wird. 
Der höchste Punkt liegt auf 739 m ü. M. Die tiefste Stelle befindet sich am 
Ufer der Langeten bei 524 m ü. M. 

Die Waldungen der Burgergemeinde Rütschelen gehören zum X. bemischen 
Forstkreis und liegen im oberaargauischen Amtsbezirk Aarwangen." 

Anmerkung: Heute gehört Rütschelen zur Waldabteilung 6 Burgdorf
Oberaargau, Revier 609 Nord. 

Das Klima wird wie folgt beschrieben: 

„Die Waldungen von Rütschelen liegen in der mittelländischen Region mit 
ausgeglichenem, verhältnismässig feuchten Klima. Sie liegen in einer Zone, 
die weder durch Frost, noch Reif, noch Hagel besonders leidet. Dagegen 
werden hin und wieder Schäden durch Schnee verursacht." 

Die meteorologische Anstalt von Langenthal macht dazu folgende Angaben: 

1944 1945 1946 

Mittlere Tagestemperatur (Jahresmittel) +6,25°C +8,9 °C +9,1 °C 

Absolutes Maximum +32 °C +32 °C +35 °C 

Absolutes Minimum -15 ° C -19 °C -13 °C 

Niederschlag 1018 mm 807mm 925mm 

Frosttage 139 Tage 79 Tage 101 Tage 

Baumbestandeskarte 1997 Burgerwald Rütschelen Q 
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1832-? 
1854 
1854-56 
1856-60 
1860-66 
1866-68 
1868-70 
1870-80 
1880-84 
1884-89 
1889-08 
1909-27 
1927-39 
1939-62 
1963-70 
1971-82 
1983 

1854-58 
1858-60 
1860-80 
1880-87 
1887 
1887-92 
1892-22 
1922-40 
1941-72 
1972 

Die R.ütscheler Burgerpriisidenten und 
Burgerschreiber 

Die Burgerpräsidenten 

Felix Blatt 
Johann Mathys 
Johann Blatt 
Jakob Mathys 
Andreas Kaufinann 
Johann Mathys 
Johann Sohm 
Johann Lanz 
Johann Frikart 
Johann Mathys 
Jakob Leu 
Alfred Frikart 
Gottfried Kurth 
Rudolf Frikart 
Hans Mathys-Greub 
RudolfSohm 
Andreas Kaufinann 

1. Präsident und Obmann, Kunsthändler 

nach Amerika ausgewandert 

Schmied, im Dorf 

Spiegelberg 

Schreiner, im Dorf 

im Amt 

Die Burgerschreiber 

Jakob Mathys 
Joseph Kuert 
Jakob Blatt 
Robert Kuert 
Johann Graber 
Jakob Blatt 
Gottfried Wälchli 
Gottfried Leuenberger 
Walter Wälchli 
Hans Kurth-Meyer 

alt Gemeindeschreiber 
Joh. Ulr. sei. 
Einwohnergemeindeschreiber 
im Dorf, Bure 
Sohn, aufdemHubel, bis 5.10.87 
wie bereits von 1860-80 
Lehrer in Lotzwil, 1922 verstorben 
Vrenihanse 
Maurermeister 
im Amt 

Anmerkung 

Der Burgerpräsident ist - wie die Namenliste ausweist - von je her eine 
angesehene Persönlichkeit aus der Rütscheler Burgerschaft gewesen. 
Der Burgerschreiber hat unter anderem die Aufgabe, den bis 1997 für das 
Ausstellen von Heimatscheinen massgebenden Burgerrodel zu führen. Die 
meisten von ihnen beherrschten das „Schönschreiben" in Perfektion, wie aus 
den alten Originaldokumenten ersichtlich ist. 
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Der Ausscheidungs-Vertrag aus dem Jahre 1867 
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Original-Deckblatt des Ausscheidungsvertrags aus dem Jahre 1867 

Zwischen der Einwohnergemeinde Rütschelen und der Burgergemeinde 
wurde auf Grund der Gesetzesverordnung von 1852 und 1854 der 
nachfolgende Ausscheidungsvertrag abgeschlossen. Er regelt die Rechts- und 
Besitzesverhältnisse zwischen dem Kirchengut, dem allgemeinen Ortsgut, 
dem Armengut und dem burgerlichen Gut neu. Darin genau umschrieben sind 
die Vermögenswerte, Schulden, Rechte, Dienstbarkeiten und die Standorte 
von Liegenschaften, Land- und Waldstücken. Interessant dabei ist, wie man 
damals die Abgrenzungen vorgenommen hat, z.B. mit "morgens, mittags, 
abends und mitternachts" und mit den Namen der jeweiligen Anstösser. 
Auffallend ist auch die schöne, schwungvolle Handschrift, in der dieses 
Vertragswerk niedergeschrieben wurde. 
Ein weiteres Detail: Im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses verfügte die 
Burgergemeinde Rütschelen über ein reines Vermögen von Fr. 183'364.76, 
was zu dieser Zeit sicher enorm war. 
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Der Ausscheidungs-Vertrag aus dem Jahre 1867 
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Reproduktion vom Original der ersten Seite 
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Die nachfolgenden 31 Seiten enthalten den vollstiindigen Wortlaut des 
Ausscheidungs-Vertrages aus dem Jahre 1867 

Es wird anmit beurkundet, 

dass die 

Einwohnergemeinde Rütschelen 

mit der 

Burgergemeinde von Rütschelen 

(Kirchgemeinde Lotzwil, Amtsbezirk Aarwangen) 

in Ausführung von Art. 43 des Gesetzes von 6. Dezember 1852, der Art. 2 
und 3 des Gesetzes über die Festsetzung des Zweckes der Gemeindegüter 
vom 10. Oktober 1853, und der Instruktion vom 16. November 1854, den 
folgenden 

Ausscheidungs-Vertrag 
über die Gemeindegüter von Rütschelen abgeschlossen hat. 

A. Gemeindegüter 
mit allgemein örtlichem Zwecke 

Die Einwohnergemeinde von Rütschelen 

besitzt 

teilweise als Glied der Kirchgemeinde Lotzwil, teilweise eigentümlich durch 
Kauf usw., teilweise endlich durch Abtretung von der Burgergemeinde 
daselbst, das folgende Gemeinde-Vermögen: 
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Der Ausscheidungs-Vertrag aus dem Jahre 1867 

I. Anteil am Kirchengut Lotzwil 

Die Kirchgemeinde von Lotzwil, welche die Einwohnergemeinden 
Lotzwil, Rütschelen, Obersteckholz und Gutenburg umfasst, hat zufolge 
des Ausscheidungsaktes vom 23. Oktober und 30. Dezember 1864 mit 
Sanktion des Tit. Regierungsstatthalters das Vermögen wie folgt 
festgesetzt: 

A. Allgemeines Kirchengut 

a. in zinsbarem Kapital 
b. in Liegenschaften 
c. in Beweglichkeiten 
d. in Rechten ( ohne Schatzung) 

Fr. Rp. 
601.10 

14'100.00 
5'928.00 

0.00 

Summa Fr. 20'629 .10 

B. Spezielles Kirchengut 

in Liegenschaft 600.00 

Summa des Kirchengutes Fr. 21'229.10 

Zu diesem Kirchengut sind die vier benannten Einwohner
gemeinden Lotzwil, RUtschelen, Obersteckholz und 
Gutenburg nach dem Verhältnis ihrer Steuerkataster 
Miteigentümer und es bezieht der Einwohnergemeinde 
Rütschelen davon auf Fr. 881 '390.00 Gesamt-Steuer
eigentum des Gemeindebezirkes 

berechnet ungefähr ein Viertel Fr. 

Summa Kirchengutsanteil Fr. 

5'307.27 

5'307.27 

Soweit der Ertrag des obigen Kirchenguts zu den vorhandenen Bedürfnissen 
nicht ausreicht, ist die Einwohnergemeinde Rütschelen verpflichtet, das 
Betreffnis des Defizites nach obigem Verhältnisse durch Tellen 
beizuschiessen. 
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Der Ausscheidungs-Verlrag aus dem Jahre 1867 

II. Schulgut 

A. In Liegenschaften 

1. das Schulhaus mit Scheune, enthaltend zwei Schulzimmer, 
Gemeindezimmer, zwei Lehrerwohnungen mit Zubehörden, ferner Keller, 
Scheune und Stall. - Ist mit Nr. 335 bezeichnet, in Rieg erbaut, mit 
Ziegelbedachung versehen und zu Fr. 12'000.- in der Bernischen 
Brandversicherungsanstalt gegen Feuerschaden assekuriert. 
Katasterschatzung Fr. 10'000.00 

2. den Gebäudeplatz mit Garten und Baumgarten dabei, messend laut Plan 
11 '054 Quadratfuss, und grenzend ausgespitzt, südlich an die Schulmatte 
der Wwe Maria Frikart, geb. Kurth im Flösch und diejenige des Jakob Leu 
im Hofacker, östlich an die Matte der Wwe Frikart, obbemeldet und 
westlich an die Dorfstrasse. 
Katasterschatzung Fr. 210.00 

3. die Schulmatte von 1 Jucharte und 19'480 Quadratfuss, im Flösch gelegen. 
Dieselbe ist begrenzt gegen Morgen durch die Flöschmatte der Wwe 
Marie Frikart, geb. Kurth d.h. Maria Lanz, geb. Sohm statt Frikart, das 
Heimwesen der Maria Frikart, geb. Kurth, und die untere Flöschbeunde 
Nr. 5, gegen Mittag durch die Heimwesen der Elisabeth Graber, Joseph 
Frikart und Johann Leu, im Hofacker, gegen Abend durch den Flöschwald 
der Burgergemeinde Rütschelen und gegen Mitternacht durch die Hofstatt 
des Joseph Leuenberger, alle zu Rütschelen. 
Grundsteuerschatzung Fr. 890.00 

4. der Reuteliacker im Spiegelberg laut Plan von Inhalt 23'532 Quadratfuss, 
mit Grenzen: Morgen an die Strasse nach Madiswil, Mittag, Abend und 
Mitternacht an das Erdreich der Geschwister Sohm, Wagners im 
Spiegelberg. 
Katasterschatzung Fr. 420.00 

5. die obere Flöschbeunde nach Plan 21 '499 Quadratfuss, grenzend östlich an 
die Flöschbeunden der Burgergemeinde Rütschelen, südlich an die 
Schulmatte Nr. 3, westlich an das Erdreich der Wwe Maria Frikart und 
nördlich an die Schulbeunde Nr. 6. 
Schatzung Fr. 320.00 

6. die vordere Flöschbeunde allda 13'964 Schweizerfuss und den Grenzen 
Ost und Süd die Flöschbeunden der Burgergemeinde Rütschelen, West der 
Acker der Wwe Frikart im Flösch und nördlich die Beunde Nr. 5 oben. 
Katasterschatzung Fr. 210 .00 
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Der Ausscheidungs-Vertrag aus dem Jahre 1867 

Erwerbung 

Die Einwohnergemeinde von Rütschelen hat das Schulgebäude Nr. 1 im Jahre 
1848 am Platze des abgebrannten neu erbauen lassen. 

Die Burgergemeinde Rütschelen dann hat die Liegenschaften Nr. 2 bis mit 6 
lange vor Einführung der Untergerichte eigentümlich besessen und sich die 
Nummern 3 - 6 durch Zufertigungsurkunde vom 8. Wintermonat 1850 mit 
Fertigungszeugnis vom 9. gleichen Monates, eingeschrieben im Grundbuche 
für die Kirchgemeinde Lotzwil Nr. 10, Fol. 181 förmlich zufertigen lassen. 
Nur Nr. 2 ist ihr nicht zugefertigt worden. 

Die Burgergemeinde Rütschelen tritt nun alle fünf Grundstücke hiermit der 
Einwohnergemeinde Rütschelen zu Schulzwecken eigentümlich und 
unentgeltlich ab. 

Dienstbarkeiten 

1. Das Schulgebäude speziell ist dienstbar: 
a. den Einwohnern und Burgergemeinden zur Abhaltung ihrer 

Gemeindeversammlungen, der Sitzungen der Gemeinde- und 
Burgerräte, Schulkommission und übrigen Gemeindebehörden und zur 
Abhaltung der Kinderlehren, Arbeitsschulen usw. 

b. den Einwohnern, Burger- und Schulgemeinden zur Aufbewahrung ihrer 
Archive. Alles dieses ohne Störung der Schulen. 

2. Zwischen dem Schulhause und dem Garten durch führt ein Wegrecht zu 
den Matten der Maria Frikart, geb. Kurth und Jakob Blatt, Zimmermeister, 
sowie auch ein öffentlicher Fussweg vom Schulhause gegen den 
Spiegelberg. 

3. In der Schulmatte entquillt der Hausbrunnen der Witwe Lanz und des 
Johann Schneeberger. 

4. Zwischen den beidem Beunden Nr. 5 und 6 durch führt von Süd nach Nord 
ein öffentlicher Feldweg. 

Zweckbestimmung 

Das Schulgebäude dient speziell zur Abhaltung der Primarschule und 
Arbeitsschulen der Gemeinde, zu Lehrerwohnungen, 
Gemeindeversammlungen usw. Die Grundstücke zur Benutzung durch die 
Lehrer als teilweise Besoldung. Der Garten und Baumgarten werden von 
beiden Lehrern, die Schulmatte, der Reutiacker und Beunde Nr. 5 von dem 
Oberlehrer und die Beunde Nr. 6 von dem Unterlehrer benutzt und zwar 
schon seit Jahren. 
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Der Ausscheidungs-Vertrag aus dem Jahre 1867 

B. In Kapitalien 

Laut Rechnung des Schulsäckelmeisters Johann Jakob 
Mathys, im Leebach, vom 5. Jenner 1864 mit Passation 
vom 6. Februar und 24. März gleichen Jahres, für die 
Jahre 1862 und 1863 abgelegt, besass das Schulgut auf 
31. Dezember 1863 an Kapitalien 

Darunter sind von dem sogenannten Seilersehen 
Schulfond inbegriffen Fr. 844.93 
Die Entstehung des übrigen Kapitals ist nicht bekannt 
und datiert von früheren Jahren her. 

Fr. Rp. 

1 '065.23 

Summa Franken l '065.23 

Der Seilersche Schulfond stammt von der Teilung vom 1. und 10. April 1837 
über das Schulgut des Amtsbezirkes Aarwangen, und es sind in dieser 
Urkunde über die Verwendung des Ertrages die folgenden 

Bestimmungen 

enthalten, welche genau zu befolgen sind. (Beschluss des Tit. Regierungsrates 
vom 15. April 1836) 

1. Es soll jede Gemeinde den nach Teilung von dem Amtsschulfond 
erhaltenen Anteil ihrem Schulgute einverleiben, folglich den ganzen 
Betrag als ein Kapital des Schulgutes anlegen, der Einwohnergemeinde 
stehen bleiben, welches wohl vermehrt, aber nicht vermindert werden darf. 

2. Die jährlichen Zinsen dieses Schulgutes sollen obigem Beschluss gemäss 
nach den Vorschriften des Erziehungs-Departements verwendet werden, 
welche laut Zuschrift desselben vom 26. September 1836 also lauten: 
a. der jährliche Zins soll vollständig zu Schulzwecken verwendet werden. 
b. Es sollen daraus keine Kosten bestritten werden, welche bisher aus 

anderen Quellen gedeckt worden sind. 
c. Jener Zins darf nicht zur Besoldung der Schullehrer verwendet werden. 
d. Da wo bisher Schulprämien ausgeteilt worden sind, darf jener Zins 

nicht zu diesem Zwecke verwendet werden; da aber wo bisher keine 
Schulprämien verteilt worden sind, darf der Zins auf solche verwendet 
werden, jedoch mit dem ausdrücklichen Vorbehalte, dass sie nur den 
ausgezeichneten Schülern zukommen. - Übrigens sollen die 
Verzeichnisse der auszuteilenden Bücherprämien den betreffenden 
Schulkommissionen mitgeteilt werden. 

e. Der Regierungsstatthalter wacht bei der jährlichen Passation der 
Schulrechnungen über die Handhabung dieser Vorschriften. 
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Der Ausscheidungs-Vertrag aus dem Jahre 1867 

Dotation 

Zufolge Verfügung des Tit. Regierungsrates des Kt. Bern vom 20. August 
1866 hat die 
Burgergemeinde Rütschelen der Einwohnergemeinde in 
das Schulgut zu erlegen eine Dotation von Franken 15'000.00 

Diese Summe ist vom 1. Januar 1867 hinweg jedes Jahr 
zu vier vom Hundert zu verzinsen und soll auf eine 
gegenseitig frei stehende Kündigung mit drei Monaten 
Frist abbezahlt werden, wofür die Burgergemeinde ihre 
Habe und Güter verschreibt. 

Zweckbestimmung 

Bestreitung der Lehrerbesoldungen und sonstigen 
Ausgaben für die Schulen aus dem Ertrag resp. Zinsen 

Summa Dotation Franken 15'000.00 
dazu das vorstehende Kapitalvermögen von Franken 1 '065.23 

gemehrt, besitzt das Schulgut nun Kapitalien Franken 16'065.23 

Soweit die aufgezählten Vermögens-Ertragnisse zu den Schulzwecken wie 
Besoldung der Lehrer oder Lehrerinnen, Arbeitslehrerin usw. nicht zureichen, 
werden die betreffenden Defizite dann von der Einwohnergemeinde durch 
Tellen bestritten. 

C. in Beweglichkeiten 

Diese bestehen in den Schulbänken, Schultischen, Tafeln, 
Karten, Büchern usw. laut Inventar vom 21. Juni 1865 
im Schatzwerte von Franken 200.00 
von der Einwohnergemeinde zu Schulzwecken angekauft. 

Summa Beweglichkeiten Franken 200.00 
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Der Ausscheidungs-Vertrag aus dem Jahre 1867 

D. Rechte 

Die Burgergemeinde Rütschelen ist verpflichtet, der dasigen 
Einwohnergemeinde zu leisten, resp. zu verzeigen: 

a. Für einen allfälligen Neubau sowie zu den sämtlichen Reparaturen des 
Schulhauses, ferner auch zu den neuen Schultischen und Schulbänken oder 
Reparaturen derselben, das nötige zweckdienliche Bauholz. 

b. Für den Schulhausbrunnen das nötige Holz zu Dünkeln. 
c. Für alle Schulzimmer, selbst für solche zu neu zu errichtenden Schulen, 

das benötigte zweckdienliche Brennholz zum Erwärmen der Öfen, und 
zwar für die eigentlichen Primarschulen sowohl als auch für die 
Arbeitsschulen, Kinderlehren, Gemeindeversammlungen und Sitzungen 
der Gemeindebehörden. 

d. Dem Oberlehrer alljährlich ein und ein halbes Klafter Buchen- und ein und 
ein halbes Klafter Tannenholz in Spälten. 

e. Dem Unterlehrer ein Klafter Buchen- und zwei Klafter Tannenholz auch 
in Spälten. 

f. Bei Errichtung neuer Lehrstellen dann jedem der neuen Lehrer das 
gesetzliche Quantum Holz, wobei jedoch verstanden sein soll, dass wenn 
ein dritter Lehrer angestellt würde, sie - die Burgergemeinde - nicht mehr 
als das gesetzliche Quantum, das es dann für alle drei oder mehr Lehrer 
bezieht, zu verabfolgen habe. 

Das Bau- und Reparationsholz sowohl als das Brennholz wird von der 
Burgergemeindebehörde in den Gemeindewaldungen stehend angewiesen. 
Die Fällung, Aufrüstung, Fuhrungen, Baukosten usw. dann fallen der 
Einwohnergemeinde zur Last, welche namentlich das Brennholz der Lehrer 
und zu den Schulöfen zum Schulhause zu liefern hat. Das sogenannte Abholz 
von dem Bau- und Reparationsholz fällt der Burgergemeinde zurück, soweit 
sie solches nicht allfällig zu den Brennholzlieferungen bestimmt. 
Die Entstehung dieser Holzrechte ist unbestimmt und immerhin schon alt. 
Neuerdings wurden solche teilweise durch Sprüche des Tit. 
Regierungsstatthalteramtes von Aarwangen vom 11. März 1843 und 11. Juni 
und 5. Juli 1866 und Entscheid des Tit. Regierungsrates Bern vom 20. August 
1866 festgestellt. 
Die Burgergemeinde verpflichtet sich daher, diese Holzlieferungen in Zukunft 
immer richtig, rechtzeitig und unentgeltlich auszurichten, wie oben bestimmt 
worden ist. 
Die Einwohnergemeinde dagegen verspricht, sowie die gegenwärtigen 
Schulöfen baufällig geworden sein werden, die neuen Öfen nach der neuen 
Holz sparenden Konstruktion erstellen zu lassen. 
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Schatzung 

Die obigen Holzrechte werden gewertet: 

a. Das Reparationsholz für Schulhaus, Tische, Bänke etc. 
jährlich auf 

b. Das Brennholz zu den Schulöfen (5 bis 600 Wellen) 
jährlich 

c. Das Brennholz für den Oberlehrer (a Fr. 28 + 18) 
d. Das Brennholz für den Unterlehrer ( dito ) 

Summa jährlicher Anschlagpreis 
oder zu 25-fachem Werte kapitalisiert 

Zusammenzug des 
Vermögens des Schulgutes 

A. In Liegenschaften nach Steuerkataster 
B. In Kapitalien mit Dotation 
C. In Beweglichkeiten nach Inventar 
D. In Rechten kapitalisiert 

Summa Vermögen 

Schulden 

Auf diesem Vermögen lasten zufolge der vorangeführten 
Schulrechnung des Joh. Jak. Mathys im Leebach vom 
5. Jenner 1864 mit Passation vom 6. Februar und 
24. März 1864 an Passiven 
welche grösstenteils aus dem Neubau des Schulhauses, 
der durch den Brand des früheren leider nötig wurde, 
entstanden ist. 

Summa Schulden 

Bilanz 

Das Vermögen ist eingeschätzt zu 

Die Schulden betragen 

Somit besteht reines Vermögen 
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Fr. 50.00 

Fr. 35.00 
Fr. 69.00 
Fr. 64.00 

Fr. 218.00 
Fr. 5'450.00 

Fr. 12'050.00 
Fr. 16'065.23 
Fr. 200.00 
Fr. 5'450.00 

Fr. 33'765.23 

Fr. 2'251.45 

Fr. 2'251.45 

Fr. 33'765.23 

Fr. 2'251.45 

Fr. 31'513.78 
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III. Allgemeines Ortsgut 

A. In Liegenschaften 

Die Einwohnergemeinde besitzt: 

1. das Feuerspritzenhäuschen im Flösch allda, Bauart in Holz, 
Ziegelbedachung, ohne Brandversicherung, mit Schatzung 
nach Kataster Fr. 

2. den Platz, worauf dasselbe steht, bis an die Dachtraufe, messend 
ca. 240 Quadratfuss, und angrenzend gegen Morgen an die 
Dorfstrasse, gegen Abend an den Feuerweiher, gegen Mittag und 
Mitternacht dann an das Erdreich der Burgergemeinde Rütschelen. 
Ist im Kataster nicht besonders geschätzt. 

3. den Feuerweiher dabei messend laut Kataster mit Nr. 2 
zusammen 10' 1 71 Quadratfuss, ist geschätzt zu Fr. 
und begrenzt östlich von dem Platz 2 und nördlich Strasse, 
sonst ringsum von dem Erdreich der Burgergemeinde. 

4. die öffentlichen Strassen, Wege, Brücken, Plätze und Borde 
im Gemeindebezirk, soweit solche nicht Staats- oder Privat
Eigentum sind, mit der Pflicht zur Unterhaltung und Rechte 
der Benützung derselben. Schatzung keine. 

Summa der Liegenschaften Fr. 

B. Beweglichkeiten 

1. Löschgerätschaften 
Darunter sind enthalten eine Feuerspritze mit Zubehörden, 
64 Wassereimern, Leitern, Feuerhaken etc. laut Inventar 
vom 21. Juni 1865. Schatzung derselben Fr. 

2. Gemeindewerk Geschirr 
1 Schneepflug, 1 Bänne, 3 Pickel, 1 Grabaxt, 3 Hauen, 

100.00 

100.00 

200.00 

952.00 

2 Schaufeln etc. Schatzung (Inventar vom 21. Juni 1865) _Fr_. __ 5_0_.0_0 
Summa Beweglichkeiten ;;;;_F=..;;r•_;;;;_l '-=-0=02=•....;;;..0-=-0 

Diese Gegenstände wurden von der Einwohnergemeinde angekauft und es 
dient das Spritzenhäuschen zur Aufbewahrung der Löschgerätschaften, 
Spritze etc., alle übrigen aber zu den angegebenen Zwecken. 
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Erwerbung 

Das Spritzenhaus ist von der Einwohnergemeinde erbaut worden. 
Der Boden sowie der Feuerweiher war bisher Eigentum der Burgergemeinde, 
welche solches laut der hievon ausgeführten Zufertigungs-Urkunde vom 8. 
November 1850 mit Fertigungszeugnis vom 9. gleichen Monats, Grundbuch 
für Lotzwil Nr. 10, Folio 181 unter Nr. VII der Grundgüter erworben hat. 
Sie tritt solches indessen der Einwohnergemeinde Rütschelen zu angegebenen 
Zwecken zum Eigentum unentgeltlich ab. 

C. In Kapital 

Die Burgergemeinde verpflichtet sich ferner, der Einwohner
gemeinde, gemäss Verfügung des Tit. Regierungsrates in Bern 
vom 20. August 1866 als Dotation zu bezahlen ein Kapital von Fr. 15'000.00 
schreibe fünfzehn tausend Franken 

Summa Kapital Fr. 15'000.00 

Dieses Kapital ist vom 1. Januar 1867 hinweg der Einwohnergemeinde alle 
Jahre zu vier vom Hundert zu verzinsen und soll auf eine gegenseitige frei 
stehende Kündigung mit dreimonatlicher Frist ihr abbezahlt werden; für 
welche Verpflichtung die Burgergemeinde ein Vorrecht auf ihre Habe und 
Gut verschreibt. 

D. Rechte 

Der Einwohnergemeinde Rütschelen stehen folgende Rechte zu: 

1. Mitbenutzung der Kirche und des Totenackers zu Lotzwil, wie des 
sämtlichen übrigen Kirchenvermögens der Kirchgemeinde nach den 
Zweckangaben des Ausscheidungsvertrages vom 23. Oktober und 30. 
Dezember 1864 und im dem dort verzeichneten Verhältnisse. 

2. Die Abhaltung der Gemeindeversammlungen und der Sitzungen des 
Gemeinderates im Schulhause, ausserhalb der Schulzeit, wie auch 
Aufbewahrung ihres Archivs daselbst. 

3. Die Verwaltung sämtlicher Ortsgemeindegüter und des Burgerlichen 
Armengutes durch die Behörden und Beamte, nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. 

4. Die Ortspolizei, das Vormundschafts-, Armen- und Schulwesen durch den 
Gemeinderat und Schulbehörde etc. nach Gemeindegesetz. 

5. Bei Unzulänglichkeit der ordentlichen Einnahmen der reglementarische 
Bezug der nötigen Gemeindesteuern (Tellen) zu den Kosten der 
Kirchgemeinde und Einwohnergemeinde usw. usw. 
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Zusammenzug des Gemeindevermögens 
mit rein örtlichem Zwecke 

A. In Liegenschaften Fr. 200.00 

Fr. l '002.00 

Fr. 15 '000.00 

B. In Beweglichkeiten 

C. In Kapital 

D. In Rechten ohne Schatzung 0.00 

Summa des Ortsgutes Fr. l 6'202.00 
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IV. Orts-Armengut 

In Kapitalien 

Laut der von Jakob Schneeberger im Wyl für das Jahr 1864 
abgelegten Armengutsrechnung der Gemeinde Rütschelen 
vom 10. Jenner, mit Passation vom 4. und 27. Hornung, alles 
1865, besass das Armengut von Rütschelen in 48 Posten 
zusammen ein Vermögen von 
dazu Restanz von unangewendetem Kapital mit 

Somit zusammen ein Betrag von 
wovon aber bestehende Schulden abzuziehen sind 

Somit nun effektiver Bestand 
Der gesetzliche Bestand des Armengutes auf Ende 1864 
soll nach der gleichen Rechnung jedoch sein 
Somit ist ein Defizit noch zu ersetzen von 

Von diesem gesetzlichen Bestand der 
ist laut gleicher Rechnung noch eine Summe von 
als gesetzlicher Bestand des Burgerlichen Armengutes auf 
1. Januar 1858 abzuziehen. 

Somit bleiben als Restanz 

Das ORTS-ARMENGUT beträgt demnach 
Zu demselben kommt noch das Vermögen der Krankenkasse 
laut Rechnung vom 10. Jenner 1865 mit 

Summa ORTS-ARMENGUT 

Das Armengut der Gemeinde war auf 1. Jenner 1858 
verbraucht bis auf die oben angesetzten 
welche Restanz nun das burgerliche Armengut bildet. 
Die Summe, welche über diese nun vorhanden ist, wurde 
seither von der Gemeinde durch Tellen zusammengelegt 
und soll nun derselben als Ortsarmengut verbleiben. 
Was nun zur Ergänzung bis auf den gesetzlichen Bestand von 
noch fehlt, muss die Gemeinde ebenfalls durch Tellen 
zusammenlegen und so auch die bestehenden Schulden 
bezahlen, da keine davon in Abzug gebracht werden dürfen. 

Fr. 9'521.12 
Fr. 1'045.19 
Fr. 10'566.31 
Fr. 2'120.00 
Fr. 8'446.31 

Fr. 16'930.82 
Fr. 8'484.51 

Fr. 16'930.82 
Fr. 163.73 

Fr. 16'767.09 

Fr. 16'767.09 

Fr. 100.00 
Fr. 16'867.09 

Fr. 163.73 

Fr. 16'767.09 

Die Verwaltung der Armengüter steht dem Einwohnergemeinderat zu. 
Soweit die ordentlichen Einnahmen aus dem Ertrag der Gemeindegüter zur 
Bestreitung der allgemeinen Ausgaben der Einwohnergemeinde für 
Ortspolizei, Armenwesen, Löschanstalten usw. nicht zureichen, werden die 
Defizite, gestützt auf das Tellenreglement der Gemeinde vom 31. Jenner 
1863, mit Sanktion vom 23. Februar gleichen Jahres, durch Tellen bestritten. 
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ZUSAMMENZOG 
des 

EINWOHNERGEMEINDE-VERMÖGENS 

I. Kirchengut 

II. Schulgut 

III. Ortsgut 

IV. Ortsarmengut 

Anteil 

Allgemeines 

Total Vermögen 
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Fr. 5'307.27 

Fr. 31'513.73 

Fr. 16'202.00 

Fr. 16'867.09 

Fr. 69'890.09 



Der Ausscheidungs-Vertrag aus dem Jahre 1867 

B. Gemeindegüter 
mit rein burgerlichem Zwecke 

I. Burgerliches Armengut 

Dasselbe enthält laut Armengutsrechnung des Jakob 
Schneeberger im Wyl, vom 10. Jenner, mit Passation 
vom 4. und 27. Februar, alles 1865, aufEnde 1864 den 
Bestand als Etat per 1. J enner 185 8 

Summa 
Fr. 163.73 
Fr. 163.73 

Dasselbe entstand aus Einzugsgeldern. Besondere Vergabungen zu speziellen 
Zwecken sind nicht bekannt. Der Ertrag wird nach Gesetz zu Armenzwecken 
verwendet und besorgt der Einwohnergemeinderat die Verwaltung seit langen 
Jahren. 

II. Allgemeines Burgergut 

A. In Liegenschaft 

Ackerland 

1. der Bergacker nördlich des Dorfes. Messung laut dem Gemeindeplan 
29 Jucharten und 10'780 Quadratfuss. Grenzen: gegen Morgen an die 
Waldung der Burgergemeinde Lotzwil und den Acker des Jakob 
Schneeberger zu Lotzwil, gegen Mittag die Strasse nach Lotzwil, gegen 
Abend die Heimwesen des Johann Jakob Mathys im Wyl und Andreas 
Flückiger am Berg, und Mitternacht dann der Neuholzwald der 
Burgergemeinde Rütschelen Nr. 1 hienach. 

Katasterschatzung Fr. 20'560.00 

2. der Äbnitacker, auch am Berg daselbst gelegen, früher Eichwaldung, nun 
urbar. Inhalt 18 Jucharten und 930 Quadratfuss. Begrenzung: östlich an 
den Äbnitacker des Johann Wittwer Gemeinderat, Andreas Kaufmann 
Burgerpräsident und Jakob Blatt Burgerschreiber, alle zu Rütschelen, 
Jakob Schneeberger alt Öler zu Lotzwil, wieder Andreas Kaufmann und 
die Gebrüder Kurth, Salzmanns zu Rütschelen und Gebrüder Wiedmer 
zum Mattenhof, südlich von den Ackern der Andreas Kaufmann 
obbemeldet, Johann Wirth Bauer, Jakob Leu Gemeinderat und Witwe 
Barbara Mathys, geb. Blatt, Andreas sei. daselbst, westlich von denjenigen 
des Johann Wirth und des Jakob Mathys Gemeinderat allda, und nördlich 
von dem Heimwesen des Johann Mathys am Berg und der Strasse nach 
Lotzwil. Schatzung Fr. 7'210.00 
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3. das Untere Moos, Reute land nördlich des Dorfes gelegen, haltend laut 
Plan 3 Jucharten und 37'535 Quadratfuss mit den Grenzen: Osten der 
Moosacker der Wwe Barbara Blatt geb. Marbot im Dorfe, Süden 
denjenigen des Johann Bögli Wirt daselbst, Westen der Flöschwald der 
Burgergemeinde Rütschelen und der Wald der Burgergemeinde 
Bleienbach, Norden den Moosacker des Johann Mathys Schmied zu 
Rütschelen. Schatzung Fr. 1 '570.00 

4. das Obere Moos, allda mit Inbegriff eines Stückes vom Flöschwald 
urbanisierter Waldbodens von 14'600 Quadratfussen, nunmehr nach 
Kataster 4 Jucharten und 23'696 Fuss inhaltend, mit Begrenzung gegen 
Morgen von dem Moosacker des Johann Mathys im Lindenacker, gegen 
Mittag von denjenigen des Jakob Blatt Zimmermeister und dem 
Flöschwald Nr. 2, Abends von dem Hämisacker der Witwe Barbara 
Gygax, geb. Mathys zu Bleienbach, Mitternacht von dem Moosacker des 
Johann Bögli Wirt zu Rütschelen. Katasterschatzung Fr. 2,680.00 

5. den Holzacker auf dem Bergfelde östlich des Dorfes, messend nach Plan 
und Kataster 40 Jucharten und 9'199 Quadratfuss (vier Jucharten davon 
sind zu Wald angebaut worden). Grenzen: Morgen das Dennlisboden
Neuholz der Burgergemeinde Rütschelen, Nr. 3, Mittag das Heimwesen 
des Johann Mathys im Leebach und die Äcker der Johann Mathys, Jakob, 
Leu, Witwe Barbara Kurth geb. Blatt, Friedrich Trachsel im Wyl und 
Johann Jakob Mathys Markgraf auf dem Hubei, Abend die Strasse nach 
Madiswil und die Heimwesen der Johann Kurth Wirt, Ulrich Mathys 
Käser, Johann Leuenberger, und Johann Jakob Mathys geb. Blatt 
Schreiners Witwe, Johann Mathys Schmied und Johann Bögli Wirt, alle zu 
Rütschelen. Schatzung Fr. 16'090.00 

6. das Mösli, der Weidacker und das Flühli Ackerland, südlich des Dorfes, 
am Spiegelberg gelegen, nach Plan zusammen in einem Umfang 43 
Jucharten und 8'878 Quadratfuss inhaltend, wovon nun auch 1 ½ Jucharten 
zu Wald angepflanzt worden sind. Angrenzung des Ganzen gegen Osten: 
das Heimwesen des Johann Mathys im Leebach, die Waldung Nr. 3 
hienach, die Waldung des Johann Ulrich Schürch an der Bysegg, die 
Äcker der Witwe Maria Lanz geb. Sohm, Jakob Seiler Händler, Andreas 
Sohm und Johannes Lanz am Spiegelberg und Johann Ulrich Schürch 
obbemeldet, und den Weidhof des Christian Habegger daselbst. Westen: 
der Wald Nr. 6 hiesiger Burgergemeinde, die Zelgliäcker der Witwe 
Barbara Kurth und Jakob Schneeberger im Wyl und das Heimwesen des 
Johann Lanz Heinrichs sei. am Spiegelberg. Süden: der Acker des Rudolf 
Lanz und das Heimwesen des Jakob Seiler allda. Norden: die Strasse nach 
Madiswil sowie die Hausplätze und Hofstätten der Wwe Elisabeth Stalder 
geb. Müsli, Jakob Lanz Decker, Johann Leuenberger, Johann Burkhalter, 
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Jakob Schneeberger, Jakob Seiler, die Äcker der Wwe Stalder Christians 
sei., Johann Jakob Sohm, Andreas Sohm, Frau Mathys geb. Hug, die 
Schulreute, die Strasse nach Madiswil, das Heimwesen der Geschwister 
Sohm Wagners, Äcker der Wwe Barbara Kurth geb. Blatt, Wwe Lanz geb. 
Sohm, und Christian Trachsel im Wyl, und die Hofstatt des Johann Mathys 
im Leebach, alle zu Rütschelen. Schatzung Fr. 28'000.00 

7. die Untere Flöschbeunde westlich, nach Ausscheidung der Schulbeunde 
noch 4 Juacharten und 32'909 Quadratfuss Ackerland und grenzend gegen 
Morgen an das Heimwesen der Wwe Maria Frikart geb. Kurth im Flösch, 
Johann Christen Maurer, Johann Sohm Friedrichs sei., Johann Sohm 
Jöggis und Joseph Kaufmann daselbst, gegen Mittag an das Heimwesen 
der Johann Steffen und Barbara Leuenberger geb. Kurth daselbst, gegen 
Abend an diejenigen der Joseph Frikart und Elisabeth Graber, die 
Schulmatte und die beiden Schulbeunden, und gegen Mitternacht an das 
Heimwesen der Maria Frikart-Kurth Flösch. Schatzung Fr. 2'900.00 

8. die Obere Flöschbeunde mit der neuen Schwandenweidreute, welche vom 
Trubbergwald urbar gemacht wurden, Ackerland, Inhalt laut Plan 
5 Jucharten und 24'489 Quadratfuss (der Feuerweiher und das 
Spritzenhaus ist davon abgeteilt), grenzend östlich gegen an diesen 
Feuerweiher und Spritzenhausplatz und die Dorfstrasse, südlich an das 
Heimwesen des Rudolf Lanz, den Buhacker der Wwe Blatt im Flösch, und 
die Schwandenweidäcker der Wwe Frikart und Johann Mathys im 
Leebach, westlich und nördlich dann an den Trubbergwald der 
Burgergemeinde Rütschelen. Schatzung Fr. 3'100.00 

9. die neue Trubbergreute, neu urbanisiert, nach dem Kataster messend 2 
Jucharten und 1 O' 131 Fuss Ackerland, grenzend östlich an den Acker der 
Wwe Lanz, südlich desgleichen, westlich an den Trubbergwald der 
Burgergemeinde und nördlich an die Äcker der Andreas Blatt Krämers und 
Johann Wirth Bauer. Schatzung Fr. l '350.00 

10. die neue Schwandenreute südwestlich, Inhalt 31 '042 Schuh, angrenzend 
nördlich an die Heimwesen der Wwe Barbara Gerber geb. Grädel und 
Jakob Kurth auf der Schwanden, sonst überall an die Buchwaldung der 
Burgergemeinde Nr. 5. Schatzung Fr. 310.00 

11. der Rainacker im Spiegelberg, südlich, was von dem angekauften 
Rainheimwesen noch urbar ist, messend 1 Jucharte und 11 '123 
Schweizerfuss und ist begrenzt: von der neu angesetzten Rainwaldung und 
südlich von der Häusli-Hofstatt und Buchwald Nr. 5 und 8, hienach 
westlich von dem Erdreich des Johann Kurth Gemeindeammann und der 
Wwe Elisabeth Kurth geb. Bösiger und nördlich von der Letzteren. 

Schatzung Fr. 510.00 
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Waldungen 

1. der Neuholzwald, Tannenwald am Berg gelegen in einem Umfang laut 
Plan 19 Jucharten und 16'733 Quadratfuss inhaltend, der ganze Wald weist 
die Begrenzung: Osten das Kleinholzerdreich der Burgergemeinde 
Lotzwil, Norden die Waldung der Gleichen, Süden der Bergacker Nr. 1 
vom und Westen die Matte der Wwe Maria Frikart-Kurth, Barbara 
Mathys-Blatt, Maria Mathys-Brügger und Jakob Mathys Gemeinderat. 

Schatzung Fr. 9'710.00 

2. der Flösch- und Trubbergwald, Tannenwaldung, westlich des Dorfes nach 
Plan und Kataster der Gemeinde 83 Jucharten und 17'765 Schweizerfuss 
inhaltend, begrenzt: Morgens durch das Heimwesen der Gebrüder Kurth 
Salzmanns und die Äcker der Jakob Blatt, Zimmermann, Andreas Blatt, 
Krämer, die Flöschbeunden Nr. 8 der Burgergemeinde, Äcker der Wwe 
Lanz geb. Sohm, Jakob Hug im Wyl, Jakob Leu und die Heimwesen der 
Johann Leuenberger und Johann Leu im Flösch, wie auch die Schulmatte 
der Einwohnergemeinde, Mittags durch die Flöschbeunde der 
Burgergemeinde, Abends durch die Schwandenweidäcker der Johann 
Mathys im Graben und Jakob Leu im Hofacker und durch die 
Schwandenweidmatten des Jos. Mathys im Graben und der Gebrüder 
Uebersax zu Oberbützberg, und Mitternachts durch die Waldungen der 
Burgergemeinde Bleienbach, den Hämisacker der Wwe Barbara Gygax 
geb. Mathys allda, das obere Moos Nr. 4 hievor und den Moosacker des 
Jakob Blatt Zimmermeister in Rütschelen. 

Katasterschatzung Fr. 30'040.00 

3. das Neuholz, Mösli und Langetenrain, östlich des Dorfes, Tannenwaldung 
von Inhalt mit Inbegriff der vom Holzacker Nr. 5 zu Wald angepflanzten 
4 Jucharten, zusammen 40 Jucharten und 14'782 Fuss in einem Umfange. 
Davon liegen 8 Jucharten und 39'324 Fuss im Gemeindebezirk Madiswil, 
das übrige in demjenigen von Rütschelen. Die Grenzen sind: Osten das 
Heimwesen des Jakob Hess Vater und der Brüder Hess Söhne im 
Denlisboden, die Leebachmatte des Friedrich Trachsel auf dem 
Bodenberger, die Matte der Gebrüder Widmer zum Mattenhof und der 
Langetenbach. Süden das Heimwesen des Johann Schneeberger an den 
Byseggmatten und die Wälder der Friedrich Schneeberger, Gebrüder 
Schürch, Gebrüder Wälti und anderen Besitzern an der Bysegg und die 
Gebrüder Ledermann zu Mättenbach. Westen das Erdreich Nr. 6 der 
Burgergemeinde Rütschelen, das Heimwesen des Johann Mathys im 
Leebach und den Holzacker Nr. 5 hievor und Norden das Heimwesen des 
Johann Ulrich Brod im Sandbühl. 
Katasterschatzung Fr. 12'310.- und Fr. 3'600.- zusammen Fr. 15'910.00 
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4. das Buhholz beim Graben, westlich Buchwaldung, Inhalt laut Plan 
8 Jucharten und 13'628 Quadratfuss und grenzend: östlich an das 
Heimwesen des Johann Mathys im Graben, südlich an dasjenige der 
Geschwister Wälchli allda, westlich an die Matten der Johann Friedli und 
Gebrüder Uebersax zu Oberbützberg und nördlich an das Heimwesen 
Johann Mathys im Graben. Schatzung Fr. 3'170.00 

5. der Buchwald, mit Inbegriff der neu bewaldeten Häuslihofstatt von 43'698 
Fuss und der Muni- und Schneckenmatten von zusammen 44'427 Fuss, 
nun zusammen laut Plan messend 206 Jucharten und 7' 162 Fuss. 

Von dieser Buchwaldung liegen: 
in der Gemeinde Rütschelen 179 Jucharten 5'409 Fuss 
im Gemeindebezirk von Madiswil 2 Jucharten 27'273 Fuss 
in der Gemeinde Ochlenberg Bezirk Wangen 24 Jucharten 14'478 Fuss 

Total 206 Jucharten 7'162 Fuss 
Das ganze Grundstück grenzt: 
Morgens an den Schyzenacker des Johann Kurth Gemeindeammann, und 
Jakob Kurth an der Schwanden, die Heimwesen des Jakob Kurth an der 
Halden und Gebrüder Christen am Wald, die Matte des Friedrich 
Flückiger, Wwe Elisabeth Kurth, geb. Bösiger Abrahams sel. im Wyl und 
Johann Kurth Gemeindeammann am Spiegelberg und endlich an den 
Rainwald Nr. 8 hienach. Mittags: an die Waldungen der 
Dortburgergemeinde von Madiswil, des Andreas Flückiger, Ulrich Beer, 
Johannes Lanz, Friedrich Flückiger Friedrichs sel., Friedrich Flückiger 
Johannes sel. alt Gemeinderat, Johann Morgenthaler alt Gemeinderat, 
Gehr. Käser, Johann Ulrich Wegmüller und Jakob Lanz, alle Leimiswil, 
Jakob Wegmüller am Schattrain, Wwe Graber im Mösli, Ulrich Graber, 
Jakob Käser, Ulrich Christen, Jakob Lanz, Johann Eggimann, Wwe Käser, 
Johann Jakob Lanz und Johann Käser auf dem Steinhaufen. Abends: an 
die Waldungen des Jakob Käser Pintenwirt, Jakob Gygax und Jakob 
Schneeberger zu Leimiswil, Johann Schneeberger, Johann Brüderli zu 
Dornegg, Johann Kopp und Johann Ulrich Uebersax zu Dornegg, Witwe 
Steiner zur Linde, Wwe Moser geb. Richard, Jakob Leu, Wwe Leu zu 
Dornegg, und andere mehr. Mitternachts: an den Acker des Johann Friedli 
zu Oberbützberg, die Wälder des Johann Mathys und Geschwister Wälchli 
im Graben, die Guggermatte des Jakob Leu zu Domegg, und die 
Heimwesen der Geschwister Wälchli und Johann Mathys im Graben, der 
Jakob Kurth und Wwe Barbara Gerber geb. Grädel auf der Schwanden. 

Katasterschatzung total Fr. 70'140.00 
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6. der Höchrain und der Köpfliwald, Tannenwaldung am Spiegelberg, 
südlich des Dorfes; Messung laut Plan 11 Jucharten und 8'335 Quadratfuss 
und begrenzt: nördlich von den Zelgliackem der Wwe Elisabeth Kurth 
geb. Bösiger, Johann Kurth Ammann und Wwe Barbara Kurth geb. Blatt 
im Wyl, östlich: von dem Flühli Nr. 6 der Burgergemeinde und dem 
Erdreich des Jakob Seiler, südlich: von dem Bonsberg der Burgergemeinde 
Madiswil und westlich: von dem Rain der Burgergemeinde Rütschelen. 

Schatzung Fr. 4'480.00 

7. der Lengackerwald, Tannenwaldung allda, neu angepflanzt. Inhalt 2 
Jucharten und 28'184 Quadratfuss, wovon 1 Jucharte und 12'775 
Quadratfuss im Bezirke Rütschelen, das übrige im Bezirke Madiswil liegt, 
mit Nr. 6 und 7 ein zusammenhängendes Stück, dessen Grenzen sind: 
Osten der Bonsberg Acker der Dorfburgergemeinde Madiswil, Süden und 
Westen der Rain und Höchrainwald Nr. 6 und 8, und Norden 
Höchrainwald Nr. 6 der Burgergemeinde Rütschelen. 

Schatzung Fr. 970.00 

8. der Rainwald, neu angepflanzter Tannwald vom Rainheimwesen, Inhalt 8 
Jucharten und 940 Quadratfuss mit Begrenzung: Morgen der Bonsberg der 
Dorfburgergemeinde Madiswil, und der Hochrainwald Nr. 6. Mittag der 
Buchwald Nr. 5 und der Wald der Burgergemeinde Madiswil. Westen und 
Norden der Rainacker Nr. 11 und die Stampfimatte der Wwe Elisabeth 
Kurth geb. Bösiger Abrahams sei. im Wyl zu Rütschelen. 

Schatzung Fr. 3'210.00 

ERWERBUNG 

Die Burgergemeinde Rütschelen war lange vor Einführung der Untergerichte 
im Jahre 1804 in den Besitz und das Eigentum der Grundbesitzungen Nr. 1 
bis mit 10 und den Waldungen Nr. 1 bis mit 6 gelangt und seither auch in dem 
ruhigen Besitze und der Nutzung derselben verblieben. Sie hat sich diese 
sämtlichen Grundgüter auch durch Zufertigungsurkunde vom 8. Wintermonat 
1850 mit Fertigungszeugnis vom 9. gleichen Monats, eingeschrieben in dem 
Grundbuche für die Kirchgemeinde Lotzwil Nr. 10 Folio 181, Madiswil Nr. 
11 Folio 563 und Herzogenbuchsee Gr.B. 6 Nr. 27 Folio 235 förmlich 
zufertigen lassen. 
Den Rainacker Nr. 11 und Rainwald Nr. 8 dann, erwarb sie als Heimwesen 
von Friedrich Richard zu Waltrigen, zufolge Kaufvertrags vom 30. August 
und 6. Herbstmonat 1859, mit Fertigung vom 29. Okt. gl. Jahres Gr.B. Nr. 13 
Folio 78. Den Lengacker Nr. 7 endlich erkaufte sie von Johann Kurth Wirts 
Felix und Johann Ulrich Hug, laut Kaufbeile vom 4. und 11. Herbstmonat 
1855, gefertigt den 13. des gleichen Monats, Grundbuch für Lotzwil Nr. 12 
Folio 41 und Madiswil Grundbuch Nr. 12 Folio 660. 
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DIENSTBARKEITEN 

Ackerland 

betreffend den Bergacker Nr. 1 

1. Der Abendgrenze nach, und an einigen Stellen über den Acker, führt ein 
offener Weg auf die Bergäcker und die Lengmatten verschiedener 
Besitzer, wie auch zu dem Heimwesen des Andreas Flückiger am Berg. 

betreffend den Äbnitacker Nr. 2 

2. Die Johann Wittwer Gemeinderat, Andreas Kaufmann Burgerpräsident 
und Jakob Blatt Burgerschreiber zu Rütschelen und Jakob Schneeberger zu 
Lotzwil haben das Wegrecht von der Lotzwilstrasse über den Acker zu 
ihren W eidäckern allda. 

3. F emer haben die Gebrüder Kurth, Salzmanns und Andreas Kaufmann zu 
Rütschelen von West nach Ost und Jakob Mathys Gemeinderat allda von 
Süd nach Nord über den gleichen Acker Wegrecht zu ihren Äbnitäckern 
daselbst. 

bezüglich des Oberen Mooses 

4. Johann Mathys im Lindenacker hat zum Teil der Mittagsgrenze nach 
darüber ein Wegrecht zu seinem Moosacker. 

5. Darüber führt auch von Süd nach Norden der Weg zu dem Moosacker des 
Johann Bögli Wirt, der dafür jährlich sechs Kreuzer= Rp. 33 Lehenszins 
oder die Loskaufsumme zu bezahlen hat. 

den Holzacker Nr. 5 belangend 

6. Darüber führt von Abend nach Morgen ein öffentlicher Fahrweg von dem 
Dorfe nach Sandbühl und Dennlisboden. 

7. Ist er auch einem öffentlichen Fusswege vom Dorfe zum Leebach 
dienstbar. 

auf dem Mösli, Weid- und Flühliacker 

8. In der Richtung von West nach Ost haben die Wwe Maria Lanz geb. 
Sohm, Johann Kurth Ammann, Jakob Seiler, Johann Burkhalter, Johann 
Sohm, Andreas Sohm und Johann Lanz Burgerrat, alle Spiegelberg, das 
übliche Wegrecht auf besitzenden Byseggäckern. 

9. Darüber führt auch die Strasse von Rütschelen nach Madiswil und 
diejenige nach Leimiswil, sowie endlich der Weg zu dem Heimwesen des 
Johann Mathys im Leebach. 
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10. Dienstbar auch einem Wegrechte zu Gunsten der Leebachmatte des 
Friedrich Trachsel am Bodenberg zu Zell und dem Bergzellacker des 
Gleichen. 

11. Von Nord nach Süd führt darüber der Weg zu den Flühliackern des Jakob 
Seiler im Spiegelberg. Ferner bestehen darüber drei öffentliche Fusswege, 
der ein gegen den Acker und Leimiswil, der zweite von dem Acker und 
Flühli nach dem Häfelibrunnen und der dritte vom Spiegelberg neben der 
Wwe Stalders Hofstatt vorbei auf das Flühli. 

12. Beinahe oder ganz eingeschlossen ist dieses Grundstück, nördlich liegen 
die Hausplätze Gärten etc. des Rudolf Lanz, Wwe Mathys geb. Hug, 
Jakob Schneeberger, Rudolf Lanz, Jakob Seiler, Jakob Lanz Decker, 
Jakob Seiler, Wwe Elisabeth Stalder und Andreas Sohm Schuhmacher, 
alle am Spiegelberg. 

auf der Flöschbeunde Nr. 7 

13. Wwe Maria Frikart geb. Kurth im Flösch hat darüber zu ihrer sogenannten 
Leingrube ein Wegrecht von Süd nach Nord, diesen Weg haben auch die 
beiden Schulbeunden zu benützen. 

14. Beinahe oder ganz eingeschlossen in dieses Grundstück sind auch die 
Hausplätze, Gärten etc. der Nachgenannten, welche solche durch Loskauf 
der Lehenzinse erworben haben, nämlich: Johann Sohm Jöggis, Johann 
Sohm Friedrichs sei., JosefKaufinann, Johann Steffen, Barbara Sohm 
geb. Leuenberger und Felix Kurth, alle im Flösch. 

auf der Beunde Nr. 8 

15. Darüber führt von Ost nach West der öffentliche Weg von Rütschelen 
nach Dornegg, sowie von Süd nach Nord ein Karrweg. 

16. Über die Trubbergreute führt von Süd nach Nord ein Weg zu den Äckern 
der Andreas Blatt Krämers und Jakob Blatt Zimmermeister. 

1 7. Auch über die neue Schwandenreute führt ein solcher auf die Schwanden. 

bezüglich den Rainacker Nr. 11 und den Rainwald Nr. 8 

18. Der Weg dazu führt durch den Buchwald Nr. 5 wie auch darüber ein 
Fussweg besteht. 

19. Der Brunnen, welcher in diesem Erdreich entquillt, und das vom 
Buchwalde her fliessende Wasser werden zur Bewässerung benützt. 

29 



Der Ausscheidungs-Vertrag aus dem Jahre 1867 

Waldungen 

das Neuholz Nr. 1 belangend 

20. Dadurch führt von Mittag nach Abend ein Weg zu den Lengmatten. 

betreffend den Flöschwald Nr. 2 

21. Dessen Morgengrenze nach führt darüber ein Weg zu den Ackern der 
Jakob Blatt Zimmermeister, Andreas Blatt Andreas sel., Johann 
Leuenberger, und Wwe Maria Lanz geb. Sohm zu Rütschelen. 

22. Der Nordgrenze nach führt der öffentliche Weg nach Dornegg, auch 
bestehen von Ost nach West zwei öffentliche Wege nach Bleienbach 
dadurch. 

23. Der Abendgrenze nach hat Wwe Barbara Gygax geb. Mathys zu 
Bleienbach ein Wegrecht auf ihren Hämisacker. 

24. Derselbe ist der Südgrenze nach dienstbar einem Weg zu den 
Schwandenweidäckern der Wwe Maria Frikart im Flösch, Johann Mathys 
im Leebach, Jakob Leu am Hofacker und Johann Mathys im Graben. 

Buholz Nr. 4 

25. Johann Mathys im Graben hat dadurch Wegrecht zu seinem Erdreich. 
Dagegen gehört dazu Wegrecht bei dessen Haus vorbei auf die 
Dorneggstrasse. 

Buchwald Nr. 5 

26. Die Jakob Kurth und Wwe Anna Barbara Gerber auf der Schwanden und 
Friedrich Trachsel im Wyl haben dadurch Wegrecht auf ihre Rain- und 
Schyzenäcker; dann Jakob Kurth und Gebrüder Christen am Wald zu 
ihren Heimwesen, endlich Friedrich Flückiger, Rudolf Lanz Krämer und 
Wwe Elisabeth Kurth-Bösiger auf ihre Schyzenmatten. Auch ein Weg 
gegen den Rain Nr. 11 und auf der Nordseite die Strasse nach Dornegg 
führen dadurch. 

27. In dem Buchwalde entquillen die Brunnen der Gebrüder Christen am 
Wald, Johannes Mathys im Graben, Jakob Leu Weber, Witwe Kurth 
Abrahams sel. und Mithafte. 

28. Das Wasser aus dem Buchwalde auf der Nordseite hat Jakob Leu zu 
Dornegg die Berechtigung auf seine Guggermatte zu leiten, ebenso auch 
aus einem teilweise im Wald gelegenen Weiher. 

29. Im Mösliacker Nr. 6 hat Johann Mathys im Leebach seine Brunnenquelle 
und zwei Weiher zum Bewässern seines Heimwesens. 
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30.lm Holzacker Nr. 6 entquillen die Brunnen der Johann Jakob Mathys und 
Ulrich Mathys auf dem Hubei. 

31. Ebenso in der oberen Flöschbeunde der Brunnen des Felix Kurth und 
Mithafte im Flösch. 

betreffend Wald Nr. 3 

32. Von dem Dorf raus führen durch das Dennlisboden-Neuholz zwei 
Karrwege zu dem Sandbühl und Dennlisboden. 

3 3. Durch den Langetenrain führt ein Fussweg von Lotzwil gegen die 
Byseggmatten und ein Fussweg aus diesem gegen die Obere Bysegg. 

34. Friedrich Trachsel auf dem Bodenberg und Johann Mathys im Leebach 
haben das Durchfahrtsrecht von ihren Leebachmatten durch den Wald 
hinauf. 

betreffend den Lengacker Nr. 7 

35. Zwischen diesem und dem Höchrainwald durch führt ein Weg nach 
Leimiswil, der sogenannte Lengweg. 

Höchrainwald Nr. 6 

36. Darin entquillen der Brunnen der Wwe Barbara Kurth geb. Blatt im Wyl 
und der sogenannte Häfelibrunnen. 

3 7. Die zu den Grundstücken führenden Wege werden vorbehalten, alles nach 
Besitz und der bisherigen Nutzung. 

in dem Unteren Moos Nr. 3 ist enthalten 

38. a) das sogenannte Wucherstierenmoos von zirka 2 Jucharten Inhalts 
b) das sogenannte Bockmoos von zirka einer halben Jucharte Messung. 

Auf diesen Grundstücken lastet nach alter Übung die Pflicht der 
Burgergemeinde den Ertrag zur Haltung eines Zuchtstiers und eines 
Zuchtziegenbockes zu verwenden, das heisst, solche den betreffenden 
Zuchttierhaltern zur Benutzung zu überlassen, welche Zuchttiere von den 
Burgerlichen Bewohnern von Rütschelen zur Züchtung für ihr Vieh 
unentgeltlich, für die Viehware der Nichtburger aber nur gegen 
Bezahlung einer Gebühr benutzt werden können. 
Die Burgergemeinde überlässt diese Grundstücke auch ferner den 
Zuchttierhaltern zu angegebenem Zwecke zur Benutzung, ist aber weiter 
zu nichts verpflichtet, wenn der Ertrag nicht zureicht. 
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39. Die Benutzung des Gemeindelandes betreffend, so ist solches bisher 
teilweise verpachtet, der weitaus grösste Teil aber nach 
Benutzungsreglement vom 5. Mai 1856 mit Sanktion des Tit. 
Regierungsrates vom 5. Juli gleichen Jahres unter die berechtigten Burger 
zur Benutzung zugeteilt worden. 

Auf den Waldungen speziell 

lasten zu Gunsten der 

Einwohnergemeinde Rütschelen 

die Pflichten der Lieferung respektive unentgeltlichen Anweisung: 

a. Für einen allfälligen Neubau sowie zu den sämtlichen Reparationen des 
Schulgebäudes ferner auch zu den neuen Schultischen und Schulbänken 
oder Reparation derselben, das nötige zweckdienliche Bauholz. 

b. Für den Schulhausbrunnen das nötige Holz zu Dünkeln. 

c. Für alle Schulzimmer selbst für solche zu neu zu errichtenden Schulen das 
benötigte zweckdienliche Brennholz zum Erwärmen der Ofen und zwar 
für die eigentlichen Primarschulen sowohl als auch für die Arbeitsschulen, 
Kinderlehren, Gemeindeversammlungen und Sitzungen der 
Gemeindebehörden. 

d. Dem Oberlehrer alljährlich ein und ein halbes Klafter Buchenholz und ein 
und ein halbes Klafter Tannenholz in Spälten 

e. Dem Unterlehrer alljährlich ein Klafter Buchen- und zwei Klafter 
Tannenholz auch in Spälten. 

f. Bei Errichtung neuer Lehrstellen dann jedem der neuen Lehrer das 
gesetzliche Quantum Brennholz, wobei jedoch verstanden sein soll, dass 
wenn ein dritter Lehrer angestellt werde, sie - die Burgergemeinde - nicht 
mehr als das gesetzliche Quantum, das es für alle drei oder mehr Lehrer 
bezieht, zu verabfolgen habe. 

Das Bau- und Reparationsholz sowohl als das Brennholz wird von der 
Burgergemeindebehörde in den Waldungen stehend angewiesen. -Die 
Fällung, Aufrüstung, Fuhrungen, Baukosten usw. dann fallen der 
Einwohnergemeinde zur Last, welche unentgeltlich das Brennholz den 
Lehrern und zu den Schulöfen zum Schulhaus zu liefern hat. 

Das sogenannte Abholz von dem Reparations- und Bauholz fällt der 
Burgergemeinde zurück, soweit sich solches nicht allfällig zu 
Brennholzlieferungen eignet. 
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Die Entstehung dieser Holzrechte ist unbestimmt und immerhin schon alt. 
Neuerdings wurden solche teilweise durch Sprüche des Tit. 
Regierungsstatthalteramtes von Aarwangen vom 11. März 1843 und 11. 
Juni und 5. Juli 1866 und Entscheid des Regierungsrates Bern vom 20. 
August 1866 festgestellt. 

Die Burgergemeinde verpflichtet sich daher diese Holzlieferungen in 
Zukunft immer richtig, rechtzeitig und unentgeltlich auszurichten, wie 
oben bestimmt ist. 

Die Einwohnergemeinde dagegen verspricht, so wie die gegenwärtigen 
Schulöfen baufällig werden, die neuen Öfen nach der neuen Holz 
sparenden Konstruktion erstellen zu lassen. 

Schatzung 

Die obigen Holzrechte werden gewertet: 

Das Reparationsholz für Schulhaus, Tische, Bänke etc. 
jährlich auf 
Das Brennholz für die Schulöfen jährlich auf ca. 
5 bis 600 Wellen 
Das Brennholz für den Oberlehrer a Fr. 28 + Fr. 18 
für das Klafter 
Das Brennholz für den Unterlehrer id 

Summa jährlicher Anschlag 
oder zu 25 kapitalisiert 

Fr. 50.00 

Fr. 35.00 

Fr. 69.00 
Fr. 64.00 

218.00 
Fr. 5'450.00 

Die bestehende Zäuneholzpflicht ist verflossenes Jahr losgekauft und die 
Loskaufsumme den Berechtigten ausbezahlt worden. 
vid. darüber 
Loskaufsverträge vom 15. und 20. Christmonat 1864, ferner 5. und 11. Juli 
und 2. August 1865, mit Fertigungen 14. Hornung 1865 und 31. August 1865, 
eingeschrieben in den Grundbüchern für Lotzwil Nr. 14 Folio 119 und Folio 
275, Madiswil Nr. 15 Folio 373 und Folio 510 und Herzogenbuchsee Nr. 43 
Folio 360. 
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Pfandrechte 

Auf einigen der beschriebenen Grundgütern bestehen noch die folgenden 
Pfandhaftungen: 

A. Auf dem Bergacker Nr. 1 

1. Der Ersparniskasse des Amtes Aarwangen zufolge 
Pfandobligation vom 26. August 1856 für Kapital Fr. 6'950.00 
Dieses Kapital wurde zur Unterstützung armer Gemeinde-
Angehöriger zur Auswanderung nach Amerika 
aufgenommen und wird aus deren Burgernutzen zurück 
vergütet. 

B. Auf den Holzacker Nr. 5 

2. Der tit. Gesellschaft zu Schmieden in Bern laut 
Pfandobligation vom 25. Jenner 1865, Grundbuch für 
Lotzwil Nr. 14 Folio 115 
für Kapital Fr. 6'000.00 
Diese Schuld wurde zur Auszahlung der Loskaufssumme 
der Zäumeholzrechte errichtet. 

C. Auf dem Rainheimwesen Nr. 11 und Wald Nr. 8 

3. Der Fräulein Stefanie von Augsburger von Bern laut Gültbrief 
vom 13. und 19. August 1844, Grundbuch Nr. 8 Folio 703 
ein Kapital Fr. 2'500.00 

4. Dem Herrn Andreas Kummer von Koppigen zu Höchstetten 
allda, nach Pfandobligation vom 24. März 1857, 
Grundbuch Nr. 12 Pag. 450 für dito Fr. 1'500.00 

Beide Kapitalien haften je nur auf einer Hälfte des Heimwesens 
und wurden beim Ankauf in Rechnung der Kaufsumme überbunden. 

Im weiteren lasten nur die allgemeinen Staats- und Gemeinde
Beschwerden und gesetzlichen Eigentums-Beschränkungen. 
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Katasterschatzungen 

Nach den Grundsteuernkatastem der Gemeinde Rütschelen, Madiswil und 
Ochlenberg messen und sind geschätzt: 

A. Liegenschaften 

Nr. Ackerland J uch./Quadratfuss Schatzung Fr. 

1. Bergacker 29 10'780 20'560.00 
2. Äbnitacker 18 930 7'210.00 
3. das Untere Moos 3 37'535 l '570.00 
4. das Obere Moos 4 23'696 2'680.00 
5. den Holzacker 40 9'199 16'090.00 
6. der Mösli-, Weid- u. Flühliacker 43 8'878 28'220.00 
7. die Untere Flöschbeunde 4 32'990 2'900.00 
8. Ob. Flöschbeunde u. Schwandenreute 5 24'489 3'100.00 
9. die Trubbergreute 2 10'131 l '350.00 
10. die Schwandenreute 31 '042 310.00 
11. der Rainacker 1 11' 133 510.00 

Summa Ackerland 154 793 84'500.00 

Nr. Waldungen J uch./Quadratfuss Schatzung Fr. 

1. der Neuholzwald 19 16'733 9'700.00 
2. der Flösch- und Trubbergwald 83 l 7'756 30'040.00 
3. Neuholz-, Mösli- u. Langetenrainwald 13 15'388 12'310.00 

do. do. Madiswil 8 39'324 3'600.00 
4. das Buholz 8 13'628 3'170.00 
5. der Buchwald, mit Häuslihofstatt 

Munimatten etc. 179 5'409 62'770.00 
do. do. Madiswil 2 27'275 1'020.00 
do. do. Ochlenberg 24 14'478 6'350.00 

6. der Hochrain und Köpfliwald 11 8'335 4'480.00 
7. der Lengackerwald 1 12'775 530.00 

do. do. Madiswil 1 15'409 440.00 
8. der Rainwald 8 940 3'210.00 

Summa Waldungen 379 27'459 137'630.00 

Dazu das Total des Ackerfeldes 154 793 84'500.00 

Total Halt und Schatzungen 533 28'252 222'130.00 
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B. In Kapitalien 

Zufolge Burgersäckelmeister-Rechnung des Johann Ulrich 
Kurth im Wyl vom 30. März 1864 mit Passation 12. April 
und 8. Juni gleichen Jahres für die Jahre 1862 und 1863 
beträgt das Kapitalvermögen der Burgergemeinde auf 
Ende 1863 in Kapitalien Fr. 7' 157 .07 

Fr. 6'313.96 und in Rechnungsrestanz 

Total Kapitalien Fr. 13'471.03 

Dieses Kapitalvermögen ist entstanden aus Holzverkäufen 
usw. und ist unbestritten rein burgerlich, wie auch die 
Verwaltung immer durch den Burgerrat besorgt wurde. 

C. In Beweglichkeiten 

der hierseitige Anteil am Archiv, ohne Schatzung. 

D. In Rechten 

Der Burgergemeinde stehen die Rechte zu, in dem Schulhause ihre 
Gemeindeversammlungen und Sitzungen des Burgerrates abhalten und ihr 
Archiv daselbst aufbewahren zu können, alles jedoch ohne Störung der 
Schulen. 

ZUSAMMENZUG 
des 

ALLGEMEINEN BURGERGUTES 

A. In Liegenschaften 

B. In Kapitalien 

C. In Beweglichkeiten 

D. In Rechten 

ohne Schatzung 

do. 

Summa 
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Als Schulden 
sind dagegen abzuziehen die vorgesetzten Pfandkapitalien und Dotation als: 

1. Die Ers:garniskasse von Aarwangen laut 
Pfandobligation vom 26. August 1856 mit Fr. 6'950.00 

2. Der Gesellschaft zur Schmieden in Bern nach 
Pfandobligation vom 25. Jenner 1865 Fr. 6'000.00 

3. Der Fräulein Stefanie von Augsburger in Bern 
laut Gültbrief vom 13. und 19. August 1844 Fr. 2'500.00 

4. Dem Andreas Kummer zu Höchstetten bei Koppigen 
zufolge Pfandobligation vom 24. März 1857 Fr. 1'500.00 

5. Der Einwohnergemeinde Rütschelen zufolge 
Verfügung des Tit. Regierungsrates Bern vom 
20. August 1866 an Dotationen: 
a. Zu Gunsten des Schulgutes Rütschelen Kapital Fr. 15'000.00 
b. Zu Gunsten des Ortsgutes Rütschelen do. Fr. 15'000.00 

Diese Dotationskapitalien sind vom 1. Januar 1867 
hinweg jedes Jahr zu vier vom Hundert zu verzinsen 
und auf eine gegenseitige freistehende dreimonatige 
Ankündigung zu bezahlen, unter Verschreibung der 
Habe und Gut der schuldnerischen Burgergemeinde. 

6. Die jährliche Holzlieferungen an die Schulen zu 
Rütschelen werden jährlich wie hiervor ausgesetzt, 
zu Fr. 218.00 gewertet, bildend ein Kapital von Fr. 5'450.00 

Summa Schulden der Burgergemeinde Fr. 52'400.00 

BILANZ 

Das Burgergemeindevermögen 

Die Schulden 

Bleibt Allgemeines Burgergut 

Dazu das Burgerliche Armengut 

Total des Burgervermögens 

ist Fr. 235'601.03 

dagegen Fr. 52'400.00 

(fruchtbar) Fr. 183'201.03 

gerechnet _Fr_. __ 1_6_3_. 7_3 

Fr. 183'364.76 

37 



Der Ausscheidungs-Vertrag aus dem Jahre 1867 

Dieser 

AUSSCHEIDUNGS-VERTRAG 
wurde von den durch beide kontrahierenden Teile ernannten Kommissionen 
in Entwurf gesetzt und von der Einwohner- und der Burgergemeinde von 
Rütschelen in förmlich bekannt gemachten und gesetzlich abgehaltenen 
Versammlungen angenommen und ist nun nach diesem Entwurfe und den 
durch die Verfügung des Tit. Regierungsstatthalteramtes von Aarwangen d. d. 
11. Juni und den 5. Juli 1866 und sonst notwendig gewordenen Abänderungen 
zu Randen des Staates Bern, der Einwohner- und der Burgergemeinde von 
Rütschelen in drei gleichlautenden Doppeln ausgefertigt. 

Aktum des Entwurfs, Rütschelen, den 21. Juni 1865 
der Ausfertigung aber den 6. Christmonat 1866 

Im Namen der Einwohnergemeinde 

der Präsident: 

Im Namen der Burgergemeinde 

der Präsident: 
sig. Joh. Kurth 
der Sekretär: 
sig. J. Mathys 

-------- 0 --------

Zeugnis 

sig. Joh. Mathys 
der Sekretär: 
sig. J. Blatt 

Der Entwurf dieses Ausscheidungsvertrages war vierzehn Tage vor und 
vierzehn Tage nach der Annahme durch die Gemeindeversammlungen auf 
hiesiger Gemeindeschreiberei deponiert, gegen denselben, soviel hierseits 
bekannt ist, keine Einwendungen gemacht sind. 

Rütschelen, den 9. Januar 1867 sig. J. Mathys 
Gemeindeschreiber 

-------- 0 --------

Sanktion 

Der Regierungsrates des Kantons Bern 
erteilt hiermit dem vorstehenden Vertrag nach § 43 des Gemeindegesetzes, 
unter Vorbehalt von Irrungen oder Auslassungen, sowie von 
Drittmannsrechten, seine Genehmigung. 

Bern, den 21. Januar 1867 Namens des Regierungsrates 
Der Präsident: 
sig. unleserlich 
Der Ratsschreiber: 
sig. Trachsel 
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Der Ausscheidungs-Verlrag aus dem Jahre 1867 

N achschlagungszeugnis 

Zu den im vorstehenden Ausscheidungsvertrag beschriebenen Liegenschaften 
finden sich in den Grundbüchern für die Kirchgemeinden Lotzwil und 
Madiswil bis zu Anno 1804 zurück keine mehreren als die hiervor 
angegebenen Erwerbstitel, und es kommen auf denselben keine mehreren als 
die angezeigten Pfandrechte zum Vorschein. 

Aarwangen, den 28. Herbstmonat 1867 
Der Amtsschreiber: 
sig. J. Morgenthaler, Notar 

-------- 0 --------

Fertigungszeugnis 
Fertigungsmanual Nr. 1 Folio 94 

Der Regierungsstatthalter von Aarwangen, nach Einsicht des Inhaltes 
vorstehender Urkunde und der Belege, hat derselben die Fertigung erteilt, und 
jeder der bezeichneten Korporationen, die ihr zugeschiedenen Immobilien 
förmlich zugefertigt. 

Urkundlich mit dem amtlichen Siegel und den gesetzlichen Unterschriften 
versehen. 

Langenthal, den 1. Oktober 1867 Der Regierungsstatthalter: 
sig. Geiser 
Der Amtsschreiber: 
sig. J. Morgenthaler 

-------- 0 --------

Einschreibungszeugnis 

Dieser Ausscheidungsvertrag ist in Lotzwil Grundbuch Nr. 111 Folio 600 
wörtlich und in Madiswil Grundbuch Nr. 16 Folio 132 substanzlich 
eingeschrieben und beiden Orten gehörig registriert. 

Aarwangen, den 14. November 1867 Der Amtsschreiber: 
sig. J. Morgenthaler 

-------- 0 --------
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Das erste Venvaltungs- und Nutzungsreglement 
der Burgergemeinde 

.J.-. ,--
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' . i 
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,.,., • .,., • .,, 1 •••}- J•v t, ,+ 1 • •• 1/ • -:-- -~• j•i•.:;-<.J 

;,i?; p/ 

Kopie der ersten Seite dieses in Handschrift gefertigten Reglements, 
das im Archiv des Statthalteramtes Aarwangen aufbewahrt wird. 

Das Verwaltungs- und Nutzungsreglement der Burgergemeinde wurde 1887 in 
gedruckter Form erstellt. Auf den folgenden Seiten ist dieses in vollem Umfang 
reproduziert. Es gibt interessante Informationen über die damalige Situation in 
der Gemeinde, u.a. über Waldpolizei, die Steingruben, die Wucherstiermatte und 
das Ziegenbockmoos, sowie über die Pflichten des Burgerrates. 
Weitere Reglemente folgten 1901, 1908, 1922, 1950, 1976/1989 (noch in Kraft). 
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Das erste Verwaltungs- und Nutzungsreglement 
der Burgergemeinde 

. ,> \ j h /,'.,>; I . -- ·.•.• 
' 1 ✓ •• 
{ -: 
t .. . y· ,:-, .--

". . -f E' .-. ~ 
\ .. .,. •, 

'\,, .. , . ,· .. 
.... _ • ...,,, 1 \ '•. •.•· . ...._, ...... _. ------

1 ,, 

Die „Sanktion" von Reglementen war schon früher eine wichtige 
Angelegenheit. Hier ein besonders prächtiges Exemplar, das 1880 das 

Verwaltungs- und Nutzungsreglement der Burgergemeinde beglaubigte. 
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Das erste Verwaltungs- und Nutzungsreglement 
der Burgergemeinde 

unb 

9ln$nttgß ~meglemcnt 
bcr 

fanon1t(Jal, 
'.I:rncf bon ~o~ania !illcgmüffcr. 

1887. 

Das erste gedruckte Reglement der Burgergemeinde Rütschelen 
aus dem Jahr 1887 
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Originalseite aus dem Teil„ Verwaltungs-Reglement" 

. ~erlllnltuttgß~9tcglcmcnt 

rntu,orfen nad> ~en Q\e~immungm be~ @cfe~rß 

ithr t-ie Drgauifation unb nie ~Jeid);iftJfl19ru119 ber @e;nfinbe-= 

oe~l\rben t,Ont ß. 1)qember 1852. 

§ 1. ~ie ~urgt'rgemtinbe 9littf ~elett 6ilbet eine mutung~:; 
rnrµornti~n, ~N·ld)tr ~tt~ftf)iiefifü~ bic ~krn,altung un'b ~enu~ung 
i~rc~ tkrml\gmß, f oll'k bie ~Ulhl~ntc tll'lltt }Sutger - § 73 
bcß <~. ,.\). · a{a ~lufg,lbt'll A1tfte9m. 

1. !Jou ber <ientt-inbibttfa11tttalun9. 
§. 2. 6timm6crcd)li~l cm brt ~urgcr9rmcint-t ~nb kiie.c 

imiilcll iHurocr, wcM,e im 4\.Semrinb~1'c6irl \t1~~ne1t, unb 
a. eig~nen mt·d>to, f on,ie im @euuffe ~l!r ~~rmfä~igfeit ~nb : 
h. mrnbgd~cilie eö~nc 'o1m ~tirsern, föjern fie me9rj~~riH unl' 

im (Jknuffe t-cr (S:l)l't1llf\i9igfdt fiub. 
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Originalseite aus dem Teil„ Venvaltungs-&glement" 

iußgcfd}foffm t•l'm Etimmrcd~tc ~l!l bcr }Bmgl'rgcmdn'rl' 

finr tiic Drt~~urgcr, 11:id,t,c I,cfkunt l)bl'l' rinrnt tßirtl)~!},lll~ ;. 
t•crb1.1t untern.•orft·tt iint. (§ 3 tr~ G)cjc~ee. 6etrrifcnb ~~m•dh•r; 
ung 't-eä E::timmred?t~ 11n 1'L'r fgim1.11>!)nU<" un't,) ~'urgrr11l'mdn'N'.) 

§ ;t :Die fücm~tt\'l)r wirb i,rb?nllhhcr ~lMfe dnmctl °t'l'~ 

~~Qffi) ~urm11111en(,cruf,'n, nämfüf) bcn cint•tt '2°(llll~uf't bc~ 'ilfo1rnt~ 
~anuilr unb autterortenilld)a ~Bt·i i l' f 1.1 tift <'~ 'r:k <~lejrl)~\ft1' 
crfort-em. ~cir .Rujnmmcnbcrufu11g j1.,fün bir ~~n~onbluno , · 
9cgm~ant-c imma \1uf gcfl'f,>1id)c ~.._:dj,· augc~rigl lNrbcn. Tii\· 
ßuj1111111u11l11•rufu11g grf rtir&t nuf !!\L,;L'9l l'ii(i 'l~r~iitlt'llt('ll u1ü• i111 
\B~r~inbcruug~f,llt f dne~ 8telforrlr~h·t·~. 

§ 4. Wo!gcnbt' 6Jegenftan'tic t-n mnrafüms miiff t'll l'l'n 
b1•r ~.-turgcr~cmdnbl~ fdbft ~cf>~rnt,di u11t 'oii rfen t1on l'ltTjd1't'll 

M_ner ,rnllnn ~1·~örb· iibt-riragen 111erbcu. 
l. '])it> ~l~\t~( t-t~ (~~t't11ci11t~ unb (.\~~1ni·inb1•t\lt~0µr1ijt'ril'ntc11, 

bc~ ükmd11t:-~- unr> t'\Jcmci11Nrnt~; 1,~rl'i6rrß1 t·l'l' fillitgfü'tcr 
be~ <5}cmei11ter11tl)tß un'c m1,:; h·nfdh~n 'c,1•11 6klh1l-rhclt·r 
bc~ ~h~111c•Cntl'l1, t,e~ 't\n1111mMtm, Gkmdnbl'\t1cib!!l ', unb 
~,~ ~url1rril'ctdmciite1·~. 

2. :t·ir ~rrit~nm~J bfdbmb1:r (1,·j~l"J:-ctcr <etdkn 11nb t,ic ~~t'

it inmrnnfl 'tcr ~~ef o(btmgrtt. 
3. ~ie ITTnM~mc o'ter ~lbänbrmng aller (,\h•1ttt'it1bt•nn(cmcntl' 

mit ~lu~fd)IUß bfofil't :l11jtrnftit111rn. 
4. ~HffaUigcr ~lu~ung~,1611.'inntlcu. 
:>. ~aut~n, bereu .\tcftcn 'Jr. 2, l ii1't'rjki~(·t1. 
lL SBeraufieru1t9en unb (fnufrl111n~m l10lt \1irgrnf,fa1ftl'll. 
7 . .!Bürgfd)\ifrn"er\'~i~tungm mtb T ,uft'!Jl·n ,rnf \1m '!lfomm 

°t'rr tfü-111eh1bt'. 
8. :tier ,Bef,~luß !U ~1tf)c~u11!\ l'inc{; -i~r(liciw\ ~cffrn (Hr9rn .

ftanb bil'. jrieJ:len~rid)tcriid)C Stompctc1t! üC,crftcigt, unt tcr 
~BeHenung t.'im·~ jof(Vctt l'uni) il:~ctgldd) 1ft1er lmrct~ lll'ba~ 
trn!1unn an Sd)ic'o~ricl}trr. 

V. 1Jtc ~ic~ilirnrnng bei3 i~1~rlirbr11 'lfornnid)fog~ t-~r fün" 
mt9men unb tusg,,6cn i,_

1.Bi1t!Jt'lJ, 
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Originalseite aus dem Teil „ Verwaltungs-Reglement" 

10. '.Die <füttr~mi!iunn j:hnmUhtcr Qlemdnb~tt'<f?nungrn. 
1 l. ~fcjd~lüITc fü,n 1Fur11rr~mth1~11mt mt't 't~1~eri~c fönf.mf~~ 

!lrltrr (_ § 7 J m. (~J.) 

,Bu einem güitigcn ~ef ~htffe ürer bie itt bcn Wummern 
d u11D 7 6~3cid)ndrn (,Ht\Jcnftön'tle unb AU jebet merminrerung 
't'c~ ~l11pit\1h1crt11ögt>nil tcr fürmt•inbl' flnb 6\uri J:1·iud brr lln · 

tl'\'f\·11'trn Gtünmbcmi)tistm crforbcrlid), unb bit'. ~~efd)ti'tffe allr 
~l·rmin°l'l'rung br:3 St\1rilllh\ermi\gmß bl'°l'iirfrn iiberbitfi bcr @enel):: 

mi~un~ bc0 füt1gierung0tlH~es. @.be11f o untcdi('gen bk ~una~tnc 
nrnrr ober bil' ~bä1tt1;·nmg {\l'~cf)cn'ocr <ilenteinbßreglcmenle (9ll'. 
:1 J bi"r <.'ilt•nr~migunß bl'~ t"Rc~1frrung~r11t~l'(l (§ 2H ~}. ~~.) 

§ r,. '.vic ~!~l'fl)llll°t'lun11ß1Jc~1enj1Ju'c-c ~ub Nnn <.füineinbß:: 
i,1 :iii't-t'Htcn l)bcr °l'rfirn ~trfhwrtrt'tn N'l'!Utragrn, ,neun nid}t 
ein dgclh'r ~crici)tri·it,1tter 'tamit bl:'.crufangt i~ . 

.ßttt·rjt foTI immn ilbcr l'lH ~intrcten ober Ufü~teintrdcn 
nfrnnt (,1~gcpimmt) \cerbcn. Wirb lh1EJ &.intrctett erlennt, f o 
ilt ,rn entfd>ci'ocn, r,t, 1111m f l)gtcid} &ur ~t·~anblung b~ @rgcn:: 
fhuttL•~ id)rt'itcn tibrr t1bu h.rnfrrnm trm ~ursrnatije obtr rincr 
b\lfür All crnwmnt-rn .\tommiffion ~m ~rrnt~ung übertragen ltioOr.. 

~1Jh'b f ~o(ctcl) ~u1· lBc~anb(ung gcfd}ritten, fo i~ nom 
iri11i'brntm 1lltAt1fra9rn1 1.1b ':Sem11111> in c-cr 58erfnmm1ung a.n'brrr 
~nPt"l}frn über t-t·n <-.Htw·11~an'b ~~1br, t·lllm mirb Alt\' ~oftimmun 
üef~~tittm, \t'obd ;u~rft tcr \\Ufällig t,1Hbt1ral~c.ne ~ntrag, fo'bann 
bfr grfafknrn ~lntr~\~e l'cr Drbnung n11d} in'l\ IDlc~r gefe~t 
\lH'tl.lcn, bi5 l'htt•r bk abfcfult> ml~~rl}l'it ubcr aber bic in § 26 
~,. 4\1. \.'1.'l"Ol'f lf)riebrnen !lMi '.DritM •Sthttmen bc1· 2lntuefen'tlrn 
erl)~(I. 

~rt Mus abjohuc~ 1füf)r erfl,r't>erfüt,, jL\ rntf l~l'i°t'et {,d 
l){chf)gct~citlen EStin11nc:1t t-er ~r~ifibcnt. 

§ H. ~ fft• 9"B,1~frn ber reg(cmcnt\lrif~cn (-~Jemd11bßbcnmten 
g1·id~e~m in ßl'~dmn ~oftimmung. ßunt @rmdno~~ unb ~ur,: 
ßl'rt\ltlF:hi,rd~a, ~.füntu\oart unb @cmtinbrWtibd fonn nur ein 
~ ff cn tlid,cr ~\cuxrl,l't crli'd 9lt n,erben. 
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Originalseite aus dem Teil„ Verwaltungs-Reglement" 

§ 'i. '.ter ~11r~1enal~ brl1t>&t ilUJ t-,·m ~rljibc111c11 Ull[I 

oicr IDlitglicbtnt ( § ;l8 IM. lSJ:, 

§ 8. '.r·it ir~1Pbrnl unt bi c IDlhHHe~er he~ ~urgrrralt)il 
werbm fiir !l!'d 3,1'f)re wt,äf)H; t,l~ crfte IDfof bfeil,cn ~1{1er 
bcr ~i~rKjibmt unb bie ~tod ~ucrft gcn·li,(>ltcn 'illitgiiellcr ein 'Jo.~r, 
~ingt·gcn t-ic ,rnd k~tge11,~9ftcn :lfüt~Iie~n treten nn~ ~u,ci 
~a9w1 nuß, f o büfi l'\li3 ellh' ~,lQr ,,rid unb Nl~ barnu~olnrnbr 
'JaT;,t her $riifitcnt unb bit: ~1r·ei anbetn 2fütgiiebcr in ~u~
ttitt fomnun (§ 30 <SJ. '1L) 

§ \). ;_,'\n t-rrn ~~lll!lt'natt t-ürfrn nid>I ~u gidd)cr 1)dl 

ji~rn ; matcr un~ .5C1~n, Sd)tl'ic~3nN1cr um, '.J,ol~knncum, ~rii'l-er 
mib .~11lbhiit-cr m1r 6d)toüiwr, imb ;\rar n6gefe~en ba~on, ob 
't'ir e9di~r i~nl•t1t't:1rn~1 t1t1n md~l'r t-il· (5l'Vtl'Üfirrfd)oft ~nrii'f)rt, 
1wd) befte~l' ot~t ub llc ortrmnt id 

§ l 0. T'er ~urgerrnt~ mirr- l.'urcf) bm ~n'iPbrntrn, Obl'r 

tm 'iln9i1tbntmt1~fol1 f ~l1>11,rfcnl)rtl, .\tl\lllf~dl) bl'lt Gtdl~ci-trder 
mit llmt,frtcu b•~ <-fümdnbetN·ilw1~ ~ufainml'11t,rrufm 1111b ~\t'IH 

f ~ L,fj l·~ bfr (\>~fd)crtlr etfl.'rbern. 

§ 11. l)ie ~om SBurgerrnt~ !U bt·~anbe{nbrn (~iegcn~antc 
tl'etbtn i,om ~Vr~'ijit-cntrn oor~dt,\~1en ; berfcföe ~at jrbeß ~)fü ·. 

9fü•b ber Strf)tt' nfü~ um feine IDMnu119 3u frn~r11 ; Ql'trfd~t nur 
dnc ~,d1rnns, jo ift ein ~cfd)lttß ßl'fl.l~l, i11fün ,üer llll'I}n·rc 
'DJldmmgm, iL' i~ jcbe tin Dr°l'nttnil 111Hh iH ~tbftimmunn 1.u 
hingl'll, Na ~tr rinc bie i.Üf l'lute ~'}tebrl,IL'i! cd)~llt '1lfü- 'lM()ci~ 
figtr gidt au~ 9ier § ~St{ (\I, 1H. 

§ l::?. ~ac~ IVtlÖ vom ~~urnnrnt9 brr (,\Jl1 ll1t'ill1'~ l'L'r~1r· 

trilgm 1riirb, muß \HHt 'ckf tm t.'orbi:rntl)l1n 111crbcn. 

§ 1 B. 'tcr ~urg<.'trat~ lt1Jd)l unt• il't\\t fin· liic l'Ünfl:: 

lid:i: 5.i: llll~ :d)u Hß unt• ~\ef olt1 un11 t-if f t•t< füL'lJ lrntt'lltt'I. 
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Originalseite aus dem Teil„ Vewaltungs-Reglement" 

B. Jott btn übrigen ('irmeinbt1btamt ttt„ 

§ 14. ·:ter l°\~emdnb: unb ~ur~erraf9~fd)rcil•cr fii~rt 
11.1e(1 § ;3\.l lSt (5J. bfr !l~~'rr,1lli'r.'lu11!-'\~PvtL,foUr, ü!,n't-ii•fi fii!)rt 
rr l'inr l'L'ntn,Oe Ür•n i!l!c l':.1cm~inrd..f)rifirn nnt ~.-1.fü~rr un't 
!'t'n i~11r9 rrrt'l'1•l i 1•r h'j L'f~1 t tfr b.1~ lßnr~t.'rgut bctnfirn t,rn 
~ing\loen in amt!i~c ~Üler\'H~t'icf>niffi unb t$JcWHage unti iibcr, 
9au).'t aUe ecri~,turen. 

§ l i1. 'tt>r illemdnbt>"' mir- ~11r~l'rratf}t1jt~rdrn Darf fiir 
·itn1tofoH\111::-6iißt' un't- iilwtgrn .?crii:tltW1 nur t'1m ~~rh,,.1trn, 
für \1:dr{)r fL:ll1'l' r,,•ftü111nt jint-1 Sd~rt'il.•~t•~Ü(H f~•rt•l'Tll. 

'ß'i\ r ,.:1{lc 111 .~~mH:-m h·r 1,~:cmdn 01. l't'r (,\h'rnrh1 tHdji.irrr, 
dm:;5 ~\',1mten L'ta~r ~~1·1:1frnftr1L·n ot~• f dd}1:11 ~u afoffentrn uni:' 

\111(i\ufrrrii1ent-L·n Slttif!en in 'l'rr orbi•mlü{~m @cmeh1Mt'fnt'11{ 

t1111~1 fhU er 'fritte 2-rl}reif,g~~üor ~u ~nic9rn. 

§ 1 ß. :Der ~i.1nmNrt iit t1en.•~i ... ~w, tfr ~ß~Hbrr tÜtl)ti11 

~-u tu1"l11ftrcife 1, unt ,1(it· ~L•r~ m,t- SJ?ad)toefü r: ~rnt~fen; bc 
,\~l'{;fr{ifö~l'. tutl'f;fl'lftun~cn, ,\:lcf~ubfuQten, iJlrntdU-t'n'rrfr, .ttuhur, 
~n1:~\rnöungl'll, :U?arl'~l' , fü1\h' unt- ~\t\1tt-u.rbdit11 p übrt\t\l11~en, 

t·on ,1{fr11 Kl\'t'dn 1:1u· E~ii.-t,·tI,,m~lilll:JCll !1C91'll tiefe~ ~H\'~,re 
mrnt b~m ~~urgnr~lt~) f L1~1frnt) .~knnrni~ ~n ~,:~~·11. . 

{-h jlc9t unhr ~h1fiidH unt- ~~l'h·(1lm l't'~ -i.1.ur9crrrn1~~
(S:im: 1.•1.:-n ba <,\kmdnc-t· AU t'tl,1ff~nN ~njlrufth1n n,irb 

i~n mit id1w1 ~Ht',~1i1'n unt: '-F~id~h·11 n;Hh·r t-d,rnnt m1v.~,cn. 
~)til ber ~,u111n11.'lril'l\irdL: f oH !Uglt:h~ t-iqt'ni~,· t'l'~ <jh•: 

mdni:-croei~d~ \'erdnigt rver'tm. 

§ l 1. 1~1.:r (I\1•mt·i11rc!t'riod t-t'fcilll affl.' t-ic th11t b:t 
l.'icmdnl'l', t-n {iit•n:l'i!i~<bt,9t,rt-t·, dlh'ilt ~.\·u:1itl'lt L'Nr ~P•(bkniktrn 
a~~1Hl·m·11 ~luftr~i;.i• unt 1';-9id11 fid, lt't!1 1~fkn~ :~'cm 1~19 ein 
Uhll sum (S_h•mdnbi.~• unt- C1\emci1t't·t·1-.1tf,1~pr~1ftl:'entrn un°t' füt• : 

mdnb~; unt- ~urgerriltbSfd)rci1'er. 

§ 1 •"· 1 l'T ·:Fnri11;rjc1fdmd11o h·i !:ll'tH l'll' (~intt11{imm 

µnb ~l110~,ü\rn 't-cr <ilemeinbc. ~lu(;cr brn t1.\)frtrh'Hlilgcm~1ficn. 
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~l·fot~ungen ~c~aqH er ntt\,t~, uf :_i üuf ~n\t'dfun~ C'n <llemrinbe 
unb ~c~ ~urgcrrat9~ l'.t-l't t'incn ~~n 't-frfl'r !Pdfi:'N• ~1afnr1rn 
(fonto un°t' frgt iebr~ ~u~t' auf b&t' im Wlt1fült ~ittllll'lt ft<1tt • 
finbrnbe (fümeinb~~ctfommfon1_1 ~led~1t1mi1 al'. fJr l)1lt bil' fout 
~crunung ~rrnui3jd?ut't"enre ~~ftan~ t1U1f1·t ~~hl'qi·c~frift '-'l'll bt'r 
\lmtti~cn ~'1jf "1ion ()imt'rg t-,·m 9l,ll~fotger l'1l, !Uifrfrrn utll' ~,d 
f L'{t"t,c 6t>i ~1krfvätun~ ~u :l ~n,~mt iu N'qi11ft'tt. 

l:er Q~urgcr{t•tfdmditrr tcji.'r~it !1t~1(d1.{) 't·ir ~~l·r111,1Hun~1 
über bfr oon ten aut-g~tNm°r:'crtm ~ürgau bcr ~\Jemdntc ,'1'}1l'= 
trttmcn ~1u~ungen un'o f}at 9h'rü l\u crUH1!)rHr~ ~)~rd)1tll!lfl au frnrn. 
~U~ ~cf o('tung [,eAieQt er 1 ~ro!~nt 'l',.m t-cr ,ri rflfrl1eu 1,t,l.)t'rrn 
~HeiQnungGf umme. 

§ J tl. ~tn il~rfüf:wr ~~rh{t'un!J qab~n ~u 1,qic~~n : 
l. 1.:-cr tHemeint~~ unk- ~mu~rrütr,,t3t1r~ifitrnt Wr. ;)0. 
2. ~e't'I!~ '))li.t~licb t-t·~ ~P-ur}1crrnt9~ ,, -ll_l. ·--
a, 1:n ~eLfdmdjtrr . ,, ;)U. - -

4. l:'ic 5Brj l)nm ngt·n t-c3 tJ5~md n't{S-; u nh iimw·rrat9if tt rcH,,•r;_:, 
tl'i} ~~11mn\ilrt~ un't- (S.\e1minbL'\t'rih•{~ )N'rl't'lt h'll'l'iirn b·i 
t--rr ~mo~,( l'erf rH't'n [,rjtimmt. 
I'en ~tit~lit'"tern tl·~ ~urgcrrnt~{~ ,t1dtm fdnc 1 L1~)~1l·1l'n 

1'rA~'l~lt, mH ~ht~naqmc f{h 5J.{l.'frn umni~t \1u~rr l't't (.~\nmin't-r 

unb filr i'flarcf)ungen. 

]) . JU11en1ri1te !1t~ittllltlt lt 4'tlt+ 
§ 2U. ~r't-cr <_\\l'lllfil1t~g~11L1ITt, tu in l'inr (~\t•rndnbt-.: 

brl)i'rt-e t't-cr !lf l'im·r f~t·ntt:in't~l't\l11tl1111!J }Jl'll'~t~lt tl'i r~, ift t'l't 

~~i~td, rie Eirtlt' ~1Ni ~hlhrr hing ä1l bL'ffri°N'n l .. ~ fri t·rnn, 
t-~t~ er etnen (fntfrf?ul't-i~1mg~tlrlt1tt an3ttfüI,rrn ~1i(,c; ; 1rnd, ~nTTnfi 
't-kfrr Seit Ft 'tcrff{bt'. lt'kht tt'~tM~l°tr. 

§ 21. ~l'r ~ur~vrrnt9 mit t-k t'L'n ticr c.~}nnl'inrr i1l' 

kt'~ ~1tfn ~retmtcn ftnb bicf er, unti bie \'Ott bl'rl\ ~urgrrrmf) !,~. 
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tt'fgitcn, !.'t:'.1tfcH,t'I! für ,f)n- (°\irid)M~?fii[}tUttß, 58crrhttunuc:n unb 
för NH llll ·::- tf)nt llfli'.illi~,fö ·fü•rmttr-:uung, 'J11ll'M;1ifigfdt unr-
2'Ju11111ift l'tttiM>l'tl'tt·n Sll)ci'oi:n \.'L'rnnm•Ni1id}. 

§ 22. i\-iir a(fr nl.ll(Jtt'ntbigrn 153e111t'i11N·lt1t·rforh•itrn ip 
il''r-c ,1u~11h·[;mb1' .\~C'111~19,1lttmg 't.•t·n.,fiid,tt'l. ,tau;{~\1(111ugm, 't-fr 
i(1rt1 1\Jcmdnt-cll't:rfr 1tid~1 '..'l'rrid)Wt, L1l'a entid)tcu fofft>tt, {h1ocn 
füt i{tcn ~ ag 5!:L·rifü11nniG wr. 1. ~if1 in '1.-ic (\\l'tncinMfafic ~u 
b·~.1Nc11. 

1~cr ~uf ,11,dmafi~t·ö ~Hil'lcn nhfo fü,tgc {djtet, fiH!t i11 
l'im• i,ufw \.'L'lt ih. 1. ltnf(df~igr ~tr(11'iter, imt• fL,fl~L', Dfr Qtll: 
~,Tltti ,111f mt't-rrc n1 1rtm, fonnm ~uriid!J~id)hft 1wrt-rn. 

1,1rgr11 ~ä.umifil' fontt \1'.td, § :',t 1 'teß mu~ungt\n'ftfrmmrn 

,,11~11'\l'~11b,·t ma't·rn. 

~ ~:t Tfrit'.1 :1l1';\ll',ne!tt tri! H•l·{, l'rf),l(tcnt·r rl'~ierun~~~ 

r;ü\,(ld\n eilnt1il1n IJI .~fr.1f1, hulll jl''tLll{) }l't)t'qdt tll bl.'t 8l'1l'IJ 
lid) rNßl'td)tit'~CHt·n 1.form tt}ciln.,fifr red~il'I n1~r'ticn. 

~hirjtd,rn't-r°" ~}fr:1f1'l\H'llt 11'\tr't-l' \rn t'l't mttrnit 'bmtigrn Sh~lC 
f1t''l't;lirh alw·I,.illrnrn i\\t•ntt·itu,~t1rrh,mmhm11 h·totbt·n 1111b 1.1 011 

1:-l·rf dbl'lt l'i niti mm i~ 111.-i!l'IWllttnl'll. 

'Ot ü L f d; t' r L n, t-m 2fi. ~cfrn11r l HH7. 
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ltntrr0d~nckr brAtugt, t-afi tiicf c~ ~rgtement 14 iage 
nor unb 14 lllße nad) ~n ~ctat'f}ung unb inna~mc auf bct 

~urgcrgcmrinb~f\~rriberei !U ~ebt>rm~mn~ ffinndJt k'cponirf ge:: 
rorfen unb bagegen roii~renb ~icfer uri~ fdu~ Dl)~ofitionrn dn
gerei~t 11,u rben. 

9t ü t f cb e t c n, t-en 1 H. IDl cr i 1 H 8 7. 

~anctiou. 
'.r1 er fflegi~rungijrnt~ be~ .~\\llt~n~ 5.ßrrn 

l'ri~titt ~iermit l'ctn \'l'rile~en~cn ffir~frmeui bic 

(\lttttlJm iouttß. 

~et n, ~tn 24. IDlni 1887. 

~,m ~illllel\ 't-e~ 9lcgierung~rnt~c~, 

!'et ~räpbtnt : 
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~1U~llllß0= ~Cß{ cntettt 

,z; ur gc r g cmeitt b c 9l ii.tf dJ ele1t 
aufH1'1wmmcn lhld} 'c'\'ll :.1or9\mbrnm llrf1mbrn unb ben cinfr{)la' 

,1e1tl'\?n ~~t·itimmnngm nnt- <~.Jrf rbl'll. 

- ,.._,<.,,-....~ .. x,..-•---- · 

'1}fr ~1lt~m19rn bfr ~~urt1rrgeml!inbe miitf t~t•lm brflr~cn : 
I. ~lt ~Ja{bung t'L)n 137,44 Ha. tn l'frfd)icbenen Stfüfen 

f,c~C~t'nt, 

II. 'Jtt ur[\MiPrkm ~anb f>H Ha. in ucrjd)i~benen Btihfl'n 
(,e~c~cnt, kt'rfrf~r ~ur t'rnuijung t-rr ~iirgrr in ij.~aqdlcn 
~l·t~dH finb . 

.1\. ~o•t ber ~t1t1iifun9 beir f urger
nt1tlbt!i. 

§ 1. 1\l plf} hie brn°(lCrigc UrI,ung bn ~uß~dlung unb 
~~rrfo1.1f11119 bt~ ~urJrt~l'f~~~ l>rftimmi auf an~ \.,or~lllt°Denrn 
·J i h·t unb ~~riefe gtiinbet, alti !,hHrptjäct,lict auf einen ®~'rmf)~ 
bricf l'l'1ll 16. ~uH l 7J7 afG ~rläuterung dne\3 Sp1·ud)bril'fl'~ 
\.'l'll J 1j4D unb c5vrnli:)btief 'Oom 27. Cfto6n 1807 unb tnb~ 
!frb, lüut ~lueft~dbim~~l.1ertrng mit rr9it>rnn9ßdit~Ho,er Gauftion 
\lom 21. ~uni 1 ~G7, f L' [oll eij \hlrci fl'in un~,b&o'twrtid)~{\ 
'EcrNrmcn ~,abl'n. 
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§ :.?. 'tll~ ~\lll'i!l'l'bd1 tt'irt 11,hll C't~Jl ,0ü11~6llfilrll)it:lt 

1111t111fot•riijte1 \lUi'-ßl'd)~i(t, lt'd:i,e i11 ft,[!1l'1 1·l.'1' .\ih'lfkn l'in~1df)dll 

Wl°Y'C'l'll: 

n. (~rjtt· .ttl\1ff l'. J.n 'c-ich· gc9i,w1 -~,mi!-f),lhlltt~)Cll \.ll'll fn{~ti 

llli t mrI)r i~t·ri L11t rn. f\·ü11 f i L'f d>r {;\rnJ911 Him~wn [,c;id)l'll 

,ufommrn :.n-ei ,~1.H'i"t'. 

h. :1lt1d1t• .,tfoiil·. :::m t-it'k i1d)i'.1H'11 ,\)llll::l>11{t11ngr11 \'Oll bd 

1,i,~ fiinf ~~L'l'!l'! 1 t' l l. '!rd idti:l' ,\~1111~l.hlit1mnrn [11.\\il'l)t'lt 
~nimmnt'lt dn l'-11 t~~-. 

1 ·.. T !i it r .~tfo ii ~ ,1 n !' fri l' 1,l'fl~\H'll ,(:ll lh' ~ll Ülll!,~1.•11 t' L'll dtt 

\tnb altld ~~l'rll'IWL '.!~in it1ld1l' ,\),'tu~l),lllllllitCl1 (1l'~ie~c.:n 
~ll!llllllfült ein il'L'~. 

~ 3. t~mf1rn.·f11•i1fi11i1t· 11nt· h1r~l'tfid)r J:'·irnft(1otrn, tl({3 

,füt1'd1tc unt ~JföDtt>1 lt'lTt'rn ,rnd1 lll:: ~-,1milil'll~Jli1.•i:-er Olt!Jt'fl'f,fn, 

jL'fl'rtl ifr Hit'[\t l..'Nt '!.'t:t l\l~·111t·iltt•l' !llll'h ~§ 11.i Hili) J 'j I'~{, 

~lrmcngric~c~ L'L'lll 17. ~,Hli l ~;) i 'r-1·11 ·:r-urd~idrniUi:<crfrnn 
n~~111lcn. 

§ J. T'ic <~{hnt tcr .fhnti1'r, f Lllt1 h.- l;,1·r ~(ufrnl)llit t>er 
T'ienft1'otm \lllt' illff c!]ft1tg1•, ü{,ctf,,mi1t Jl"'c>C V{m'tntm~, im rr\Utti · 
( i Cl\ !°tiltl 't- 111 II 1; fii r t il' ,1rü ~llll[l~lllt~ tl)L'i I lt n}J f1iS !lllll r O. ~u n. 
unt- für til' ~~nl·f?(tu~tbri{u11~1 1,i~ ~um 10. ~lug11ft (,cim i~r:1~ 
t'l·ntm \lllgr~ch'n unt l'cfd,dni~t ll'l'rDl'll. 

~tuf~1l·nl'lllm1·N .\li11b·1 ,rn~ L'llti'r ,:rnl'l'l"lt -~,1mifk, r-c11·11 
<lfürn l'lud} ,\;l.'l~ (,c~h·~h'n , 11.'cn.m nid)L 11h' ·(JumilkngliL·tcr 
~.r~~ü,rt. 

~~rrf~äld<' ~nmrlt-un11m tt'er~rn nfrut 1'uüdfü1'ti:3I. 

§ r-:i. jum tirdtt·n ~~\1 ;1tfl °t'l'~ -i.~nrßnI,L,{~t·~ lj,lt i1·rn 
~'.\mgrr 'L'l'n ffiltt\(l~l'lm r-11'3 ~\rl'.ht, \l'L'1 , n 1·r im 1,J\rmd11't-~f\c~irft· 

IN~I,nt, 't,t~ fünfn11N,1t1,1n!i~fh' ~Ht~r~j,19r ~urfüfi1l'lqJt nnt ,1.•eni11 
itrn::I ;irei IDlL'thltC tm1~ \.'c r ictt'r .\~~,tbauet~cil u n~, l' im· ri~ll'fü' 
.\~~ui~\lltUnß gcfü~rt l)\lt. 

§ H .. fJm1ß~l1(t1111gen, 't-rrcn ~,~gcjcnbettt't ~He~o.nb in i~t1wifrl 
}1i~L,ßelt tuir't, ft11t- gd),'t(trl\, folt)l'tt't·f Z,1~,· ~ltt~ ~cfeufüt)C fdJrift:o 
füh.e ßfägnilic ~u htt'dfcn : 
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l. 'Nfä 1ic in dgcncr ~13l'f~n11n~1 ~t1d,nrn, tit· il;ncn dgrntr,üm ,· 
fh~ ~H1V.'l)i.'rt, ~Ul' ~~t'\1.'l'rmu1: i1 t1L'rl1 ,·r,\1fw1 ifl, L)t·CT für 't'fr 
ffr rinrn il?irH)}iJ13 !1e3.1Mrn, LlNr t>in f i.lÜ~cr für fir h ~ 
31.1[)H l1 't-rr llltßt'\t'icjcn roirb ; 

11. i9r dßCIH'iS Sjnuegcr:H~ 911l1rn m,t- für fh~ fc{(,ft in i~rrn1 
l'lnl't!Clt ,\ft.ll~gcftf,irr fod)rn llnt' 

. 111. iI,n· 11öt~i!J1'n t1d1m~mittd fd{lft i1ffomrn cit-cr fo11f~·1t. 

~me °l'icfc brci ~rtifrl miii,rn nlt>idJal'iti~, 1111'1:· nhi:t mir 
't-a dntc l)bl·r nntH'r1.' l1l·tt1 it•frn fein. 'ver ~.\urgcrrntf) iit l1crnh · 

tigt, tie ~fnt-jtd1rr 1ur ,1e(iH1Dfh{~t·n ~~cit~Hig111111 il)n-r :'rngniifr 
uur l'l'ut 9Hrqkr m1;u·Qatkn. 

~(rt. I mufi itbcr't-icj, lll'ru ~urr6 ffinfr 11 1tt1~ eine~ ~i~1rn 
t (,umt-~ r'tn ~,11~nfr[:11nrftitl'1;, ill,'kt~,1ffor't-r.:.,, l'ta t·rr S:-:11ilttt1lß 
i'iir l1r~11h(1r ,\)11fü:Ai11ir h·n,h·frn \l'nti.>n, un't- für 'ti~ (1citt'n tJnb·rn 

~l rtfü( mufi trr uJf~lliteUte ~c1t1eit:-i,1t; t'-l'lllit.'lben ~l1Uft~inrig 

~·111 f V H'l~ICI\. 

1cl1 oft cfl 'ter '!\urncrrntQ jtir 11i'H>iß t'Nl~ret, form er 
\.'Ctll f dd)m tfomiih·n, ~crrn 9?11~Ull1Ji:TCd)t en1eife(f}\1ft crfd>l'int, 
\.1l11'~Fid)tkbme ~~t'\t'ciir fich nrnt•rl'in11tl friftcn foii<111. 

~ 7. 'f~, n:irt 1:i~dhi) ,\t~dmnl .~l1l~ \lll~!)rtl)dlt ; rrjtt•n, 
11rnl~ im 9)fo1rnt ih•brtHH 1..'bcr 'Dl~h~, b\1~ ~lrt>Ül' 1Jla.1 im IDlir 
III.lt Cfrnber l1bcr ~lOt'l'U1(11•r. \ § 11 l'l'r r,u(i~ch1orfd~riftrn \.'1.mt 

~O. S::-floht 1 ,':lf.>i.L ) 1' cr~ ~fr;u h·t,dd111dr tol! f dI untu bic 
mu ~ung ~ bl'l"('d_,1 igtcn \.'(Tl L'L'i l'I \rcrbrn. 

~ ,--:. ~~·~ r~lf{ j~1(,rli~ nid)i mcLr ,\)d~ au~gctl)dCt h:cr: 
crn \11~ l:>l'l' ·;,ri::11!bit1h-il)jrl)11ft;_~pi1m c~ ::i1·1fottd. 

§ ~1• :r ii: ~~l'it l'l'r ttu.:-lid}tu11~1 l1rjlt11tmt t'l't i\ur~rrrntl}. 

§ 1n. ~H'~ld>d;tn ·~.-isl11thi:cn fü1t1t 111i1 t~cn1illii1111111 tl'r 

1~NJT1~iHfth11t 111111} font-n irthh·~\lflitt, l'l'tt11üt tt'cr'tl'n, jr'J:loi:b ni(tit 
1:i11~1l'\' 11{~ für dn ~\,ll)r. 

§ 11. ~lllt•~ 1rn~wt~cill'11~r i\)d3 iL,fl mit °tlt'nt ~U,1lr- :: 
~dd)l'lt ( .,trd•d) 1rngr1t·h~nct \i.'l'r'tl:n. 
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§ 12. 1\t~ im ,~t·rl'ft \lll[\\Ctl)l'iftc .,~l1(3 folf Ml~ ctm 1. 
Wlni au~ bem m3u1~ rntfcrnt INr'ten, trnri 'c-u~ im 'ffrü~Hng 
au~gd~d!tl' muB M~ am erfün IDlui rntri11'r:-~1 IN'r'cm . . 

§ lil. - ~uf~n °L'n in § 7 'bdtimmtrn .8eit b.Hf nm mit 
i,t'lt1ißigun~ ~berer ~~~lirbe unt- '!:-er Q.~lr~•flH;tunu t-e~ füll1) · 

~~rigl'll @-infNtrn~ •. ~o{~ gcimfo~1rn 11:t'tben. 

§ ] 4-. I\t~ .St.Nfi1u:-~r,1hn ijt IIUT b1 a\'il\':ltd, tl'l' l'~ 

Nr ~~urgl·rrat'f) 1rn~ ')Jfün~1h b\'~ \!!.htfr\1'irtf>f1t11ft~pfo1a·~ nfout1t. 

,Uun,ir:rr·~a11ttungrn nn'(I tunt i.'m ~ntii,rl'T ufo 'ijre\.1d ~u 
h•~rnf1'll. 

§ 1 f). ~Wc ,etL,~f(lkf)H fütt- l l'ßfrh{) il.'kbcr dn~llHHllt)l' 11 

unb 9r9örig ~u \1rrc1'nen. 
~H~er~auHungm ~nr mit rtmr ~~ußr ovn ijr. 1 ).1cr 

Gfolfil.Hi) ~u ~t'nrnffll. 

§ 1 U. 'flufil't 'tlcr t1 L'm ~lll'ßcrrnt9 ~,·~immkn ,tldl k:l,nf 
~tlt'.Uhlllb tn t-cn ~U11fr f,1r,r~n. '.Jit l'l'( ~ .. :llk Df{l'U, f ü f 0H 
'f:ln~ ~ir~u 1'c~immtc föi~u(dn tcim 2l~ul9\lllil' nuJ!)l'\,~\rn.~t 
1rcrbm. 

m3lccrf)an'\:lfungt111 fint ~,,·r fü·ftmdrr mit cinn ~H~c \'L1n 
ih. 1. fl(, ~u 1'cflrnft>n. 

§ 1 i. !'a~ ~,19[l'n in tir ~U11fr111tfll'lt foun t-~,m ~~11r 

~rr:\1t~ aud, tn Nr offenen ,ßdt ~d ein1t·dcnt-er thl~l'r ~~ii1,·ru11~J 
dnge~cfH tt'l'tt-en. 

§ 1,~. ~1.,r{auftg jinr: tfr im ti.:,1f'tn1trt('f~afrn~1fonr h· 
t1l'tltnetm ~mc~c 1111,uk~cn. '.tü t't1d),111b:rn:n .\)1m~11~·lw: jint 

1vrntc ;u Ccgm, un't bfi übrigrn Wal'c-lL1c})~ f i,lt'rtl mL\1lhl) 11.n 

bic <~hrnien 8u \'rr{t!,cn. 

~ie ~füalNrr~e ~u'o ftd~ offi'n iu ~ahtn; n1irb (\dm .~l'l.\ : 
i;tUrn bie Xurd}f,1IJrt gl'~ittb·rt, ju ijl bei· ~~mgrn\ll~ l1t'red)ii!)t, 

~fi\ ~Jcg ~uf ~to~m ~er ~t•9!1'\lrrn r~umrn ~u laffen. 
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§ 1 ~1. 1\lS tJira~f~mibm, a1'rci5m unt1 fammeln ~on 
01ti1ud,crn ijt tJän~lid) t'ed,otrn. ~fic~ :S'2mmdn für iBL·jcn 
ijt ßt'itaikl, f oft'rn rB L'911c 2d}<tlwn ~Fid,ü·9t unb t'lwnjo °l'n3 
1Z11mntcln t'on ~J1iefd) unb tau~, ie:torn, nur mit fN·P\1mtti~cr 
~rlau'6nifi. 

ID3iber~on'o1ungen f L'fkn mit dner 5Suf3e uon l\t. 2 M~ 
1 u ncf\jt Zrt:,abeucrf(l~ tiurd) t-cn ~Rit~tcr bc1h'.i~ merren. 

~ 20. '.Du.B .\JL'löauTTL·f en ift jc'ten emnjtng unter ~fof; 
iid)t bcö }".!_~untt\l.\(\l'len gt·fti1ttct, t'~ t,ürfrn jt'ci.Hi) Mul' iju~rn-crft 
tmll >Ii3erficugr in bt'tt Wa1b genommm u,rrben. 

<.i. ~ott bei~ !leitn,u1,9 bctt ~••rner
latttbttt• 

* 21. <:k~c1· ~urgrr (mtl1) ~i:l'gerin), bH baß brei~igftl' 
~lltcrijja~r AUtfü-fndr~1t, im Ö.ic11tl'Ü1l'Hc,;irf 8tiitr~elfu ll'ol}nt 
illll' birf l' ~igl'Hid)\lft~n 31t'rt IDfofü1ie tm1ß trnr 11cm 20. Srp:: 
tcm[,cr 6rfi~t, ift ~,n~trngt51'ercd)tigt. 

W ttSßl'llt' m mc rt iit1t·• bll•jrni~)l't1 ~-'u rgl'r, tiie 1lltf l'im·m 
~ 1H91Ullli'lict~lt itdJtn u11t1 fiit 11,~ü~r ·l'ic (~kmcintt lhld,> §§ 16 
1111'0 17 Cd~ ~numgd,·~c~ t1L1111 Hi. ~ufi 18;,7 ~m 'I)unvfd)nittf.::: 
rrtrng friftct. · 

§ 22. '.J: ic ~~ntn tt~uugcn lnert-cn in Atl-'d SUaffen c ~ i.iof e·i 

dn~dl)cilt. :Dkfc .\l'lnffc-n itd)ett ~u dlhrnl'n fL', 'Nt[, 't-fr crfte 
~tfofft' at~ci !lrirtcl uni:- tic ;\\L•titc .~thl.tlc dn Xl'tttd \tm1t- cr~ält. 

* 23. ~lu~unge~rrc,i)tiM critc1· Sr(~1ijt.> ijt jctic bur~rrii~ie · 
5).auß~\\hunn \.1un ~tt'ri 1ml.' mel)r ~L'tf oncn, i.ltrr Jami(knglicbl'r; 
ulß f 1'1t~c 1t1t1.•rtcn nur ,rnaf,1mu : tf()rgl'\ltt·n uut- bic rigenen 
liin'ocr. 

§ 24. mu~u11~1l'I1l'rc~l18t t-rr itl't'ilm .,1'h1ffe i\1 jl'°t•c t'in~ 
idnc '!l.:,rrjt•n, 1N'hi)c b1c im* 21 bl';\'i&nclm (H~cnid)ofirn bcfftJt 

~ ';!;°>. '))fü bcm ~ll>it1.d'm dna nn~LtlliJ\!(,rr~·d)ti~tcn tkr:: 
f ,rn fi.innm ti1•nin 9fotl)~'t l'cn h1.:- {üt1t,t1~ bcnu~cn b i~ blltll 
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., 
b~1::,111ijl1l~1cntrn 21l. 3°q'h'ntfrr, infr,fcrn fii: l.'ic in ¾ 21 
~ci ll\11 t·tm tv i ~mj1l•.1f 1rn h ji ~1·n. 

, 
t'L' . 

§ 21;, ~h.,irt- l'in ";.)iut3un~,.~1l'dj! tl!rt-tl'l,tc) rrr crftrn 
.H'{~1iic lc't-iH, ii, trith'I jt'll'l'ilrn tu ,iu~jtl' ili'u~tlll~Jt,(,l·rctf}ti9tc i11 

·r-n ~11.•dtrn ~ll,ljil· in t,frf L',:; 1r11\~11!lg-:rl"d)t; iit l>i11i1c9rn frin 
")lu~Ulltl~bncd)ti!1ltt in t-fri~r ~ti,1iil', it' f;illt hH~fl'ff,c 'tln -i.~11r 
w1i1rmdntt· .~u. 

§ ~.. 1\"~lllt L'iu it~ h·1· nitrn .\itt\jj1' :llH~1111~1~t,n1•t\1liHln
;1t1 ÜLf in til.' !ll'L'tll' .,tltlijl', d)fü Ni; tth' ~)lu~mtiJttrl'Ll)t hr 
hiun ~l.foffrn ~Fßl'llidti11 \.l't i.111jd1 l 11.·nl:m fom1, k flHlt tk 
rilll f:,:i.tfre \.'t1m ~t111~ttn~1,:;rcd}I t,:i' :\111 iid'irr1t·11h·n l'l1t'llf11lli.' cn 
't.~ur!)ni\l'llll'inr-c ~u. l,i,::. dn ~lut1111f1~bt·n·d.1ti!)ll'l' ,rni l:,1~idl1t' 

~lnfvrnd> llhllt)rn hum. 

. ~ 2~. ~1:tt11rrn mit fün't-rrn trdl.'1\ in 'tiif :)t11u11n~\t<l'Cd.)tl' 
i(n·,,r NrjtNh'ncn (.~f,cm:h1mr. 

s ~U. ''~t·tid,tihi)c .l~!,l'jd~ei'tlunn ij11t tdm· t~nii1tbcnm11 
in 'N't ~lu~u11g ~ur r"h,l~t•, it11t'tan f:.!- (),tl-,·n t-i1' i11•jd}il't-1•11,·n 

l\°lh11ll! l ll ,l. 11d:· frrna hin l l l: n i' 1 L) r 1,i t: t)l't i u,·~ t\~r'tih1t'~ \il' 

m,·infd)itftlid} ;u 11u'.icn l1 i~ .~ur ,1llfollf~\r1t ~lO:h·~r1'l)1·rr!)l'lh~m11~1 

't-t•~ dncn L'N•· t~~ ,,11'ttrnt. 

unt- t\l~ ~tcrriilfl'll L'tla .';{uriidt n·trn t'l'll t-cr d11L·ll 111 t-ir 111t :· 

h·n· S1'fofil', l\rnn nur iclt'dlrn ,rni l'l'll :lO. ~i.:p1rmlln jl"trn 

\\,11.11·~.: jrnttii11t-~n 

~ 31. ·~n ,~:Ulm, il\l' ein Uh·tm't·~ihf 1'rim ~Ued*{ 
cinr~ mll!Jl1ici;m: mtt Jtfl.'l' ,UtJ,•j;ll'l ift, hr rrjl lhhi) ti,•m ~0. 
:'2cptrml1rr }1ej11Jnilirn unt, i1t'l111l)l 1wrri:n f,11111, l,htl b(r '!)foti) 0 

fLitgcr bem '!h1rb,·nu,'1, 'bl'l tdl .\Uci: ~l·i~frt, bit' 8fh1I ~u l'l'f~ 

!'iiiten nnb ~n.111r p~r ,.giaidiu~t,,ntl' mit :, 81·. 

~ 3:!. ).!~d Nr t{ujMhm~J dtll'~ 9111Utlllß~rcrt}tr~ (Cr(I) 

fol1f,•tf) ift brm Q,urtJnj1.'l1dmdfh•r ~n b•~,if)trn : 
für l'tl' n~t: ,}U11jil' ,}r. ·1 . -

jiir til' blL','itl' .Ht,1ff1.· ,yr. :l . -
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kr.-oct~ fc, 'Ntf3 bir ,Buftclf111t~t\1rt,ii~r nit1'r f)l'l}H af~ uuf 1Jr. 4 
\H iti (wtt fommt. 

.~ict,on fini:- 'oicjrnii1L'lt ,11t ~}Jl'lll'lllllH'll, 1Nld)L' fd.\L1II jrii~L'r 
dl\C f öfrf)t' (\kbÜT)r bq,1t)Ü (h1{,m. 

1). ~n1tbt1t Rttf §111-nct·lnttb,ttlJtttbttt 
f 1'udJtlrii.ta1u e,t. 

~ 3H. ~lu~nit·f,a l1L'll <Hnmbitihfrn fiHt' 't'en1~id,1ct, n11f 

_h·r-rm 'N'ridf1l'n mmii1ftrn~ dnrn -~rud)tl\oum AU \'ffon~cn unb 

jl\l(trn .~11 rirL'Pfrn, IL'L1fi\r bn· 't~urgrm:u~ bcn 'H~1~ f-,t•~dll,nrn 
\l'irti. ~iidn cntfcH~l1rnl'rn 1~lt1fo l1t•fornt bcr ~~lll'ßt'rrat6 t>ie 
~~,rn111t'~,m~1m~1 .:rnf .fü,flL'll ta L\ctrefimt-rn llh1~nil'j3t"r. 

Tl'!· ~)lu~tlllf1ß~l'n\1)tigil', n.,dd)1·r ,1lth1Uig bftt ~ltm~{\ rincö 
~Pnumc~ !)ittbnt, L'•Nr tirffrn ~!l1ftcrbt'lt h·tt1irtl, f L'U mit dncr 
~nf;L' 1..1 1.in ~1r. ~, btm1) 'bl'tt :1foi)tcr b~jtl·11ft 1N'l'trn. 

~ :~..i. 1'fr_1rni~'\L'H ~i1u1111.·, IN'ilt'l' l'L'tn jm•d(igrn ')lul~ 

n il'j;l'r l'tfü';_-( i.,,11111bjtillfc-: tlL't•Tlun~t L' ta ~Ff ,mf t m~1rt-L'I\ fiitt·, 
iL'llcn r:-rmjdl'l'l\ l'l'lll ')t11r()folgmb,•n 11ligrfouft unn ~l'A,1h,ft 11.'l'r't~n . 

. \h'1lltt'n iid~ 't-k t~nriefrn iiba bm ~~ctrng nid)l l'Crdnitlt'n, 
il' lhlt bcr -~-Purgerr11to N1n ~\lnllrdt't'!Jt'll 1111f .,t~ih:lt :ter bd[ll'n 

'tt~ntdrn h·n ~'l'I rng lhld) t-cm .\~L'{iu.li:rtl) ~ u t-cjti nufün: 
eo litn~c ülirt tfrfer rrftßCfCQit'. ~~dr,1g nhi}l bt;,,~(t 

ift, Mei~rn t-ie ~~fü111tc t,·j!lt'Htl;um t,c::- ~:t1r(1cfl~~i'r~ unb t~m 
itd)I Wr f L, f11ngc b1l~ tmul'!)il1bcrtr 9lu~mt!)i5rcd~t ~li. 

~ :;:). f';J,,nr &ilm•il!,gung 't-c-2 ~urgcrr,11{1,:i, 'thn-f frin. 
1rnf ~ll\W'l'hmt ftd)l'll'l',·r 1\ 1 ud,\lt1,um1 grilu11q.1t't Liter ,1lw:f)l}{bl't 

n1~rtm. 
~füiN'iihlllt•lun11,n itnt' i:rr '!\rnm mir l'inet ~\uf,c l..'L\n 

~-r. l (1 tmrd1 trn ~iid)ht ,u ~l.'ftr\1fl'n. 

~ 1M. •t--i~ <Jhr11~pfä~tt ~11~ii~t~rn l:-dl ~ltitttincn fiur \U 
rrjpcftintt; ll'l'l"trn f1.'{d).: h·jd;~i'ti~Jl rt-n lt't'.J~l'llL'lltllWt, io ~\'l~cn t 

't-tl' t\·tll't!c1ttl'll jo1r6c ,rnt il)r~ ci~~fü'll .\ll'fMt turd) Heue ~11 rrf t'\;t'll. 
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E. ~on bttt ~tei119rnbttt. 
§ ~ 7. &~ TTnt- f l' ukfr €'1ch1grnf>L'll ;u öffnen, am l'\1~ 

~t·t-iirfnir, tl'r ~~urgcr un't t1•r ~bf a~ im !lHf9emeincn c~ crfc.,r 
t'~tr, l.'{)nc brm ~urgi:rl1mt i:-~t-urd) ü(,er feinen tlrtrng 0u ft~11ten. 

trt ~urg~rrüt~ }l'U ~te_;_u bie nvt~>igm ~nl'r't-nungrn 
trdjm. 

~ HH. WL·meinb{;biirqcr finb (,\'re~tigt, ~ic allm d~eni.•tt 

'5'cbr1Htlte nöt91grn Stdnc 1ment!3l'Hlid) AU btcd)rn. 

§ :.H.l. G:~ 't-iirft."n nuL~ Ztdn~rub~u lll'rral'hh't \N'rtrn, 
l'it '1h•r~'1cf;,tung gef cbfrl,t t-urd, t-rn ~urgcnat~. 

§ -1l •. ~d>m.- mtb ~a.11't-gm('L'H ll'ftbl'H OL'tn ~~ltr\11.'rratl) 
t1~qr1ut. 

1•,. ~011 bn· ~•tdJtr,t-in:n,nttc 1111b 

bc••• ~ie9enbodt111oott. 
* 41. Tie ~l~m~rrjtfrrm\1tte unb l:'th~ ,Bi1•grn[,l,cfm1.1l'~ 

f L'lll'll f~rcr 11ril-'1·fmolid)cn ~Jritimmung gunlfi uctlt'enl'ct lt'tr'.bcn. 
( ~ 4u h'~ (~}. lSJ. ltnl' H\1 iernngt<rJt9lk9cr (~ntjct, l'i~ l'l'Ill 1 S, 

8l'pknll•l'r 184a. :; 
Tie ~krNd)tunM unt l{ufh•llung l'icja tllrun'tµ1h1l' 9f-· 

flVk~t t-urd) bil' (jJrmeinb~t,crf 11mmlung. 

(;. Pott brn IHlidJttn btn §urger.rot~s. 
§ ·12. !,a ~{urgnr(ll~ 1,,crNHh,ld t:utd} 6tri~crung t,1~ 

h•r (~Jr111cintit· AuJl(inti~e mrnfrt9l'iltc ~urlil·d„w'r: un~ t,rrauf,nt 
l'\l~ bcr (\~_cmd11N ;ugl'f\1Hrne ~urgrr~of~. 

~(n t-m jttl'dfigen ~~Ml}tjlei~1crungrn üt,~·r t,1~ fiirgl'jkllte 
i~ut~Jal,'lllt- fi.iaucn nur )l-'\ur9n fonfurrirrn. 

~ 4H. "tcmjdf,rn li1\)l JJl, : bic 'Jlw~t9t'it1111n unt ~i~l'r .
lN1fung N~ ~urgt."rl)olal'~, L'l't'llfo tk ßttitfllUllH 'N•~ urb,nifirtrn 
~\mN~ 1rntl't' l:lfr '?}fo~1mn~C1t•n·tNititrn. 
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§ 4•!. 1:rr ~urg{•nJtf ntH iBei;id)ung re~ ~~rnn·ro.rrt~ 
hf r,rgt bil'. ~R<1r~ungen übet fSinmtiid}e~ f!igrnt6,um ber !Bur::: 
gergemcin"tle ; t't(: ~ht~trndmtnfi tion ~lföi1fern, S{lnrnfcn n. f. tti. 
unb ijt üce1·9nu~t füt bie mcrbcff erung 't~rjclbm femtH)t. <tr 
trägt '.de n1\t~igr e'inßr fü1cr bie ber @emeinN ;u~~htbigrn ije{b::: 
un'l) ~D\1fbrt'cge, l1)f.';u n,m jcbcr;eit tie nN9ige1t ~!r'bciter uttb 
ber nötl)igc Strrbit Ail C~d,ote ~e9en. 

§ 45. ~1\1~(c '2°tdlen, tt1dru,c nid)t mc,tri~rt tocrben, 
f orfcn f ogfritt mit !\UNrmä~igt:r ,~O{!ari anti~t'ffon3t \Vfl't't>n. 

1:>t>r ~atmn,,irt 9,rt :.ft, ~nr-t1~ma1mgcn p fottcn, für gef unbe 
~fnin~Hngc t.un{1 Wnfc~nng gmügenbrr enmcnft"9ufen au f orgen. 

§ 46. ijiir \'lHe Ucfrrtret!mgt'il 'tiefe~ ~eglemmta unt ~c9{er 
gegen baffetbc, ttet(h,e nid)t 'l'orgck()en unt auct nid)t f1'e!ie!! in 
ttmfdbctt ettttaitm jtnt. fUr He a1fo feine ~ure l'c~immt iµ, 
foU eine f L1ld)c tott 'Jr. 2 M8 10 feftgcf cfjt fein, 'cie je fülCQ 

bem mergc~clt rur~ ben '?Jlil~ter au~gcfprcd)en \Utn. 

§ 47. St1cinc llrhrin·tungen fönnen tom ~urgnrat~ 
mit einem o'.ter me!)rcren ;I.:ige 5213alba.r6eit beiegt rr-er~en. m!er . 
ficf) 'tiefem nid,t u11tcr;ie9t, fo!! bem ffiit:Qter übertl.'irfen trerk:-en. 

§ 48. '.t:ie ~Jcei~crieute ~nb füt 1tre 1;ienffrottn, eß fei 
beim bief cfäeu tragen feine ~d>ulb, unt iiber~aupt rie ~au~:::
bliter für rr,re Sjau~g~ttoficn o~rnntrr,ortfid) unt- aur mergütung 
nad} ben einf d)fogenben ~ejtimmungen l)cnffid)tet. 

§ 49. Bur ~eqinf ttng ber '.liotafü,n~rumme wirb aff::: 
j&~rlid) im ~Jfouat WZ"i t-on 'ten CY.rbfoojen 'tic nöU1ige ~erre, 
tntlcf?e jen,ci!e1t vcm 'tu: o;rmein't:c ~u beftimmen iit, be~ogen. 
~ei f 1.'ld)en ~3f!id)tigen, bic H~te ~etr:ige M~ 3um 31. 't-eff clben 
IDlonats ni~t ~ntrid)ten, t'etiteigttt bann bet ~utgerrat~ bei 
f ciner meranttt-vrrung am 1. ~uni bie \Ru(Smtgen ber @runb: 
,ücfe, auf benen bie ieUe ~aftet, unb ter 1dfein3ie~ct maa,t ~~ 
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crn~ bem ~t!B~ für ben iu tl'rtern ~a'ren·cen metrng f antmt 
Clf!ffüligrn Sto~en be;ul)H, gfrid)t,ie! or- tie @runb~(ide bcrµad)t~t 

finb .ober nidJt. 

1)fe jett1eiligen .~ol~\1ußt6eiiuHiJm untrrlie~eu eoenfafi~ 
tinem 5Lt'((be!ug, beflen ~ö~e ·t-te <lii:meinte ~e~immt. 

§ 50. >menn ~emu:1t- in 1l'fge eine~ Urt'~eitf5 brr CDe : 
mdnre etton~ ~u ·bl'ACi~frn r,at un't rr ~Jt h'l~ ~~ctrdfui~ 1tid)1 
gdeiftet, f o f off fofgenbeß merfa~ren it,11rfint·en : 

~nt 'l;let ~etreffenbe :9,cl\111tfHtt9L'tt ;u be,id)en, f 1., f oll 
bemf erncn Bel rer näd,ften ,fc!Frnz.ttietfol:g für t:irf ;:n ~drag 
ein ~fb~ug gem"-d)t tt'erben. ffiei~t tie .~t1r ;nu~ung ~er er~m 
S;oha.u~tijdhmg nid)t ~in, fc n-irt hr ~nnug bei Jeber fl,{gen-= 

. ben ~u~t9eifung fortgefc~t, Hl3 trr ~~u'ft1,rtt'·,1g fammt ten 
ba9errü9re11trn ~ojtcn bu-urrn (,?~J~lt ijt. 

~at tcr ~etreffcnt:e nrcq rdne ~ht~ungcn, aber fµäter 
f ol~e AU bceie~m, f o ttiir'o af~tann Juf ~leid,,e lllieifc ~erfi'l~tett 
X.ief tt ~of ~a~!Uß miTb ~u .f;~mtt>n t-er <»rmeinte blm~ bcn '8ur~ 
~errntlj -ctrjleigert. • 

§ f> 1. '.!Tienn · ~emJnb 'OL'n t'et (fümeinbe dtNt~ fouft 
cl::er ~'1d)tet, . 10 ~\lt er ten ~ctra.g enttt'e't-er 1,aar !U be;a~(en, 
nber a1'et mme9m1'a.re ei~a~t:it ~lt !eiiten. 

~ür tfü.fjt&n'cige ~C'f3tefien u. ;. r.'. gHt aucf) 't-ll~ in § 
4 9 aufgejtente merf \19ten. 

§ 52. ~et'et bn ein mer~1ef)en grgen tiefe~ meglement 
fon~atirt, ~'11 ~en brittm :Il)ci1 lJer k-u9cri~en ~uffen 3u be!ie~en. 

§ 53. l)iefc~ SRu~ung~reg{ement ttU nad} cr~altener 
regierung~rät9Hd}er Ganftfon in .traft, fonn jeboci, jebrricit in 
ber gef e~Ud> 'Ourgef ~rie'6etten ijorm t~cifl~cif c ret,ibhi '1,ett>ett. 

§ M. '7lacf> ~nfrafttretung bieje~ meglemrntß f oU mit 
~et Thtr~rü~rung f og{ei~ regcnnen unb 'tiief dl>e m~glid)ft balb 
}\l 'fncr grf ü~rt tverten. • 
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morfle~mbel !Jleglement tllutbt an btr unttrm ~utigm 
stagt gef e~li~ abge~altentn @rmeinbO'Otr{llmmlung bttllt~en unb 
llun btrf elbm elnflinuntg nngenommm. 

Ut ü t f cf) e l e n, btn 26. Wehuat 1887. 

9111mml bu 18urgergtmdnbt, 
l)er ~räftbmt : 

SolJ. Rcrtf)i,i. 
'.tlu 18urgngemeinbf d}reibn : 

3•1J• ClrafJn. 

llnftt!ti~ndet bt!eugt, bllfi blefel ffltgfement 14 :rage 
not unb 14 ~age nad) btr 18era19ung unb ~nna~me lluf ber 
1.8urgergemdnblf ~rei6mi 0u 3tterm11nn1 Q:in~d)t beponitt ge„ 
llltfen unb bagegen toii~tenb blef er t\tijt feine Oppofttionen ein,: 
getti~t ll)Utbtn. 

m ü t f ~ t1 t n, brn 16. IDlai 1887. 

~ctnction. 
1:,er tRtgterungarilf~ beß $hnton3 }Bern 

t?t~tu ~tnmft btm \'~r~e~enbcn Dteg{emrnt bfe 

Gl e n. , f.J m f g u n g. 

18 e r n, ~ett ra. ~ni 1887. 

3m ~amen reß ffirgietungGrat~ß, 
'.ter ~rli(ibent : 
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Der Rütscheler Burgerrodel 
und das Ausfertigen von Heimatscheinen 

Der Rütscheler Burgerrodel ist in vier Bänden angelegt. 

In einem Protokoll der Gemeinds-Versammlung vom 27. Hornung 1823 
heisst es, dass die Gemeinde dem Tit. Pfarrer Dittlinger von Lotzwil für den 
Aufsatz des Burgerrodels Liver 16 zu bezahlen versprochen hat. Dem 
Schulmeister Huber für die Ausfertigung desselben Liver 11. In diesem Jahr 
dürften auch die ersten Eintragungen gemacht worden sein. 

Der Burgerrodel wurde 1822 durch gesetzliche Verordnung eingeführt. 
Aufgabe war es zu diesem Zeitpunkt, alle als Einsässige geltenden Einwohner 
eines Ortes zu erfassen und künftig die Veränderungen in den Personalien 
nachzutragen und die Nachkommen (Kinder) dieser, fortan als Burger des 
Ortes geltenden Personen, ebenfalls im Rodel zu verzeichnen. 

Die so lückenlos geführten Informationen über Herkunft einer Person wurden 
für das Ausfertigen von Heimatscheinen und Leumundszeugnissen usw. 
verwendet, gleichgültig wo diese Person ihren Wohnsitz hatte. 
Übrigens wurde bereits mit der Verordnung vom 29. März 1676 bestimmt, 
dass jedem, der in eine andere Ortschaft zog, von seiner bisherigen Gemeinde 
ein glaubwürdiges Zeugnis mitzugeben sei, wonach diese Gemeinde ihn als 
einen der Ihrigen anerkannte und bereit war, ihn im Bedarfsfalle zu 
unterstützen. 
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Eine wichtige Rolle spielte auch die Burgerschaft bei Personen, die 
Armenunterstützung brauchten. Von Gesetzes wegen musste die jeweilige 
Heimatgemeinde für den Unterhalt armengenössiger Burger aufkommen. 

Seit der Aufhebung der Pflicht zur Führung eines Burgerrodels, hat dieser 
eigentlich nur noch einen historischen, nostalgischen Wert und es ist den 
Burgergemeinden freigestellt, ob sie dieses Dokument weiterführen wollen 
oder nicht. Die Burgergemeinde Rütschelen hat sich entschlossen, den Rodel 
weiterhin nachzuführen. Die Mutationsmeldungen werden periodisch dem 
Burgerschreiber vom Zivilstandsamt Kreis Aarwangen zugestellt. 

,/J1,7cl,/._., /./d,vJ,,,-/.; '1"'" A',..(,.., 

l"1 f'1i1t'rr 

,// ' 16 •. 
.J/t:.,,:,.j /""u,. ... 
/7 ~.r ,7.17 

7 
.,!~~ .. 

,71~ 

.J" .t-2-
tfi,j,,':f~- ,///;~,,.,,. 

'7'1~ /,fJ1,1 

1 ü, 
+-/.,: ),-/;.,_o,,_ 

✓7.J" ✓-flp 

Die erste Eintragung 1823 im Burgerrodel 

·i 

In den letzten Jahren stellt der Burgerschreiber fest, dass immer mehr 
auswärtige Burger Informationen über ihre Vorfahren einholen, um einen 
Familienstammbaum erstellen zu können. Sogar aus USA werden von 
ausgewanderten Rütschelem Daten über ihre Vorfahren eingeholt. 

Auch Familientreffen in der Heimatgemeinde scheinen populär zu werden. So 
durfte der Dorfverein im Sommer 2001 einen Kurth-Clan von etwa 30 Leuten 
und im Frühling 2002 einen Mathys-Clan aus dem Wallis mit fast 50 Leuten 
in Rütschelen begrüssen. 
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Die im Rodel eingetragenen eigenen Daten sind jedem Burger, der sich als 
solcher ausweisen kann, zugänglich. Dabei werden selbstverständlich die 
Auflagen des Datenschutzgesetzes vom Burgerschreiber streng eingehalten. 
Ein allerdings nicht ganz einfaches Problem ist dabei zu lösen. Die frühen 
Eintragungen sind in altdeutscher Schrift und nur Kenner sind in der Lage, 
diese zu entziffern. Zum Glück gibt es im Dorf noch solch kundige 
Schriftgelehrten. 
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Ein Heimatschein aus dem Jahre 1930 

Seit 1823 war es die Aufgabe des Burgerschreibers, Heimatscheine für 
volljährige Burger auszustellen. Die Informationen dafür entnahm er dem 
durch ihn geführten Burgerrodel. 

Mit dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes über das Kantons- und 
Gemeindebürgerrecht vom 9. September 1996 werden die Heimatscheine seit 
dem 1. April 1997 durch die Zivilstandsämter ausgestellt. 
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Aus früheren Protokollen 

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als die Burgergemeinde rechtlich 
noch nicht als selbständige Organisation existierte, wurden die Traktanden 
über das Burgergut an den damaligen „Gemeinds-Versammlungen" 
behandelt. Der erste Hinweis über das Burgergut geht auf das Jahr 1820 
zurück.1823 wird erwähnt, dass ein Burgerrodel ausgefertigt wurde. 
Erst mit der neuen bernischen Staatsverfassung und der mit Dekret vom 
19. März 1832 angeordneten Neuwahlen wird für die Burgergemeinde eine 
„als separat zu wählende Behörde der Ortsburger" erwähnt. Von da an fanden 
anschliessend an die ordentlichen Gemeinds-Versammlungen noch die 
Burgergemeinds-Versammlungen statt. Eine absolute Abtrennung der 
B urgergeschäfte von der Gemeinde erfolgte vermutlich mit dem Vollzug des 
Ausscheidungsvertrages im Jahre 1867. 

Die nachfolgenden Notizen aus frühen Protokollen geben Aufschluss über die 
Geschehnisse der damaligen Zeit in der Burgergemeinde Rütschelen. Ein 
gewichtiges Thema war u.a. die Auswanderung und die dafür erforderliche 
Abholzung des Eichenwaldes im Äbnit. Die Burgergemeinde musste für die 
Reisekosten der auswanderungswilligen Rütscheler Burger aufkommen. Aber 
auch der Holzfrevel, die Eintreibung von Schulden, das Armenwesen und die 
Wahl von Rats- und Behördemitgliedem haben die Gemeindeversammlungen 
immer wieder beschäftigt. Darüber hinaus gibt es sonst noch viel Kurioses. 

Teilreproduktion eines Protokolls aus dem Jahre 1861 
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Aus früheren Protokollen 

Aus dem Protokoll der Gemeinds-Versammlung vom 19. Heumonat 1820 
Unter 2. wird erkennt: Dem Daniel Schneeberger wurde durch Mehrheit der 
Stimmen erlaubt, dieses Jahr im Möösli, soweit das Leebachland geht, dem 
Weg nach die Lischen ( Gras, das für Matratzen verwendet wurde) zu 
schneiden, unter der Bedingung, kein Holz-Samen zu beschädigen. 

Aus der Gemeinds-Versammlung vom 4. Merz 1821 
Unter 1. wird erkennt: Das verzeichnete Burgerholz so von der Austeilung an 
innert einem Jahr nicht weggenommen oder wenigstens gefällt wird, solle bei 
der ersten Austeilung zu den neuen Holzlosen verzeichnet werden. 

Aus der Gemeinds-Versammlung vom 21. Juni 1822, unter Vorsitz von 
Oberamtsmann Zeerleder auf Aarwangen 
Unter 4. wird erkennt: Zur Unterhaltung des Dorfburgerguts sollen von jedem 
ganzen Holzlos jährlich Bz 10 an den Dorfseckelmeister bezahlt werden. 
Ferner wurde mit 55 gegen 14 Stimmen erkennt: Auch von dem jährlichen 
Zäuniholz von jedem Fuder zehn Kreuzer zu gleichem Zweck zu bezahlen. 
Die „Vier" (es handelt sich dabei um eine Art Vorgänger des späteren 
Burgerrates) und der Bannwart sollen dann solches sogleich bei der 
Austeilung zu Fudern in Anschlag bringen. 

Aus der oberamtlich bewilligten Gemeinds-Versammlung 12.Aug.1822 
Es wurde den Brunstgeschädigten zu Langenthal als Steuer eine Tanne aus 
dem Gemeinen Wald zuerkennt, welche im Anschlag gebracht und an den 
Dorfseckelmeister vergütet werden soll. 

Aus dem Protokoll der Gemeinds-Versammlung vom 18. Oktober 1822 
Wurde zu einem neuen Bannwart, an Stelle des Jakob Sohm Napfen, erwählt: 
Johann Jakob Mathys im Leebach, unter Versprechen, dass diese Stelle nicht 
für seinen Vater, sondern für seine eigene Person angerechnet werden solle. 

Aus dem Protokoll der Gemeinds-Versammlung vom 27. Hornung 1823 
Wurde u.a. erkennt: 
1. Dem Johannes Sohm im Spiegelberg wurde der Wucherstier wieder für 2 

Jahre auf altem Fusse verliehen. 
2. Die Gemeinde hat dem Tit. Pfarrer Dittlinger für den Aufsatz des 

Burgerrodels zu bezahlen versprochen L. 16. 
3. Dem Schulmeister Huber für die Ausfertigung desselben L. 11. 

Aus den Gemeinds-Verhandlungen vom 30. Oktober 1823 
3. Wurde ins Mehr gesetzt, ob man die Schweine in den Buchwald jagen oder 
Eichauflesen lassen wolle und mit 26 Stimmen einhellig erkennt, jeder könne 
nach Belieben Säue ausjagen und buchauflesen, hingegen solle alles 
Buchschütteln und Abschlagen gänzlich verboten und untersagt sein. 
Die Richtigkeit obiger Verhandlungen bezeugt: Gerichtssäss Kaufmann 
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Aus früheren Protokollen 

Oberamtl. bewilligte Gemeinds-Versammlung vom 28. Weinmonat 1824 
2. Wurde ins Mehr gesetzt, ob von nun an wie bis dahin, nebst dem gesetzten 

Bannwart noch ein Gedingter gesetzt oder ob nur ein gesetzter Bannwart 
und zwei „ Vier" erwählt werden sollen. 
Hierauf wurde mit 41 gegen 1 Stimme erkennt: es solle nur ein Bannwart 
und zwei „Vier" erwählt werden. Zugleich wurden an Besoldung 
bestimmt: Dem Bannwart jährlich Kr. 5 und den „Vier" jedem Kr. 4. 
Überdies soll jeder Burger, der Holz verkaufen will, dem Bannwart und 
den „Vier" für die zu erteilende Karte bz 2 bezahlen. 

3. Wurden zu neuen „Vier" und Bannwart erwählt: 
Jakob Kuert „Gallijakob" als Bannwart und 
Jakob Hug auf dem Holz und Johannes Kuert im Dorf als „Vier" 

Aus der Neujahrs-Gemeinde vom 15. Jenner 1825 
Es wurde erkennt: 
1. Dem Hans Jakob Wälchli Deck sind die in dem Dorfseckel schuldigen 

L. 30 bz. 3 Kr. 2 ½ auf seiner Reise nach Amerika durch Mehrheit der 
Stimmen geschenkt worden. 

2. Dem Hans Ulrich Kuert auf dem Hübeli zwei Schindeltannen auf Abzug 
zu geben. 

Aus der Gemeinds-Versammlung vom 1. Christmonat 1825 
4. Wegen saumseliger Bezahlung des von den Haushaltungen zu 

beziehenden Schullohns solle der Schulmeister denselben jedesmal bei 
Frühlings-Holzausteilung auf den Holzlosen beziehen. 

Aus der Gemeinds-Versammlung vom 4. März 1826 
1. Wurde einhällig erkennt, die gemeinen Waldungen für Liver 6000 in das 

Schatzungsbuch einzutragen. 

Aus einem Schreiben über Aufnahme ins Burgerrecht, 18. Hornung 1828 
Herr Statthalter. So wie früherhin von Seiten der Tit. Landsassenkammer den 
Gemeinden die Erklärung gegeben worden, dass jede freiwillige Aufnahme 
von Landsassen in das Burgerrecht gegen eine vorher übereingekommene 
Einkaufssumme. Etc. etc. 
Von Ihnen, Herr Statthalter, gewärtige ich, dass Sie Ihren Einfluss dahin 
verwenden werden, um die Gemeinden zu Handbietung zu diesen jetzt noch 
freiwilligen Einkäufen der Landsassen in ihr Burgerrecht zu vermelden. 
Gott mit Ihnen sign. Der Oberamtmann von Aarwangen 

Aus der Gemeinds-Versammlung vom 12. Heumonat 1828 
Unter 2. wird erkennt, dem Peter Wälchli im Berg zu seinem vorhabenden 
Bau auf seine geziemende Bitte, ein unschädliches Eichli zu steuern. 

68 



Aus früheren Protokollen 

Am 2. April 1829 erhielten 14 junge Burger Kleinhölzlirüttinen: 
Hans Ulrich Brod, Johannes Kaufmann, JosefMathys, Felix Blatt, Johannes 
Leu „Heisis", Jakob Sohm Bannwarts, Josef Leu Küffer, Johannes Lanz 
Schuhmacher, Andreas Schneeberger, Jakob Hug Strumpfer, Jakob Wälchli 
„Josts", Jakob Schneeberger „Hansjakobs", Samuel Kuert „Acherpeters" und 
Jakob Kuert „Schwangenhansen". 

Aus der Gemeinds-Versammlung vom 22. Weinmonat 1831 
Unter 3. wurde durch einhälliges Stimmenmehr erkennt, von dem Hölzli, 
welches am Feld der Barzelg liegend, ein Stück davon dem Schulland nach 
abzuholzen und von denselben jedem jungen Burger, der gegenwärtig das 
gesetzliche Alter erreicht hat, auf künftigen Frühling eine Rütte auszustecken, 
welche der Grösse nach der Kleinhölzlirütte ähnlich sein soll, jedoch mit dem 
Vorbehalt, dass dieselben sich den Abänderungen des Reglements 
unterziehen und annehmen wollen. 

Aus der Gemeinds-Versammlung vom 10. Christmonet 1831 
10. Da der Ehrwürdige Hr. Pfarrer Dittlinger in Lotzwil die von einem zu 
Handen dem Armengut hiesiger Gemeinde erhaltenen Burgerguts annoch 
restierten L.21 bz .8 nicht mehr als schuldig zu sein anerkennen will, so 
wurde darüber beraten. Endlich wurde der Joh. Sohm, alt Chorrichter, 
einhällig als Ausgeschossener zu ermächtigen erkennt, dass er über das vom 
Pfarrer erhaltene Burgergeld nach dessen Verhalt mit dem Pfarrer abrechnen 
und die Sache nach Vorfinden gänzlich beseitigen soll. 
15. Wurde einhällig erkennt, dass von denjenigen Burgem, welche in die 
zweite Ehe getreten sind, das allfällige Weibergut den Kindern von erster Ehe 
versichert werden soll. Etc. etc. 

Aus der Gemeinds-Versammlung vom 2. Juli 1832 
Hier wurde unter Traktandum 8 über das Schulholz „diskussiert". Ein 
fünfköpfiger „Ausschutz" musste dafür sorgen, dass das Holz künftig kleiner 
gespalten und auch zu drei Schuhen lang gesägt wurde. 

Aus der Gemeinds-Versammlung vom 13. Juli 1832 
Darin geht es um die Wahl der Gemeindebehörde. Vorgängig wurde von 
Gerichtssäss Joh. Jakob Kurth, als Vorsteher der Gemeinde, dazu ein Zirkular 
von Tit. Regierungsstatthalter Buchmüller in Lotzwil vorgelesen, das auf 
Grund der neuen bernischen Staatsverfassung Neuwahlen vorschreibt und 
zum erstenmal getrennte Behörden für Einwohnergemeinde und 
B urgergemeinde erwähnt. 
Im Anschluss an die Wahlen versammelte sich die Burgergemeinde und 
erkennt: ,, Wurde unterm Vorsitz des Gerichtssäss Kurth ins Mehr gesetzt, ob 
die Burgergemeinde noch heute abgehalten werden solle oder nicht. Hierauf 
wurde durch einhälliges Stimmenmehr erkennt, dass wegen zu weit 
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Aus früheren Protokollen 

vorgerückter Zeit und geringer Anzahl der Anwesenden, die Erwählung der 
Burgergutsverwaltungsbehörden, indem es wichtig sei, bis auf nächste, 
zahlreichere Versammlung aufgespart werden und diese Gemeinde heute 
nicht mehr abgehalten werden soll. Unterzeichnet: Kurth 

Aus der Gemeinds-Versammlung vom 25. Juli 1832 
Darin ging es u.a. um die Brandgeschädigten Ulrich Blatt und dessen Sohn 
Felix Blatt (bekannt als Kunsthändler) und um verschiedene 
Erbschaftsangelegenheiten. 
Im Anschluss daran versammelte sich nach Vorschrift des Gesetzes die 
Burgergemeinde um eine Behörde zur Verwaltung des Burgerguts zu wählen. 
1. Wurde unterm Vorsitz des achtbaren Vorstehers Gerichtssäss Kurth zu 

einem Schrieber erwählt: Johannes Mathys, Gerichtssäss im Dorf. Zu 
Stimmenzählern: Jakob Hug auf dem Acher und Felix Blatt im Dorf. 

2. Wurde mit grosser Mehrheit erkennt, dass die Burgerguts
Verwaltungsbehörde aus 5 Mitgliedern bestehen müsse. Für den Obmann 
wurde die Amtszeit auf 2 Jahre festgelegt. Für die „Vier" wurde u.a. 
bestimmt, dass alle Jahr einer der „Vier" durch das Los austreten könne. 

3. Wurde mit 40 zu 1 Stimme erkennt, dass jedes Mitglied alljährlich L. 12 
bz. 5 für seine Bemühung als Besoldung zu beziehen habe. 
Hierauf wurde nach Vorschrift des Gesetzes zur Wahl geschritten und 
durch gemeines absolutes Stimmenmehr erwählt: 
a) Felix Blatt, im Dorf, als Obmann und Präsident 
b) Andreas Leu, alt Vier zum Vier 
c) Hans Ulrich Mathys, alt Vier zum Vier 
d) Ulrich Kurth, Gmeinrath, zum Vier 
e) Jakob Kurth, auf dem Rain, zum Vier 

Felix Blatt 1803 - 1875 
Der erste Rütscheler Burgerpräsident 
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Aus froheren Protokollen 

Aus der „extra gebottenen" Gemeinds-Versammlung, 23. Wymonet 1833 
Unter dem Vorsitz des Gemeinds-Präsidenten Johann Jakob Hug wurde 
erkennt: 1. In einem Schreiben an den Einwohnergemeinderat erklärt die 
Burgergemeind-Behörde, dass sie die aus dem Burgergut schliessende 
Schullehrer-Besoldung in Holz und Land, ohne dass sie dafür entschädnet 
werde, fernerhin nicht mehr unterrichten wolle. Die Gemeinde wählt eine 
fünfköpfige Kommission, die eine provisorische Übereinkunft mit der 
Burgergemeinde treffen und die Sache untersuchen soll. 

Aus der Gemeinds-Versammlung vom 24. Mei 1834 (Express gebotten) 
Unter Vorsitz des Gemeinds-Präsidenten Johann J. Kurth wurde erkennt: 
4. Wegen der Entrichtung der dasigen Schullehrer-Besoldung erklärt sich die 
Burgergemeinde bereit, diese wie bis anhin auszurichten, wenn sich die 
Einwohnergemeinde bereit erklärt, jährlich L. 90 an das Burgergut zu zahlen. 
Mit 14 Stimmen wurde dies angenommen. 

Aus dem Protokoll Nr. 2 der Gemeindeversammlung vom 7. Januar 1854 
An dieser Gemeindeversammlung wurden wiederum Belange der Einwohner
als auch der Burgergemeinde behandelt. Auf der Traktandenliste standen 25 
Punkte. Die Wahlen waren das dominierende Thema. Unter anderen wurden 
neu bestimmt: 

der Gemeindepräsident (Johann Mathys) 
der Sekretär (Jakob Mathys) 
der Burgerseckelmeister (Johannes Mathys, Sepplis im Dorf) 
vier Burgerräte (Jakob Leu, Jakob Mathys, Johann Ulrich Kurth, 

Salzmanns, Johann Mathys) 
der Verwalter über das Auswanderungswesen (Isaak Mathys) 
der Gemeinde- und Burgerratsschreiber (Jakob Mathys) 
der Gemeindeweibel (Andreas Wälchli) 

Anmerkung: Wie man sieht, war damals „ Mathys" Trumpf Besonders 
auffallend ist auch die Wahl eines Verwalters über das Auswanderungswesen 
(zeigt welche Bedeutung dieses Problem zu dieser Zeit für die Rütscheler 
Gemeinde hatte), sowie die Besoldung des Gemeindeweibels: 30 Franken und 
ein Paar Lederschuhe (er war ja viel zu Fuss unterwegs!). 
Ein weiteres Traktandum war - einmal mehr - der Eichenwald im Abnit. Der 
Entscheid, wo als Ersatz dafür Wald angepflanzt werden solle, wurde auf eine 
spätere Versammlung verschoben. 
Der Erlös von 1000 Franken für die Rinde der abgeholzten Eichen wurde der 
Auswanderungskommission (!) zugewiesen. Eichenrinde war damals für die 
Gerberlohe zur Herstellung von Leder sehr begehrt. Das Holz der 574 Eichen 
hingegen wurde für die Schwellen der Eisenbahnlinie Olten - Bern verwendet 
und brachte 13 '000 Franken ein. 
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Aus früheren Protokollen 

Aus der Gemeindeversammlung vom 4. März 1854 
Unter Traktandum 3 wurde darüber beschlossen, welches Land anstelle des 
Äbnit zu Wald angepflanzt werden solle. Zur Diskussion standen die 
Schneckenmatte, Flöschwald-Rütinen, Hübeli-Hofstatt, Wucherstiermatte, 
Köpfliacker, ein Teil der obersten Rütistrecke und im Holz ein Landstreifen 
nach dem Dennlisboden. Die Diskussionen waren so zeitraubend, dass die 
Gemeindeversammlung am Nachmittag fortgesetzt werden musste. 
Im Traktandum 14 stellte Andreas Kurth, Kappenmacher, ein 
Bürgschaftsbegehren für die Summe von Fr. 500.- ,,um irgendwo das 
Kappengeschäft zu etablieren". 
Traktandum 15: Gemeinderat Isaak Mathys, Verwalter des Auswanderungs
wesens, wird autorisiert, die Kaufsummen für die Eichenstämme zu 
behändigen, dafür namens der Gemeinde zu quittieren und aus selbiger die 
der Diensten-Zinskasse in Bern ausgestellten Pfandobligationen einzulösen. 
Traktandum 1 7: Daniel Gerber stellt das Begehren um Reisegeld nach 
Amerika. Derselbe wird, unter Rücksicht der diesfalls früher gefassten 
Beschlüsse, mit grosser Mehrheit abgewiesen. 

Kurioses aus dem Protokoll einer gesetzlich publizierten 
Burgerversammlung vom 18. September 1854 
2. Wird erkennt: Der Magdalena Mathys, Witwe im Flösch, von ca. Fr. 270.

zur Aufhebung des über sie verhängten Geldtag, ein Darlehen zu machen. 
6. Johann Ulrich Mathys, Graben, soll den Zuchtstier haben. 
7. Wird den Brand beschädigten Abraham Kurth und Ammann Kurth, von 

und zu Rütschelen, eine Steuer von Fr. 57 .- bestehend in Holz oder Geld 
zuerkennt, sofern dieselben vom zur Entschädigung verurteilten 
Brandstifter, Niklaus Mathys von Willadingen, gewesener Lehenmann auf 
der hiesigen Gemeinde Ursenbach, nicht entschädigt werden. 

8. Johann Ulrich Mathys wird mit der Bezahlung der Arztkosten im Betrag 
von Fr. 22.75, herkommend von einem Armbruch beim Fällen in der 
Äbnitwaldung, abgewiesen, weil er den unentgeltlichen Platz in der 
Notfallstube zu Langenthal ausgeschlagen hat und im andern Falle die 
übelsten Konsequenzen nach sich ziehen müsste. 

14. Es melden und bewerben sich für Auswanderung nach Nordamerika 
Andreas Schneeberger, Spiegelberg, Johann Ulrich Kurth, als Burgerrat 
daselbst, Johann Ulrich Brodt, Weber im Flösch und Johann Leuenberger, 
Weber daselbst. 

Aus der Gemeindeversammlung vom 11. Januar 1855 
14. Es wird erkennt: Dem Jakob Kurth, Peterjakob, vorgeblich einen beim 

Eichen fällen und schälen im Äbnit verloren gegangenen Gertel mit Fr. 
1.50 zu entschädigen. 
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15. Für den beim nämlichen Eichenfällen verunglückten Johann Ulrich 
Mathys die Arztkosten im Betrag von Fr. 22.75 aus dem Burgersäckel zu 
bezahlen, welcher sich dann auf dessen Burgernutzen erholen könnte. 

Aus der Gemeindeversammlung vom 28. Juli 1855 
8. Mit 17 gegen 14 Stimmen wir die Allmendverteilung nach dem neuen 

Reglementsentwurf vorgenommen. 
9. Ist von streitiger Marchung mit Jakob Sohm, Fabrikant(!) im Spiegelberg 

die Rede. 
10. Es wird erkennt: Die Holzvergütung der Ausgewanderten soll jeweilen als 

Abschlagszahlung mit dem Burgersäckelmeister am Platze der Diensten
Zinskasse in Bern verrechnet werden, weil aus der Burgergemeinde wegen 
geleisteter Zahlung der Auswanderungsschuld an jene Stelle getreten ist 
und dagegen das Holz im Walde als verhältnismässiger Ersatz im Walde 
stehen bleibt. 

Aus der ausserordentl. Burgergemeindeversammlung vom 7. Okt. 1855 
5. Dem Johann Wirth im Dorf wird die sogenannte Munimatte für ein Jahr 

zur Benützung zuerkannt, gegen die Haltung eines währschaften 
Zuchtstiers nebst einer Geldzulage von Fr. 12.-. 

15 .Darin wird der Rütscheler Kunsthändler Felix Blatt erwähnt - auch als 
Porträt-Felix in einer anderen Broschüre des Dorfvereins zu finden. 

Aus der Burgergemeindeversammlung vom 22. März 1856 
6. Präsident Jakob Blatt erklärt, dass er nach Amerika auswandern wolle und 

deshalb um Entlassung von seiner Stelle nachsuche, welche ihm auch 
erteilt wird. 

1 0.Hier ist von Rudolf Lanz - Fabrikant(!) - im Flösch wegen einem kleinen 
Grundstück die Rede. 

14.Es wird erkennt: Den Trubberg-Ecken, sofern keine Setztannli erhältlich 
seien, zur Anpflanzung von Kartoffeln auszustecken und für diesen 
Sommer zu verleihen. 

Aus der ausserordentlichen Burgerversammlung vom 13. August 1856 
4. wird erkennt: Im Falle das Heimwesen des Friedrich Richard auf dem Rain 
in Rütschelen verkauft werden kann, dasselbe käuflich an die 
Burgergemeinde zu bringen und zwar, nur die Summe der bisherigen 
Katasterschatzung. Diesem Beschluss stimmten 25 von 26 Anwesenden zu. 

Aus der Burgergemeindeversammlung vom 24. August 1856 
Traktandum 2: Es wird das Steuerbegehren des Hilfskomitees von Roggwil 
namens der dortigen Brandbeschädigten abgelesen und sodann einstimmig 
erkennt, denselben eine Liebessteuer von Fr. 50.- aus dem Burgersäckel 
verabfolgen zu lassen. 
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Aus der Burgergemeindeversammlung vom 18. September 1856 
12. Es wird erkennt: Die bisherigen Nutzungsberechtigten der einzelnen 
Allmendstücke sollen, was die Kartoffeln betrifft, dieselben bis ersten 
künftigen Oktober ausgraben, hingegen Kohl, Rüebli, Rüben, überhaupt was 
Spätfrüchte sind, bis zum 15. des nämlichen Monats. 

Aus der Burgergemeindeversammlung vom 17. Januar 1857 
Es solle vereint mit dem Einwohnergemeinderat von Rütschelen dahin 
gewirkt werden, dass Jakob Tanner von Madiswil die Anna Schneeberger 
Andresen von Rütschelen heirate, wofür dem Burgerrat Vollmacht erteilt und 
der nötige Kredit berechnet wird. 

Aus der ausserordentlichen Burgergemeinde vom 26. September 1859 
2. Nachdem der ganze Burgerrat abgetreten und Johann Ulrich Brodt im 
Sandbühl als ältester Anwesender das Präsidium übernommen, wird im 
Betreff der Burgerrat infolge Gemeindebeschluss vom 27. August abhin mit 
Friedrich Richard von Waltringen getroffenen Ankaufs des sogen. Rain
Heimwesens um die Summe von Fr. 7500 nebst Fr. 75 Steigerungsrappen, 
worüber bereits unterm 6. ds. zwischen den Parteien gelobt wurde, einhellig 
das Eintreten erkannt und besagtem Kauf ebenfalls einstimmig die 
Genehmigung erteilt. Hierauf tritt der Burgerrat wieder ein und Präsident 
Jakob Mathys übernimmt seinen Platz. 

Diese Karte zeigt den Standort (Pfeil) des ehemaligen „Rainheimets" 
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Aus der ausserordentlichen Burgergemeinde vom 19. November 1859 
2. Wird einhellig erkennt, in die Verhältnisse des Rain-Heimwesens 

einzutreten. 
3. Wird einstimmig erkennt, zur Bezahlung der dem Friedrich Richard 

schuldigen Kaufvertrag des Rain-Heimwesens folgende Kapitalien 
einzufordern: 
a) Die Barschaft des Auswanderungskassiers J. J. Mathys im Leebach. 
b) Die Kaufbeile gegen Ulrich Mathys im Graben Fr. 1750. 
c) Die Kaufbeile gegen Ammann Johann Kurth Fr. 600. 
d) Das Fehlende von der Erspamiskassa. 

Auf Anfrage, was nun mit dem Rain-Heimwesen anzufangen sei, kommen 
folgende Ansichten zum Vorschein: 
Als erster alt Gemeindeschreiber trägt darauf an, es solle das ganze Rain
Heimwesen zu Wald angepflanzt und das Haus verkauft werden. Ein zweiter 
Antrag wird gemacht dahingehend, der obere Teil des Rain-Heimwesens, d.h. 
wie es sich schickt, soll als Wald angepflanzt, das Haus verkauft und der 
untere Teil urbar bleiben. Die Waldanpflanzung als Landverteilung soll dem 
Burgerrat zur zweckmässigen Verfügung übergeben werden. Drittens 
Abraham Kurth trägt an, es solle alles urbar bleiben, in Stück verteilt und das 
Haus nebst Hofstatt verkauft werden. 
Mit 8 Stimmen gegen 1 Stimme wird der 2. Antrag angenommen. Der 
Burgerrat tritt ab und Abraham Kurth präsidiert. Einhellig wird der Burgerrat 
beauftragt, das Haus auf dem Rain so gut wie möglich zu verkaufen. Der 
Burgerrat tritt wieder ein. 

Ausschnitt aus dem Protokoll der Burgergemeinde vom 5. Jänner 1861 
Wahl eines Gemeindeweibels für zwei Jahre, Besoldung wie immer: Fr. 30.
und 1 Paar Lederschuhe sowie 1 Paar Überstrümpfe. 

Ausschnitt aus dem Protokoll der Burgergemeinde vom 5. April 1862 
Landsäckelmeister Hans Ulrich Kurth erhält Weisung dem Bockhalter Rudolf 
Lanz den Bocklohn pro 1862 sofort auszuzahlen. 

In den Protokollen der Jahre 1864 und 1865 gelesen 
Darin steht viel über Zäuneholz und entsprechende Loskaufverträge, die 
abgeschlossen und von Nichtburgem angefochten wurden. Auch ist eine 
Kommission gewählt worden, die sich mit dem anstehenden Ausscheidungs
V ertrag beschäftigen muss. 

Aus dem Protokoll der Burgergemeinde vom 5. Jänner 1867 
Hier standen 25 Traktanden zur Debatte und man musste die Versammlung 
am Nachmittag weiterführen! Historisches Thema: Zum ersten Mal wird über 
ein Nutzungs- und Verwaltungsreglement abgestimmt. Dies hatte allerdings 
noch ein Nachspiel, wie aus dem nachfolgenden Protokoll hervorgeht. 
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Aus der Versammlung der Burgergemeinde vom 6. April 1867 
Der Statthalter von Aarwangen teilte in einem Schreiben mit, dass der 
Regierungsrat dieses Reglement nicht „sanctioniere", solange die 
Burgergemeinde keinen Wirtschaftsplan habe aufnehmen lassen. 
Auch wurde ein Gesuch des Andreas Schneeberger, um die übliche 
Auswanderungsunterstützung zu erhalten, eindeutig abgewiesen. 

Aus der Versammlung vom 6. Heumonat 1867 
Für die Einwohnergemeinde wurde ein Vertrag entworfen, worin die 
Burgergemeinde zwei Griengruben verzeigt, die eine unten, die andere oben 
dem Dorf, für zehn Jahre unentgeltlicher Benutzung. Demgegenüber soll die 
Einwohnergemeinde die Burgergemeinde für diese Zeit von der Fuhr- und 
Landgemeinwerkspflicht befreien. 

1867 tritt der Ausscheidungsvertrag mit der Einwohnergemeinde in Kraft. 

In der Versammlung vom 16. April 1872 
wurde einstimmig erkennt, der Einwohnergemeinde eine Griengrube 
unterhalb dem Domegggütsch zu verzeigen. 
Der neu gegründeten Käsereibaugesellschaft wird gestattet, die zum Bau eines 
Käsereigebäudes notwendigen Mauersteine, auf dem Flüehli zu brechen. 

Aus der Versammlung vom 2. Januar 1875 
Es wird beschlossen, den Knaben in Rütschelen auf den Hirsmontag eine 
Tanne zu geben im Werte von Fr. 20.-. 

Aus der Versammlung vom 5. Januar 1878 
Unter 12. Mitgeteilt wird der bundesgerichtliche Rekursentscheid betreffend 
Einburgerung einer heimatlosen Familie aus Grimisuat (Wallis) aus 8 Köpfen 
bestehend illegitime Kinder des Johann Mathys Flachshansen. Dieselben sind 
dasiger Burgergemeinde als Burger zugesprochen. Wogegen der Kanton 
Wallis hierseits Fr. 800.- als Einburgerungskosten zu leisten hat. Sollte aber 
dieser, nach Mitgabe eines Schreibens der Justiz- und Polizeidirektion Bern, 
vorziehen, diesen Personen in ihrem Kanton ein Burgerrecht zu erschaffen, so 
wird dann auf die Fr. 800.- Verzicht geleistet. Die Rekurskosten von 
Fr. 300.- sind zu bezahlen. 
Anmerkung: Am 27.4.2002 besuchen rund 50 Nachfahren des um 1830 von 
Rütschelen weggezogenen Johann Mathys ihre Heimatgemeinde und werden 
von Gemeindepräsident Franz Uebersax empfangen. 

Aus der Versammlung vom 4.2.1893 
Der Platz beim Brechhüttli wird auf ein Gesuch hin, dem Gemeinderat zu 
Händen der Schützengesellschaft, unter Vorbehalt der Genehmigung durch 
die Burgergemeinde, als Scheibenstand zur Verfügung gestellt. 
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Aus der Versammlung vom 16.3.1895 
Feldmauser pro Sommer 1895 wird Jakob Hasler. Es wird ihm für jedes Stück 
15 Rappen bis zum 1. August und für übrige Zeit 13 Rappen bezahlt. 

Aus der Versammlung vom 9. Januar 1897 
Landverkauf an die Einwohnergemeinde Rütschelen zur Auflage der neuen 
Strasse, zu 2 Rappen per Quadratfuss. Später wird der Preis auf 1 Rp. gesenkt. 

Aus neueren Protokollen herausgegriffene Abhandlungen 

In verschiedenen Versammlungen wird über Vorladungen von Schuldnern, 
Diebstahl von Tannli und sonstige Holzfreveleien debattiert und Geldbussen 
ausgesprochen. 

3.7.1899: An dieser Sitzung wird das Waldgras und Lischengras (wurde für 
Matratzen verwendet) versteigert. 

20.4.1901: Ein gewesener Kassier soll schriftlich aufgefordert werden, innert 
tunlicher Frist die schuldige Restanz abzuliefern, da von verschiedener Seite 
reklamiert wird. Der Fehlbare muss später vor dem Burgerrat erscheinen. 

Die Kirschen von der Burgergemeinde gehörenden Bäumen werden 
versteigert: drei Bäume im Wiedacher zu Fr. 1.50, ein Baum im Berg zu 
Fr. 3.70 und ein Baum im Äbnit zu Fr. 1.-. 

12.8.1911: Die Burgergemeinde Lotzwil will die Burgergemeinde Rütschelen 
verpflichten, an der Holzlieferung an den Pfarrer einen Anteil zu tragen. Eine 
Zustimmung wird nicht erteilt, weil dieses Ansinnen energisch bestritten ist. 

15.3.1913: Es wird im Bützbergloch eine Quellennutzbarkeit zu Gunsten der 
Gemeinde Bleienbach errichtet. 

2.6.1915: Es wird über eine Entschädigung für Gottfried Graber verhandelt, 
der als Wegmeister in der Burgerkiesgrube einen Unfall erlitten hat und dabei 
das linke Auge und an der rechten Hand teilweise Finger verloren hat. In 
einem hart errungenen Vergleich werden Graber Fr. 3000.- zugesprochen. 

Anmerkung: 
In der Zeit zwischen 1915 und 1952finden wir keine erwähnenswerten 
Informationen in den Protokollen . Erstaunlicherweise auch nicht über die 
beiden folgenden Vorfälle. 

Älteren Burgem ist noch der tragische tödliche Unfall aus dem Jahre 1941 im 
Gedächtnis. Beim Holzen im Rainwald ist der zwanzigjährige Max Balz von 
einer umstürzenden Tanne erschlagen worden. Zu seinem Gedenken wurde 
am Unfallort ein Holzkreuz aufgestellt. 
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1946 hat sich ein ganz besonderer Fall von Waldfrevel abgespielt. Jemand 
versuchte durch Klopfen der Rinde, eine alte Eiche am Waldrand zum 
Absterben zu bringen. Sie stand ihm offensichtlich zu nah an seinem Land. 
Der Schuldige wurde mit einer Busse von Fr. 100.- belegt. 

24.9.1952: Die Burgergemeinde bezahlt der Einwohnergemeinde Rütschelen 
Fr. 1 '800.- an die Schulhausrevision. 

19.10.1957: Beschluss, dass das Land für das Lehrerhaus im Flösch gratis zur 
Verfügung gestellt werde. 

Laut Protokoll vom 15.12.1962 findet eine Landzusammenlegung statt. Damit 
wird das Erdlos hinfällig. 

14.6.1969: Die Burgergemeinde beschliesst, gratis Land für das neue 
Schulgebäude im Flösch zur Verfügung zu stellen. An der ausserordentlichen 
Versammlung der Burgergemeinde vom 23.10.1976 wird dieses Vorhaben 
sanktioniert. 

19.5.1976: Geständnis über Veruntreuung des damaligen Burgerkassiers, es 
handelt sich um eine Unterschlagung von Fr. 230'000.-. 

14 .. 7.1980: Der Kauf der Liegenschaft Hans Lanz in der Stampfe wird 
beschlossen. Ab 1.1.1982 gehört die Liegenschaft Lanz der Burgergemeinde. 

9.7.1982: Wahl einer 5-köpfigen Baukommission für den Aus- bzw. Umbau 
der Liegenschaft Lanz. Am 12.12.1992 wird der Ausbau des Ökonomie
gebäudes beschlossen. 

Die alte Liegenschaft Lanz Der Neubau der Burgergemeinde 

Am 16.4.1988 wird der PTT Getzt Swisscom) die Erlaubnis erteilt, auf dem 
Glitsch eine UKW-Antenne zu erstellen. 

78 



Die Rütscheler Burgergemeinde in der Zeitung 

'5tei!}e,·u u ß~Vllbl ifotiun. 
ßricon,i.i ?H i d) ,, r D, lll,111rr ~u @,,!• 

rri11,·11, n•11t, ,111f 'nrcnir.1,1 t>cn 30. Didj, 
6 llhr t'tt,,11t11!1, in DH 'l!Uirrl)jcb,1ft J?u()n 
\ll ?Hitl1lt1dc11, fein ,öd11111•rftn ,1111 m,lill 
,,llr,,,, •l~r.u,., ~ut\•t•l>l , t.'1Hl),1tr.·111> : ~in 
itlr ~r. 20110 br,tllD»niicberrcei !2l.(rl111h,1uo 
mir Ed1c11tr 11111> eire,, 9 1/:e ';)uct,. 1111re'3 
(5-rDrdcb bdm -t;,,1110 , fon•I<' fn·11,·r Dit.' 
;llcn-nl•••lll,1cuni.llte L•r•'m \!iullc11IH•l\ '0011 
2 ~U~,1,t.,,·11 ~nh,1111!1 (lc(lt.-rc nud) t,tfrn1, 
t><'rl!l l, unter 1111njt111rn <~h DhtAtn f,urf~• 
L>llcr µ,1d)11,n•.-11c <'ffc1e1lid) 1.'rtftd11rr11 t,,f, 
•:n, 1111[> l.lt>CI tHl!ll \!id,l;,,t,~r irt1111Mid;)f1 

~111. 
\loOtt>\J{, btn 17. \llt11\llit 1859. 

'l)cr !Bc,111 fr r1111tr: 
~ 2 ,1 f •• b, ~,cr.ü. 

!!.'cn,ill r1\t, 
1cr 9?,·,1i.-ru11,1i'ft.111C,,1ltcr: 

c.,; ,, ~ r r. 

Der Oberaargauer Anzeiger, 13. April 1872 

,!,)ol ~11 ei1\~ rn unä~ubl ifil I ion. 
- ~fü lomp<lml« füo•Hli • 
-~· _;; 0"!'0 rui,b '" "'"""'"'' '"" \ . •· · :Jl1111d)clrn \\·rnta!} llm :!ä. 

- · illliiq niirf/jlliiniti1t, t>on :llodJ• 
• ·· m1trn96 2 llbr 011 , in t,ir 

~i.\irtfiid1oft illlinbtr bairthfl, Olli! btlll f o~rn. 'urnnli'5-
bo~rnwnlt>r .-,-! etfi,'f ~,d)rn untrr bcn bc1111111111,,1 iu 
rröii111nbcn gü11itigcn <.llrbingcn iiffrntli.!J nc:·irr1~m 
l 1jit11. 

~!aui~(uftinc brlic~rn iidJ \lt 11or~m11er ~eii,11ti• 
11nn11 llrrj r, brn nn 113nrorriir4itbt111 3oh. \JJl a I t h 1) ~ 
ill iucnbrn 1111b n,crbm ~u birj er ercige.11119 [renn~, 
tid) dn9clat>rn. 

:lltitjchcirn, ~rn 12. \J.ll6n 18Citi. 
%1.i ituftrno: 

J~f. \ll { a t 1, !lltirAtrjrl1rlibcr. 

Eichenrinden-Steigerung. Der Burgerrat von Rütschelen lässt Samstags, den 20. dieses 
Monats, nachmittags 3 Uhr, in dasiger Wirtschaft die Rinde von ca. 50 Eichen 
verschiedener Grösse versteigern. Liebhaber wenden sich zur Besichtigung der Rinde an 
den Versteigerer, welcher dieselben zur Versteigerung freundlich einladet. 
Durch den Beauftragten J. Blatt, Gemeinschreiber. Rütschelen, den 9. April 1872. 

Der Oberaargauer, 23. Mai 1874 
Langenthal. In Rütschelen fand man im Walde ganze Scharen von Spüren tot am Boden. 

Der Oberaargauer, 6. Februar 1875 
In Rütschelen starb letzten Mittwoch Morgen im Alter von 72 Jahren Felix Blatt. 
Derselbe war als Bilderhändler weit herum bekannt. Mehrmals machte er die Reise nach 
Paris und zwar, bevor die Eisenbahnen waren, meist zu Fuss. Er war ein wunderlicher 
Mann und hatte seltsame Gewohnheiten, aber als scharfer Denker und philosophischer 
Kopf hat er vielfach auch dem Gebildeten Achtung abgenötigt. In politischer und 
besonders auch in religiöser Hinsicht dachte er sehr frei. Er gehörte zu denjenigen 
Reformern, die nicht glauben, dass sie und nur sie allein den wahren Glauben in Pacht 
genommen hätten. Gern weilte Felix Blatt in Gesellschaften, welche frohe oder ernste 
Gespräche führten. Jahre lang aber konnte er sich von allem Verkehr mit den Menschen 
abschliessen und daheim in seinem Hause als Einsiedler leben. Das Leben war ihm oft 
schwer, der Kampf ums Dasein wurde ihm oft sauer. Möge jetzt die Erde ihm leicht sein! 
Er ruhe sanft! 
Anmerkung: Felix Blatt wurde 1832 zum ersten Rütscheler Burgerpräsidenten gewählt 

Der Oberaargauer, 28. April 1875 
Rindensteigerung. Der Burgerrat von Rütschelen lässt künftigen Samstag, den 1. Mai 
nachmittags von 3 Uhr an in der Wirtschaft Hug allda die Rinde von ca. 80 jüngeren 
Eichen öffentlich versteigern. Zur Besichtigung derselben wollen Kaufsliebhaber sich an 
Burgerrat J. U. Kuert, Salzauswäger, wenden und ladet zur Steigerung freundlich ein. 
Rütschelen, 26. April 

Der Beauftragte J. Blatt, Gemeinschreiber 
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Der Oberaargauer, 8. Dezember 1886 
Rütschelen. Im Schwanden Tannwald, Gemeinde Rütschelen, wurde die Leiche eines 
etwa vierzigjährigen Unbekannten, welcher dort erfroren ist, aufgefunden. 

Der Oberaargauer Langenthal, 19. März 1897 
Rütschelen (mitgeteilt). Am 15. dies nachmittags verunglückten in der Steingrube zu 
Rütschelen Johann Gräub, von und wohnhaft in Rütschelen, geboren 1865, Steinbrecher, 
Vater von sechs noch unerzogenen Kindern und Gottlieb Mathys (genannt Diesgödu oder 
Pappa) von Rütschelen, geboren 1882. Gräub war mit dem Laden eines Sprengschusses 
beschäftigt. Aus noch unbekannter Ursache ging der Schuss während dem Laden los und 
verbrannte den Gräub an Gesicht und Händen auf so fürchterliche Weise, dass befürchtet 
wird, er werde das Augenlicht verlieren. Mathys befand sich, während dem sich der Schuss 
entzündete, in der Nähe und wurde am Kopf ebenfalls arg verbrannt. Die erste Hilfe wurde 
durch die zufällig dort anwesenden Samariter Herrn Fr. Wolf, Gemeindepräsident von 
Lotzwil, und Lehrer Wälchli in Lotzwil geleistet. Die Verunglückten wurden vorläufig 
nach dem Bezirksspital Langenthal überführt und dienstags wurden dieselben im 
Inselspital in Bern untergebracht. 

Anmerkung: Der erwähnte Lehrer Wälchli muss ein Rütscheler gewesen sein und das 
zwar von Josthanse. Der war ja lange von Lotzwil aus Rütscheler Burgerschreiber. 

Der Oberaargauer Langenthal, Samstag, 26. Oktober 1901 
Rütschelen (mitgeteilt). Der 45 Jahre alte Alfred Hug Schreiner wohnhaft in Rütschelen, 
Vater von fünf unerzogenen Kindern verunglückte am Donnerstag mittags im Walde 
obenher Rütschelen beim Holzen. Eine auf die Seite fallende Tanne fiel ihm auf den 
Rücken und verursachte ihm einen gefährlichen Rückenbruch. Hug wurde in das 
Bezirksspital Langenthal überführt. 

Langenthaler Tagblatt, Mittwoch 2. November 1921 
Rütschelen. Die im fruchtbaren und freundlichen Talgelände gelegene Gemeinde hat sich 
dank der Energie und Einsicht führender Männer in mehrhafter Hinsicht vorteilhaft 
entwickelt. Mit grossen finanziellen Opfern hat sie vor Jahren ihr in mangelhaftem Zustand 
befindlichen Strassenwesen verbessert, Kiesgruben zum Unterhalt der Hauptstrassen und 
Gemeindewege angelegt, so dass sich heute Weganlagen sehen lassen dürfen und den 
Vergleich wohl aushalten mit jeder Gemeinde des Amtes Aarwangen in ähnlichen 
Verhältnissen. 
Die Burgergemeinde hält den grossen Komplex ihrer Gemeindewälder und für den 
Unterhalt derselben scheut sie keine Opfer. Das kommt auch den vielen Besuchern des 
aussichtsreichen Dornegg Gütsch und des hochgelegenen Waldgebietes des Bonsberg zu 
gut, welche das Talgelände lieblich umkränzen und auf deren Waldwegen in heissen 
Sommertagen die Bewohner nach arbeitsreicher Woche ihre Sonntagsspaziergänge 
ausführen und in ozonreicher Luft ihre Nerven kräftigen. 

Langenthaler Tagblatt vom Samstag 15. Februar 1941 
Rütschelen. Gestern am frühen Nachmittag wurde hier der 1920 geborene Max Balz beim 
Holzen von einem fallenden Baum derart an den Kopf getroffen, dass er sofort starb. 

80 



Die Riitschefer Burgergemeinde in der Zeitung 

Langenthaler Tagblatt vom Dienstag, 1. März 1977 

Strafamtsgericht Aarwangen: Burgerkassier veruntreute 230 000 Franken 

Bedingter Strafvollzug wurde abgelehnt 
Anrwangen dw. Das Strnfnmtsgerlcht 
Aarwnngen verurteilte nm Montag 
den 42jährigen Maurerpolier Sch. aus 
R., der In seiner Eigenschaft als ne• 
benamtllcher Durgerkassier während 
rund fünf Jahren 230 304 Franken ver
untreut halle, zu 26 Monaten Gefäng
nis abzüglich 15 Tage Untersuchungs
haft. Die Verfehlungen eines Beamten 
iiber ein- ängere Zeit, die beträchtll• 
che Dellktsumme und der grosse Ver• 
h·auensmlssbrauch bewogen das Ge
richt, die von der Verteidigung gefor
derte Freiheitsstrafe von 18 Monaten 
und damit den bedingten Strafvollzug 
abzulehnen. 

Der 1935 geborene Maurerpolier 
Sch. entwendete die 230 304 Franken 
aus der Kasse der Burgergemelnde R. 
in der Zeit von 1971 bis Mai 1976. Die 
Fälschungshandlung nahm der Ange
klagte vor, indem er in der Buchhal
tung zu hohe Saldi auswies, die er 
spfiter durch fiktive Ausgaben wieder 
ausglich. Nach den vom Gericht als 
ungenügend bezeichneten Bücherkon
trollen wurden die fingierten Zahlen 
mittels Tintenkiller ausgelöscht und 
die effektiven Beträge wieder elnge• 
setzt. Die «weggewaschenen„ Zahlen 
kamen jedoch nach längerer Zeit wie
der zum Vorschein und am Vortag ei
ner Hauptrevision stellte sich schliess
lich der fehlbare Burgerkassier der 
Polizei. Zuvor vernichtete Sch. einzel
n<' Seiten des Kassenbuches. 

Nach Auffassung von .Staatsanwalt 
Maurer hatte Sch. bei seiner delikti
schen Tätigkeit wissentlich und wil
kn~lich in H~h1.-1·, .. 1~sah~ic'h!'· ·~e-
handelt. Daran ändere auch die Tatsa
che nichts, dass sich der Angeklagte 
nicht mehr erinnere, wofür er die 
ganze Summe verwendet habe. Die 
aktive Mitarbeit bei 18 Vereinen hätte 
Sch. - ein eher verschlossener, aber 
kameradschaftlich und umgänglich 
gesinnter Typ dazu benutzt, 
Minderwertigkeitsgefühle zu kompen
sieren. Teure Hobbies und der Bau ei
nes eigenen Hauses hätten den Ange
klagten schliesslich In finanzielle 
Schwierigkeiten gebracht, die er mit 
dem Geld der Burgergemeinde auszu
gleichen suchte. Gewisse Verdachts-

momente seien vorhanden, dass der 
Angeklagte noch eine Reserve von 
11.md 110 000 Franken verheimliche, 
doch fehlten die erforderlichen Bewei
se, um dies nachweisen zu können. Als 
Beamter im Sinr,e des Gesetzes habe 
Sch. ihm anvenrauies Geld einer öf
fc:ntlich-rechtlichen Körperschaft ver
untreut, womit die fortgesetzte quali
fizierte Veruntreuung, Urkundenfäl
schung und Urkundenunterd1ilckung 
e1 bracht sei. Aufrichtige Reue des An
geklagten verneinte der Staatsanwalt, 
weil die Zahlungen an die Burgerge
meinde nur aus Yerhandlungstakti• 
sehen Gründen erfolgt ~eien. Staats
anwalt Maurer forderte eine unbe
dingte Gefängnisstrafe von 30 Mona
ten. 

Der Verteidiger verlangte eine be
dingte Freiheilsslrafe von 18 Monaten. 
Der Sachverhalt sei unbestritten, cJer 
Schaden und die Verfehlungen gross. 
Der Verteidiger zeigte sich verwun
dert. dass die Verff.hlungcn dt!s Ange
klagten nie entdeckt worden seien. 
Seinem Klienten sei die Sache leicht 
gemacht worden. Sch. habe in seiner 
Jugendzeit auf vieles verzichten müs
sen, was er nun nachkompenslert ha
bt>. Der Angeklagte habe ein sehr un
t:mgliches i\fanipulationssystem ange
wendet und wenn noch Geld vorhan
den wäre, würde dies sein Klient zu. 
geben. Die nach den bekanntgeworde
nen Verfehlungen wieder aufgebaute 
Existenz würde mit einem unbeding
ten Strafvollzug zusammenbrechen. 
s, in l,l:t•11t hab,, Tl •ue gezeigt, sei er 
~~:?r1:-li K~\\'L-:a5L,l. ~t:fn hal.l5 un r1{c 

Burgergemeinde zu verkaufen, die den 
Kauf nach langem Zögern abgelehnt 
habe. 

Das . Strafamtsgericht verurteilte 
den angeklagten Sch. der fortgesetzten 
qualifizierten Veruntl'euung, Urkun
denfälschung und Urkundenunter
drückung zu 26 1\-Ionaten Gefängnis, 
Dem Verurteilten, der die Gerichtsko
sten bezahlen muss, ist es zudem in 
den nächsten 5 Jahren verboten, ein 
örfentlicbes Amt zu bekleiden. In der 
Urteilsbegründung führte Gerichts
präsident Wyss aus, dass sich Sch. das 
allzugrosse Vert,auen 7.unutze ge-
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macht habe. Die Warnung, die der 
einstige Burgerkassier Im Jahre 1964 
erhalten habe, als er wegen Unzucht 
mit Kindern mit einer bedingten Stra
fe glimpflich davonkam, habe er mit 
der neuen Tat in den Wind geschla
gen. Der unbedingte Strafvol)zug, so 
hart er auch ausfalle, sei unumgäng
lich. 
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Im Langenthaler Tagblatt vom 21. August 1981 erschienen: 

Die Burgergemeinden der Region: Rütschelen 

Hoffen auf ein Forstrevier 
Die Gemeinde Bütsckelen mit mehr als 
500 Einwobnem zAhlt 153 stimmberech
tigte Burgerbmea und Burger. IIJl Dorf 
leben im Moment 13 Burgergeschlechter, 
DAmllch Kurth, Matkys, Lanz, Sohm, 
Frlckert, Kaufmann, Wilchli, Graber, 
Hug,Blatt,Haskr,LeuundLeuenberger. 
Die Burgeqemeinde besitzt 190 Hekta
ren Wald uncl Kalturland, auf den l. Ja
nnar 198Z kommt noch ein gekauftes 
Reimet mit ac:htJuchartn neu dazu. Die 
Bwprcemeiade ist gegenwlrtlg mit 
einigen NadabargemeiDdeo daran, ein 
Forstrevier zu bllclen. 

Der Burgerrat Rüt~chelen umfasst fünf 
Personen, es besteh. die achtjährige 
Amtszeitsbeschränkung für die Mitglie
der, nicht aber fli: den Präsidenten, 
welcher unbegrenzt im Amt sein kann. 
Gegenwärtiger Burgerpräsident ist seit 
1970 RudoU Sohn:-Leaenberger, Vize
präsident AndreasKaufmann,Burgerrä-

Text und Fotos von Otto Neuenschwander 

te Paul Mathys-Burri, Hans Mathys-
8<:hrnitz und Ernst Kurth-Minder; Bur
gerschreiber und Burgerkassierin sind 
ohne Stimmrecht das Ehepaar Margrit 
undHansKurth-Meier.Fniherelangjäh
rige Burgcrpräsidenten waren Hans Ma
thys-Greub und Rudolf Frickert. Förster 
ist seit Jahrzehnten Max Kurth; schon 
sein Vater war Bannwart in Rütschelen. 

Ab 1982: Besitztum von 192,8 Hektaren 
Die Burgergemeinde besitzt 137 ha Wald, 
zur Hauptache im Dorniggütsch und 
Flösch. Dazu kommen 53 ha Kulturland, 
wovon rund 30 a eingczontes Bauland am 
Berg sind. In den letzten 15 Jahren ist In 
diesem Uberbauungsquartier „Berg» 
Burgerl.and für 20 Bauplätze verkau~ 
worden, auch gegenwärtig sind dort eini
ge neue Wohnhäuser im Entstehen be
grif!cn. Im Mai 1980 hat die Burgerge
meinde einen Vertrag abgeschlossen und 
das Landwirtschaftsheimet des Johann 
Lanz in der «Stampfe• im Halte von acht 
Jucharten für 235 000 Franken gekauft -
dies als Ersatz für das veräusserte Bau
land. Dieses Heimet geht auf den 1. Ja
nuar 1982 in Burgergemeindebesitz über, 
ein noch zu wählender Al.lllSChuss wird 
1982 Vorschläge ausarbeiten, was mit 
dem dazugeborenden Haus geschehen 
soll. Das Besitztum der Burgergemeinde 
umfasst dann eine Fläche von 192 ,8 ha. 
Im Jahr 1966 ist im Dorniggütsch eine 
Burgerhiltte erstellt worden; die vorheri
ge kleine Hütte haben zur Hauptsache die 
Jäger auf den Banzbcrg «gezügelt,,. Die 
neue, inzwischen 15jährige Burgerhiltte 
als schöner Zweckbau weist einen ge
deckten Vorraum, ein Sitzungszimmer, 
Werkhallen und andere Räume auf; sie i.!1t 
mit dem Spruch geziert: •Die Alten 
bauen mit Müh und Schweiss, die Jungen 
erben ihren Fleiss, im Hause das wir dir 
erstellt, da halt dich brav vor Gott und 
Welt ... 

Nahezu 58000 Bäume 
Nach Wirtschaftsplan kann Rütschelen 
jlihrlich 1500 Kubikmeter holzen; der 
Hol:tSchlag wird im Winter durch Land
wirte mit Akkordgruppen besorgt. Die 
letzte Vermessung im Jahr 19i9 hat ein 
Total von 57 866 Bäumenergeben, davon 
sind35%Laub-und65'ii>Nadelholz.Dies 
gibt einen GesamtvOl:I"llt von 61343 K;u
i:11iuni,ti,r udtff 4tt7 Kui::11.kmeLCr pro Hel<
tare. Die Burgergemeinde kennt noch das 
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sogenannte •Gmeinwärk,,, das für die 
Burger obligatorisch ist. Jeden Herbst 
und Frühling müssen sie während zwei 
bis vier Tagen helfen, den Wald zu 
säubern. Nichterscheinende Burger er
halten Abzüge bei der Auszahlung des 
Burgemutzens (Geld und Holz). 
In Vorbereitung ist gegenwärtig die Bil
dung eines Forstreviers zusammen mit 
Bleienbach, Thörigen, Bettcnhausen und 
Bollodingen. Für Rütschelensolltedieses 
Revier möglichst noch geschaffen wer
den, weil Förster Max Kurth auf den 
31. Dezember 1980 altcrshalber (70jä.h
rig) demissioniert hat. Er versieht den 
Posten au[ Zusehen hin noch weiter, doch 
darf ihm keine körperliche Arbeit mehr 
zugemutet werden. Deshalb wäre die 
Burgergem.einde froh, wenn bald ein 
Revierförster gewählt werden könnLe. 

Gute Finanzlage 
Dank gutem Holzverkauf sieht die Fi
nanzlage der Burgergemeinde gut aus. 
An Staats• und Gemeindesteuern wer
den gegenwärtig im Jahr rund 15000 
Franken abgeliefert. Die Forstrechnung 
1980 weist Einnahmen von 174000 und 
Ausgaben von 121000 Franken aus, wäh
rend die Burgergutsrechnung Einnah
men von 55 000 und Ausgaben von 29000 
Franken ausweist. In den letzten Jahren 
ist viel in den Ausbau von Waldwegen 
investiert worden, auch gegenwärtig 
sind zwei weitere Wege in Vorbereitung. 
Die Burgcrgemeinde unterstützt viele 
Institutionen, so die vier Dorfvereine, 
neu jetzt auch den Krankenpflegeverem 
Lotzwil und Umgebung, den Kindergar
ten (mit 800 Franken), 5 Franken vergü
tet sie an die AlUeutefahrt pro Person, 
und zwei Drittel der Heizungskostl'n im 
neuen Schulhaus gehen auf Rechnung 
der Burgergemeinde. Laut Ratsbeschluss 
erhält zudem jeder Dorfverein immer 
eine Tanne geschenkt (Wert rund 500 
Franken), wenn er erfolgreich von einem 
Fest heimkommt. In Rütschelen besteht 
zudem das Novum, dass sowohl die 
Einwohner- wie die Burgergemeinde an 
den einzigen "Löwen»-Saal im Dor{jäbr
lich eine Saalmicte leisten für die Benüt
zung. Mit der Einwohnergemeinde be
steht allgemein ein gutes Verhältnis, so 
hat die Burgergemeinde auch das Land 
für das neue Schulhaus gratis zur Vcrfü
gw-ig gci;tt!llt. Auch Strasser..sanierungen 
werden zum Teil gemeinsam ausgeführt. 



Die Rütscheler Burgergemeinde in der Zeitung 

Zeitungsbericht aus dem Jahre 1982 

Bammert Max Kurth tritt 
zurück. 
Schon seit 1927 arbeitete 
er im Wald der 
Burgergemeinde 
Rütschelen 

Schon Vater war Förster 
Auf Ende des Jahres legte in Rütsche
len Max Kurth sein Amt als Gemein
deförster nieder. Er diente der Bur
gergemeinde seit 19Z7, damals noch 
an der Seite seines Vaters, im Wald. 
Bis ein Nachfolger gefunden werden 
kann, wird er allerdings die wichtig
sten Arbeiten weiterhin versehen. 

Nach dem Schulaustritt 1926 und ei
nem Welschlandjahr trat Max Kurth 
1927, vorerst noch an der Seite seines 
Vaters, in die Dienste der Burgerge
meinde Rütschelen ein. Den Förster
kurs absolvierte er 1936, und als Nach
folger seines Vaters wurde er 1944 

Robert Grogg 

schlicsslich zum Gemeindeförster ge
wählt. Obwohl er 137 Hektaren Wald 
zu betreuen hatte und manch ein Er
eignis, wie etwa die enormen Windfäl
le Mitte der sechziger Jahre erlebte, 
kennt er fast jedes einzelne «Stüdeli». 
Viermal war er dabei, als die pro Jahr
zehnt einmal stattfindenden Ausmes
sungen durchgeführt wurden. Zum 
letztenmal geschah dies mittels Luft
aufnahmen, eine Methode der Max 
Kurth nicht so recht traut: «Do gseht 
me doch nume, was scho grossgwach
se isch." 

"' 
Im Laufe der Jahre musste sich Max 
Kurth allerdings an manche Neuerung 
gewöhnen. Früher wurden die Bäume 
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zu zweit oder zu viert von Hand umge
sägt und mit Pferden geschleift. Das 
Aufkommen der Motorsagen und 
Traktoren begreift er zwar aus wirt
schaftlichen Überlegungen. empfin
det deren Lärm aber als Störung in der 
Ruhe der Wälder. 

* 
In «seinem» Wald konnte Max Kurth 
alljahrlich zirka 1500 Ku b1kmeter 
schlagen lassen . Um die 780 Ster wur
den zusammen nut einigen Jungen 
Bauern jeweils bereitgestellt. Bei der 
Pflege des Jungwuchses halfen gele
gentlich auch Frauen mit. In all den 
Jahren führte Max Kurth pflichtbe
wusst seine Bücher nach, in denen 
ordnungsgemäss jeder einzelne Baum 
verzeichnet ist. Das Holzausmessen 
besorgt er auch diesen Winter wieder. 
Er stellt seine Dienste der Burgerge
meinde weiterhin zur Verfügung, da 
bisher kein Nachfolger gefunden ist. 
Nach seiner Ansicht dürfte es sich da
bei wohl um einen Bannwart handeln, 
da die Revierbildung voranschreitet. 

* 
Der 70jährige Max Kurth wird vorläu
fig kaum Zeit finden. die Hande in den 
Schoss zu legen. Zumindest im Herbst 
wird er wieder auf die Jagd gehen -
dies ist sein Hobby ... Angeri göh der
für id Ferie». meint er fast entschuldi
gend vor seinen vielen Trophäen. Neu
erdings ziert auch eine prächtige, aus 
Kirschbaumholz geschnitzte Truhe 
seine Stube, ein Geschenk der Bur
gergemeinde Rütschelen. 



Die Rütscheler Burgergemeinde in der Zeitung 

Im Langenthaler Tagblatt vom 19. Dezember 1992 erschienen: 

. ~·., 
Nach der Baukred1tgenehm,gung ~on 750 000 Fr. durch die Burgcrgememdeversammlung kann der Ökonamieteil des 
Burgerhauses ScQmpfc umgebaut werden . (Foto: zvg) 

Baubeginn im März 
Burgergemeinde Rütschelen 

Das Bui'gerhaus Stampfe in Rüt
scheJen kann umgebaut werden: 
Die Burgergemeindeversamm
Jung bewiUigte den erforderli
chen Baukredit von 750 000 Fr. 

Margrit Kurth ----------
Der Voranschlag der Verwaltungs

rechnung 1993 der Burgergemcinde 
Rtitschelen sehliesst mit einem mut
masslichen Einnahmenüberschuss von 
i900 Fr. ab, derjeruge der Bctnebsrech
nung mit einem "Emnahmenüberschuss 
von2400Fr. 

Aus gesundheitlichen Gründen hat 
Burgerrat Samuel Mathys, l.indenak
ker, seine Demission eingereicht. Als 
sein Nachfolger wird Daniel Kauf
mann, Unterdorf, gewählt. 

Holzschnitzelheizung 
Der Ausbau der I.1egenschaft 

Stampfe kann vollzogen werden Bau
beginn ist auf März 1993 vorgesehen. 
::-,Jachdcm das Wohnhaus 1965 abgeris
sen und neu erstellt worden 1st, kommt 
nun der Ökonom1cteil an dit> Reihe. Im 
Erdgeschoss entstehen Garagen !ur 
beide Wohnungen sm,:ie Werkraum mit 
Dusche und WC für die Burgerge
meinde. Im oberen Teil 1st eine zwe1ge
schossige 41 .-Zimmer-Wohnung sowie 
em Sitzungszimmer geplant. Für beide 
Wohnungen wird eine moderne vollau
tomatische Holzschnitzclheizung ein
gebaut. 

Der bestehende Wag,mschopf wird 
versetzt und vergrosscrt, er dient als 
Holzschmtzrl\ager und Maschmenein
stellraum. Das Projekt wurde vom Ar-
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ch1tekturburo Luscher und Egli m Lan
genthal ausgearbeitet. Architekt Mar
kus Löscher hat den Anwesenden das 
Pro1ekt vorgestellt und erlautert. Die 
Versammlung war sich eimg, dass das 
Gebäude 1m heutigen Zustand keinen 
Nutzen bringt. Darum wurde dem er
forderlichen Baukredit von 750 000 Fr. 
emstunmig zugestimmt. 

Vergütung erhöht 
Die Vergütung für das Gemeinde

werk wurde neu geregelt und von 30 auf 
40 Fr. pro Halbtag erhöht. Da die 
Löhne und Entschädigungen fur die 
Funktionäre seit zehn Jahren gleich be
lassen worden sind, wurden sie dem 
ungefähren Stand der Teuerung ange
passt. Für den Ausbau verschiedener 
kleinerer Waldwcgabschnille wurden 
15 000 Fr. bewilligt. 



Die Rütscheler Burgergemeinde in der Zeitung 

In der Berner Zeitung vom 2. Mai 2002 

Auf den Spuren des Johann Mathys 
Mehr als 170 Jahre, 
nacltdem Johann 
Mathys aus Riitsclielen 
weggezogen war, um im 
Wallis sein Glücll zu 
uersuclten, besuchten 
rund 50 seiner Nach
ko111111e11 ihre Hei111at
ge111ei11de. 

• Hans Kurth-Hofatetter 

• Es ist mehr als 170 Jnhrc her, 
dass Johann Mathys Rütschelen 
verliess, um sich im Wallis nie
derzulassen. l leute sind wir 
stolz, seine grosse Familie bei 
uns zu empfangen.• Mit diesen 
Worten begrüsste Walter 
Schneeberger vom Dorfverein 
die gegen 50 gutgelaunten Besu
cher nus dem Unlerwallis, wel
che gekommen waren, um die 
Hcimaigemeinde eines ihrer 
Vorfahren kennen zu lernen 

Ab1techer auf, FIQell 
1 m Gemeindesaal durfte 

natürlich ein mit Käsespezialitä
ten reich gedeckter Tisch nicht 
fehlen. Die Gäste trugen mit 
Walliser Wein dns Ihre zum 
Apcro bei Gemeindepräsident 
Franz Uebersax richtete ein paar 
Worte an die Besucher, die Grils
se des Gemeinderats sogar auf 

Interessante Ausführungen: Gespannt lauschen die Walllser Gäste während des Aperos 
der Rlitscheler Dorigeschlchte. 

Französisch Ansthliessend gab 
Walter Schnecbcrgcr auf äusserst 
unterhaltsame Art und Weise In 
teressantes aus der Dorfge
schichte zum Besten und verteil
te eine 20-seitige Dokumentati
on, die er eigens für diesen An
lass erstellt halle. 

Bald verabschiedete sich die 
fröhliche Gesellschaft turn Mit
tagessen. Unter Führung von 
Walter Schnccberger machte sie 

am Nachmittag einen Hundgang 
durchs Dorf und einen Abste 
eher aufs Plüeli. 

Viele ElnbQrgerungen 
Johann Mathy_s hatie Hütsche

len um 1830 verlassen, und da er 
sich offenbar beim ßurgerschrci
ber 111cht orclnungsgemäss ab 
meldete, ging er administrativ 
verloren . Das hatte zur rolge, 
dass man seine Nachfahren, 

wohnhaft in Grimisuat VS, Jaul 
der Gemeindeversammlung vom 
5 Januar 1878 neu einbürgern 
musste. Dies aufgrund eines 
Bundesgerichtsentscheids. Ein 
Rekurs der Rütschcler war abge
lehnt worden, und man bezahlte 
300 Franken Verfahrenskosten. 
Noch und noch musste der 
Burgcrschrcibcr darauntin Hei
matscheine nach Grimisuat 
schicken • 

Bild aus dem Unter-Emmentaler vom 4. Mai 2002 zum gleichen Anlass 

Als symbolisches Geschenk aus ihrer Heimatgemeinde konnten die Nachfahren von 
Johann Mathys einen Ster Rütscheler Holz im Taschenformat mit nach Hause nehmen. 
Bild Hans Kurth: Von links nach rechts Burgerkassierin Margrit Kurth-Meyer, Marthe 
Vuignier-Mathys, Burgerpräsident Res Kaufmann, Walter Schneeberger vom Dorfverein 
als Gästebetreuer und Dolmetscher. 
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Der Burgernutzen - das Privileg des Burgers 

Der Zweck einer Burgergemeinde ist in dem Grundgedanken verankert, seine 
Burger am Ertrag des gemeinschaftlich verwalteten Burgergutes teilhaben zu 
lassen. Der Burgernutzen ist also ein Privileg des Burgers. Dieser Nutzen 
kann aus Gratisholz (Holzlos), Gratisland (Erdlos) oder aber in Form von 
Geld (Holz/Landgeld) bestehen. Auch die Nutzung von „Fruchtbäumen" 
(vorwiegend Kirschen) auf Burgerboden gehört dazu. Früher war die Gratis
Nutzung der Steingruben, der Wucherstiermatte und des Ziegenbockmoos ein 
weiteres Burger-Vorrecht. Die Nutzungsklassen sind nach Haushaltsgrösse 
geregelt. 

In Rütschelen hat sich Art und Umfang des Burgernutzens im Laufe der Jahre 
immer wieder den finanziellen und organisatorischen Gegebenheiten 
angepasst. 

Im Nutzungsreglement von 1901 ist der Burgernutzen wie folgt verankert: 
Holzlos: I. Klasse erhält 1/2 Los 

Erdlos: 

II. Klasse erhält 1/3 Los 
III. Klasse erhält 1/4 Los 

1. Klasse bestehend aus ca. 1/2 und 1/4 Jucharte 
II. Klasse bestehend aus ca. 3/8 Jucharte 

Die Zuteilung der Holzlose wurde vom Burgerrat an einem bestimmten Tag 
im grossen Saal des Schulgebäudes vorgenommen. Die Holzlose (10 Ster) 
mussten dann je nach Klasse geteilt werden. Das geschah meistens vor Ort. 
Das aufgesterte Holz wurde dort in die entsprechende Anzahl Einzellose 
aufgeteilt, angeschrieben und unter den Nutzniessern neu ausgelost. Obwohl 
die Teilung „sehr exakt" und unter den kritischen Augen der Anwesenden 
vorgenommen wurde, kam es nicht selten zu heftigen Streitereien. Manch 
einer liess sich daraufhin durch den Burgerrat in eine andere „Holzteil
Gruppe" umteilen. 

Ein besonderer Höhepunkt im Jahr eines Rütscheler Burgers war früher stets 
die Auszahlung des Holzgeldes kurz vor Weihnachten. Stolz marschierten die 
Burger zu dessen Empfang ins Schulhaus. Für die einen war das Geld ein 
willkommener „Zustupt'' für Haushalt und Weihnachten. Andere gingen 
schnurstracks damit in eine der beiden Wirtschaften, um dort beim Jassen 
einen guten Teil des Burgerbatzens zu verspielen, und auf dem Heimweg 
gingen sie dann nicht mehr so stolz und aufrecht. 

Nachdem das Erdlos 1964 durch die Landzusammenlegung aufgehoben 
wurde, besteht heute der Burgernutzen aus einem Holzlos und, je nach 
Jahresergebnis der Burgergemeinde, aus Holz- und Landgeld. Auch die alten 
Nutzungsklassen haben sich etwas verändert, es gibt nur noch zwei Lose. 
Geblieben ist aber der Stolz, ein Rütscheler Burger zu sein. 
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Die Nutzung des Ackerlandes 

Im Nutzungsreglement aus dem Jahre 1887 heisst es unter §21: 
„Jeder Burger (auch Burgerin), der das dreissigste Altersjahr zurückgelegt 
hat, im Gemeindebezirk Rütschelen wohnt und diese Eigenschaften zwei 
Monate lang vor dem 20. September besitzt, ist nutzungsberechtigt". 

Bis ins Jahr 1964 war das urbanisierte Burgerland eingeteilt in: 
• 124 Erdlose I. Klasse, bestehend aus½ Jucharten+¼ Jucharten 
• 62 Erdlose II. Klasse, bestehend aus ca. 3/8 Jucharten 
Diese Erdlose wurden jeweils am 20. bzw. 21. September an die 
Nutzungsberechtigten verlost. 

Die restlichen 119 Stücke verschiedener Grössen kamen alle 3 Jahre jeweils 
im September zur Steigerung. Dies fand in der Wirtschaft statt. Die folgenden 
Bedingungen waren damit verbunden: 
• Jeder Pächter hat für den Pachtzins und allfällige Kosten einen soliden 

Bürgen zu stellen. 
• Die Pächter sind verpflichtet, die Grundstücke gehörig zu düngen, 

anzufurchen und zu bepflanzen. 
• Ferner ist es untersagt, auf dem gleichen Grundstück zwei Jahre 

nacheinander Hafer anzupflanzen. 

Während des Krieges war die Nutzung der Erdlose durch die nicht 
landwirtschaftlichen Burger besonders geschätzt. Viele Haushalte konnten 
sich so in dieser an Lebensmitteln knappen Zeit weitgehend selbst mit 
Kartoffeln, Gemüse und zum Teil auch mit Mehl für Brot und Speisen 
versorgen. Auch die Nutzung der damals noch zahlreichen Kirschbäume auf 
Burgerboden, half diese schwierigen Jahre ohne grosse Not zu überleben. 

Durch die zunehmende Mechanisierung des Ackerbaus und das 
fortschreitende Verschwinden der bäuerlichen Kleinstbetriebe, drängte sich 
schliesslich eine Zusammenlegung des Burgerlandes auf. 

1964 war es so weit. Aus den bisherigen paar hundert Stückchen Land 
entstanden 63 Parzellen, welche durch öffentliche Ausschreibung an 
ortsansässige Landwirte verpachtet werden. Geregelt wird dies durch einen 
Pachtvertrag und das Nutzungsreglement. 

In verschiedenen Dorfteilen sind heute noch 1 7 Pflanzlandstücke 
ausgeschieden, welche an interessierte Rütscheler Einwohner als 
,,Pflanzblätz" verpachtet werden. 
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Pflege und Nutzung des Burgerwaldes 

Auszugsweise lesen wir in der Verbands-Jubiläumsschrift 1997 folgendes: 
,,Der Kanton Bern verfügt über 177'000 ha Wald. Davon gehören 46 % 
Privaten, 45 % den Gemeinden und 9 % dem Staat. Der grösste Teil des 
Gemeindewaldes ist im Besitz der Burgergemeinden, die auf diesem Gebiet 
eine beträchtliche Arbeit leisten. 
Bei der Ausscheidung der Güter Mitte des 19. Jahrhunderts war der Besitz 
von Wald und landwirtschaftlich nutzbarem Boden noch ein erstrebenswertes 
Ziel. Heute jedoch hat die Entwicklung auf dem Holzmarkt zu einer Notlage 
für die Finanzen vieler ländlicher Burgergemeinden geführt. 
Insbesondere das Waldsterben, das zwischen 1980 und 1990 stark auftrat, hat 
die Aufwendungen für die Waldpflege weiter ansteigen lassen." 

Bisher ist es - dank vorsichtiger und seriöser Waldwirtschaftspolitik- der 
Burgergemeinde Rütschelen gelungen, die Verluste in Grenzen zu halten. So 
konnte bis zum Jahr 2000 den Burgern stets ein sogenanntes Holzgeld 
ausbezahlt werden. 2001 - auch als Folge der Lotharschäden - war dies nicht 
mehr möglich. 

Wie sich die Waldpflege und-nutzung in den letzten 120 Jahren entwickelt 
hat, geht aus den folgenden chronologischen Notizen hervor. 

• 1883 wurde im Schafweidli-Neuholz die erste Pflanzenschule 
(Aufziehen von Jungpflanzen) angelegt. 

• 1885 wird der erste Wirtschaftsplan entworfen. 
• 1900 wurde mit einer Umtriebszeit von 100 Jahren gerechnet. 
• Von 1915 - 1925 wurden jährlich ca. 3'600 Pflanzen aus der eigenen 

Pflanzenschule angepflanzt. 
• Bis 1925 wurde der jährliche Holzschlag im Gemeindewerk getätigt. 
• Von 1905 - 1925 wurden 17'474 m3 Holz geschlagen. 
• Ab 1925 wurde das Holz im Akkord geschlagen. 
• Nutzung Wirtschaftsperiode 1935 - 1946: Vergleich zu 1988 - 1998: 

Nutzholz 5'819 m3* (37 %) l l '800 m3 (70 %) 
Brennholz 9'796 m3* (63 %) 5'000 m3 (30 %) 
*) die hohe Nutzung war durch den Krieg bedingt. Brennholz wurde in den 
Kriegsjahren nach Zürich, Bern und Basel geliefert. 

• 1944 wechselt das Amt des Försters von Vater Gottfried Kurth (seit 1918) 
zu Sohn Max Kurth. Sie waren Rütscheler, darauf waren die Burger stolz. 

• Nutzung in den Jahren 1946- 1956: 
Total 11'936 m3, davon 8'385 m3 Verkauf und 3'551 m3 Losholz 
Einnahmen aus Holzverkauf(inkl. Losholz) Fr. 513'546.- (43.-/m3) 
Rüstkosten Fr. 98'841.- (8.30/m3) 
Holzerlös Fr. 414'705.- (34.70/m3) 
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Pflege und Nutzung des Burgerwaldes 

• Nutzung der Jahre 1956 - 1966: 12'164 m3 ergibt Fr. 685'971.-
• Aus dem Wirtschaftsplan 1977: Gesamtfläche von Rütschelen 398 ha, 

davon Wald Burgergemeinde 137 ha, Privat 2 ha. 
Bewaldung beträgt 34,9 %, oder 0,26 ha pro Kopf der 534 Einwohner. 

• Ab 1.10.1982 gehört Rütschelen zum Forstrevier Altachen-Oenz, 
als Revierförster amtet Peter Widmer, der in Rütschelen wohnhaft ist. 

• Wirtschaftsplan 1987: Hiebsatz beträgt 1 '600 m3 
• Wirtschaftsplan 1997: Hiebsatz beträgt 1 '700 m3 
• Von 1988 - 1997 wurden 10'150 Pflanzen gesetzt: 47 % Buchen, 

21 % Fichten, 14 % Ahorn, 10 % Föhren, 8 % übrige Laubbäume 
• 1999: Wechsel des Revierförsters: Fritz Christen Dürrenroth löst Peter 

Widmer ab. Unser Revier wird dem Staatsrevier 609 Nord zugeteilt. 
• März 2001: Forstwart Benno Schaad verlässt das Revier. Seither wird nur 

noch mit Angestellten in Teilzeit gearbeitet. 

Ziel der heutigen Waldpflege ist weiterhin die natürliche Verjüngung des 
Waldes. Die Schlagräumung muss auch in Zukunft Aufgabe der Burger 
bleiben. Diese Arbeit wird seit jeher im Gemeindewerk geleistet. Durch die 
heutige schlechte Holzmarktlage hat diese Art von Gemeindewerk wieder an 
Bedeutung gewonnen und sie fördert zudem den Zusammenhalt unter den 
Burgerinnen und Burgem. 

Der von Geheimnissen umwobene Rittersgrabenwald 
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Von der Hege und Pflege des Wildes 
Ein Gespräch mit dem passionierten Jäger Patrice Oehrli 

Der Jäger hat für viele das Image von jemandem, der aus Lust Waldtiere 
erledigt. Wie sieht es nun in Wirklichkeit im Innern eines Jägers aus? 

Ein Jäger ist in erster Linie ein Naturfreund. Er freut sich über das Leben der 
Tiere im Wald genau so, wie sich der Fischer über das freut, was im Wasser 
lebt. Das Jagen von Wild ist nicht das Dominierende, sondern das Erlebnis in 
der Natur, wo Platz für alle ist, für Menschen, für Tiere und für Pflanzen. Aus 
dieser Sicht gesehen ist die Jagd eine Passion, eine Leidenschaft, wie sie jeder 
überzeugte Sportler auch hat. 

Im Titel steht„ Hege und Pflege des Wildes", heisst das, dass sich der Jäger 
auch als Schützer und nicht nur als Schütze im Wald betätigt? 

Wenn wir die Bedingungen für das Absolvieren eines Jägerpatents 
durchgehen, sehen wir, dass ein wesentlicher Teil der Hege und Pflege 
gewidmet ist. Jeder angehende Jäger muss zuerst 180 Hegestunden 
absolvieren, bevor er zur Prüfung zugelassen wird. Diese Hegetätigkeit reicht 
vom Errichten von sogenannten Salzlecken über Aufstellen von Duftzäunen 
bis zum Schützen der Jungbäume vor Wildschäden. Aber auch nachher übt 
der gestandene Jäger diese Hegeaktivität weiter aus. Eine besonders 
befriedigende Aufgabe ist für jeden Jäger die Rehkitzrettung und das 
Aufstellen entsprechender Plakate zur Warnung der Landwirtschaft. All dies 
tut der Jäger aus Idealismus und gratis. 
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Von der Hege und Pflege des Wildes 

Sie haben die Prüfung erwähnt. Was wird denn in rein fachlicher und 
gesetzlicher Hinsicht von einem Jäger erwartet? 

Die heutigen Anforderungen an einen Jäger sind gross und das ist auch gut so. 
Bevor das Patent erteilt wird, muss ein Kandidat eine Schule von zwei Jahren 
absolvieren, erst dann wird er zur kantonalen Prüfung zugelassen. Während 
diesem Lehrgang wird er in der Kenntnis über Waldtiere ( speziell Wild), über 
Waldbäume und -pflanzen, über Waffen, über Gesetzgebung und 
Verordnungen instruiert. Er lernt auch „wann, wo und wie" geschossen 
werden darf. Kurz gesagt, der angehende Jäger erarbeitet sich sehr seriös das 
Fachwissen für seine Jagdausübung. 

Das überzeugt. Aber wann und wieviel darf dann schliesslich gejagt werden? 

Die Jagdzeit dauert von September bis Februar, aber für jede Wildart ist 
genau vorgegeben, wann diese Tiere und wie viele davon gejagt werden 
dürfen. Schliesslich sorgt ja die Jagd auch dafür, dass sich der Wildbestand in 
Harmonie mit der Umwelt entwickelt. 

Kommen wir zum Thema „ Wildhüter". Welches sind seine Aufgaben? 

Ein Wildhüter kommt nicht selten aus dem Kreis der Jäger. Er vertritt das 
Gesetz und beobachtet Zustand und Bestand des Wildes. Er wacht ebenfalls 
darüber, dass Unfallwild richtig entsorgt wird und spürt auch wildernde 
Hunde auf. Eine der Hauptaufgaben ist aber die Kontrolle über die Jagd. Ihm 
muss der Jäger über alle Vorkommnisse Rechenschaft ablegen. Ein 
,,Wildwest"-Gebahren der Jäger ist damit gar nicht möglich. So gesehen, 
können alle Nichtjäger beruhigt sein. Freuen wir uns also gemeinsam am 
munteren Treiben des Wildes in der Natur! 

Ein altbekanntes Rütscheler Jägertrio 
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Der Vogel- und Naturschutz 
Bericht von Hansueli Mathys-Käser 

In Märchen ist oft vom tiefen finstern Wald die Rede. Es sollen darin Riesen 
und Zwerge, wilde Tiere, Räuber und alle möglichen bösen Geister gehaust 
haben. Vom Menschen wurde zu dieser Zeit der Wald meist aus Angst 
gemieden. So blieb der Wald lange unberührt und sich selbst überlassen. 

Heute werden Wälder intensiv genutzt und benutzt. Sie sind zu einem der 
grössten Erholungsgebiete für den Menschen geworden. Eine natürliche 
Entwicklung ist daher kaum mehr möglich, und die Lebensräume haben sich 
für viele Waldtiere drastisch verändert oder fehlen ganz. Und trotzdem leben 
in unseren Wäldern, neben dem uns bekannten Wild, so viele weitere, zum 
Teil winzig kleine Waldbewohner. 

Die Goldammer, Vogel des Jahres 2002 

Verständlicherweise interessiert uns Vogelschützer in erster Linie die Welt 
der Vögel. Ein paar Dutzend Vogelarten sind in unseren Wäldern heimisch, 
leider sind einige davon stark in ihrer Existenz gefährdet. 
Derweil jene, die offene Nester bauen, dazu fast immer ein passendes 
Plätzchen finden, sind für Höhlenbrüter kaum noch natürliche 
Nistgelegenheiten vorhanden. Hier versuchen wir mit unseren Nistkasten zu 
helfen. In den Gemeinden Rütschelen und Bleienbach betreuen wir über 
dreihundert solcher Nisthilfen und stellen fest, dass sie rege genutzt werden. 
Vor allem Kohlmeisen, Blaumeisen, Tannenmeisen, Kleiber, Baumläufer, 
Trauer- und Grauschnäpper sind ihre Bewohner. Nicht selten nutzen an 
Waldrändern zu unserem Erstaunen Haselmäuse oder Siebenschläfer die 
V ogelnistkasten für ihren Winterschlaf. 
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Der Vogel- und Naturschutz 

Unter Wohnungsnot leiden auch die Spechte, da kranke oder verletzte 
Waldbäume bisher meistens gefällt und entfernt wurden. Neuerdings werden 
aber speziell bezeichnete Spechtbäume stehen gelassen. Das ist gut so, denn 
der Specht geht in der Regel in keinen Nistkasten. 

Wir stellen also mit Freude fest, dass bei der Bewirtschaftung der Wälder 
mehr und mehr ein Umdenken stattfindet. Es wird vermehrt versucht, das 
frühere ökologische Gleichgewicht wieder herzustellen. Ein Beispiel dazu: 
Das Verrotten lassen von Asthaufen mag zwar den Ordnungssinn gewisser 
Spaziergänger stören, ist aber ein Schritt in die richtige Richtung. Am meisten 
freuen sich darüber der Zaunkönig und das Rotkehlchen. Sie bekommen so 
ihre natürlichen Brutstätten zurück. 

Wir Vogelschützer sind aber nicht nur im Walde aktiv, mit künstlichen 
Schwalbennestern versuchen wir, auch in den Wohngebieten den Rauch- und 
Mehlschwalben zu helfen. Auch den Schleiereulen haben wir mit Erfolg 
zusätzlichen Nistplatz gegeben. In Bleienbach hat ein Schleiereulenpaar 
Nachwuchs aufgezogen und in Rütschelen konnten wir bisher zehn Junge 
beringen. 

In unseren Bemühungen, Lebensräume für die Vogelwelt zu schaffen, stehen 
wir nicht alleine da. Der Vogelschutz ist weltweit organisiert und in der 
Schweiz wird jedes Jahr zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit eine 
gefährdete Art zum „Vogel des Jahres" erklärt. 

2002 ist es die Goldammer, ein schöner gelber Vogel, der in Hecken und 
Gestrüpp an Waldrändern, Weg- oder Strassenböschungen nistet. Wenn wir 
bedenken, wie es heute um derartige Nistplätze steht, wissen wir auch, warum 
Goldammern - wie so viele andere Vogelarten - vom Aussterben bedroht 
sind. 

Tun wir also alles, um unseren Vögeln den natürlichen Lebensraum zu 
erhalten, damit wir uns weiterhin an ihrer Schönheit und an ihrem fröhlichen 
Gesang ergötzen können. Aber eine intakte Umwelt ist dazu die 
Voraussetzung. 
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Durch R.ütscheler Feld und Wald
ein Paradies für Spazjergcinge 

Unterwegs mit Esther und Hans Kurth-Lüthi 

Im Rütscheler Lied, für das Jakob Käser den Text geschrieben hat, heisst es, 
das Dorf sei eingebettet in einer „Düele". Geht man aber über unsere 
Anhöhen um diese „Senke" herum, wird einem richtig bewusst, wie viele 
schöne Aussichtspunkte unser Dorf zu bieten hat. 

Ein schöner Morgen, Ausgangspunkt Mitte Dorf, wir nehmen das Strässchen 
in Richtung Sandbüehl unter die Füsse. Ein kurzer Anstieg und unser erster 
Aussichtspunkt, das Holz, ist erreicht. Es riecht nach frisch Gebolztem. Unser 
Blick wandert über Madiswil in die prächtigen Innerschweizer Alpen und im 
Rundblick wenden wir uns dann auf der anderen Seite dem imposanten 
Panorama der J urakette zu. 

Der Weg zieht sich behutsam über das Holz, ab und zu steht ein Kirschbaum 
verloren am Wegrand und je nach Jahreszeit geniesst man hier den 
wechselnden Duft der angebauten Felder und saftigen Wiesen. 

Der Feldweg übers Holz 
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Durch R.ütscheler Feld und Wald - ein Paradies für Spaziergänge 

Rütschelen und die Jurakette vom Flüehli aus gesehen 

Jetzt der Gang aufs Flüehli, zu einer der wohl schönsten Aussichtsterrassen 
im Oberaargau. Der Anstieg ist kurz und steil, aber wir werden belohnt. Der 
Blick auf den Jura-vom Chasseral hin bis zum Sälischlössli - und über das 
davor gebettete Mittelland ist überwältigend. Dass wir uns nicht allein im 
Schwärmen verlieren, macht uns am Horizont der riesige Wolkenpilz vom 
AKW Gösgen bewusst. Wir wandern weiter, dem Bonsberg zu und begegnen 
im Wald noch vereinzelt den Spuren des fürchterlichen „Lothars". Aber der 
Wald tut sein Bestes, er erholt sich langsam wieder. 

Der Waldweg über den Bonsberg 
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Durch Rütscheler Feld und Wald - ein Paradies für Spaziergänge 

An der alten Burgerhütte vorbei gehen wir linker Hand dem dritten Anstieg 
entgegen. Der Hohlweg ist nicht mehr gut begehbar, aber auf dem Bord auf 
der rechten Seite hat sich neu ein Fussweg gebildet. Beiläufig lauschen wir 
den verschiedensten Vogelstimmen. Wir sind jetzt Mitten im tiefen Wald, 
Ruhe und Geborgenheit umgibt uns. 
Vor dem vierten und letzten Aufstieg zweigt ein Weg ab zur alten Kiesgrube, 
einem ganz besonderen Stück Burgergeschichte. Aber darüber ist anderswo 
zu lesen. Jetzt haben wir es geschafft. Wir sind oben auf dem flachen 
Bergrücken, nahe beim Dornegggütsch, dem höchsten Punkt: 739 m ü.M. Am 
Waldsaum angelangt machen wir eine kurze Verschnaufpause, und da werden 
wir vom vor uns liegenden Alpenpanorama und den hügeligen Voralpen 
überwältigt. Nach einer Weile gehen wir weiter. Und jetzt der 
Stimmungswechsel. Nach und nach entblösst sich vor uns, waldfremd, der 
rot-weisse Turm der Antenne in seiner ganzen Grösse von stolzen 65 Metern. 
Nachts ist sein rotes Licht weit herum sichtbar und manchem spät 
heimkehrenden Rütscheler eine willkommene Orientierungshilfe. 

~, ... 
-~· ü . ' ~ .. . "' 

Die neue Burgerhütte auf dem Gütsch 

Von nun an geht's bergab, hinab zur neuen Burgerhütte, wo man gerne 
verweilt und ab und zu auch ein tolles Fest macht. Drinnen oder draussen. 
Durch das Geäst der Tannen und Buchen erspäht man von hier aus sogar ein 
Stückchen Jura, und an einem heissen Sommertag geniesst man die 
wohltuende Kühle des Waldes und des vor sich hin plätschernden Brunnens. 
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Durch lliitscheler Feld und Wald - ein Paradies für Spaziergänge 

Weiter geht's, es bieten sich zwei Möglichkeiten an. Wir nehmen nicht den 
üblichen Weg über den Röselistein hinunter zum Waldhaus, sondern wählen 
die etwas beschwerlichere Fuchsenbruchseite Richtung Schwande und 
stechen dann wenig später links hinab in den neuen Waldweg, um schliesslich 
im sagenumwobenen Rittersgraben zu landen. Im feucht modrigen Gebiet 
blühen wilde Schlüsselblumen und die gelb leuchtenden „Bachbumelen". 
Moos macht sich überall breit und an den Tannen rankt Efeu empor. 
Wir treten heraus aus dem finsteren Wald und befinden uns nun im Graben. 
Zwischen Feldern und Wiesen marschieren wir dem Dorf entgegen, verlassen 
aber vorher die geteerte Strasse und ziehen durch den Flöschwald bis hin zum 
weit herum bekannten Waldfestplatz, wo manch ein Rütscheler so seine 
eigenen Erinnerung an rauschende Feste mit sich trägt. Nun geht es dem vor 
Biese angenehm geschützten Waldrand im Trubberg entlang. Wir entdecken 
allerlei Blumen, orchideenartige Schlingpflanzen und zahlreiche schwarz
krabbelige Ameisenhaufen. Hinter der Homusserhütte durchqueren wir noch 
ein kleines Waldstück, um uns dann genüsslich in der Frühlingssonne auf 
einem der beliebten „Trubbergbänkli" auszuruhen. Von hier aus können wir 
in Ruhe noch einmal unseren schönen langen Spazierweg aus der Feme 
betrachten. 
Wir wissen aber, dass wir nur einen Teil der vielen Spaziermöglichkeiten in 
unserem privilegierten Dorf genutzt haben, hoffen aber, Leser und Leserinnen 
„gluschtig" gemacht zu haben. Wir können nur sagen: Macht Euch auf, mit 
Kind und Kegel und erlebt Rütschelen natumah. Zu jeder Jahreszeit. Es macht 
Freude ... und ist erst noch gesund. 

Links geht der Weg zum Waldfestplatz und rechts dem Trubberg entlang 
zu den beliebten Sitzbänkli 
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S chü!eraufsiitze über den Wald 

Tamara Schütz, 5. Klasse 
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Schüleraufsätze über den Wald 
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Schüleraufsätze über den Wald 

Christian Brändli, 5. Klasse 
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Schüleraufsätze über den Wald 
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Schüleraufsätze über den Wald 

Nicole Brechbühler, 6. Klasse 
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Schüleraufsätze über den Wald 
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Schüleraufsätze über den Wald 
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Schüleraufsätze über den Wald 

Dominik Kurth, 6. Klasse 
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S chülerauftiitze über den Wald 

Simon Born, 6. Klasse 
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Schüleraufsätze über den Wald 

tbw,I~ ~/~/~~ 
~-

~ 1,-uan A»td ~; ~. 

~~/~/~/~ 
J.Uld /,tJ/tm. 

~ frJdd .mil oJ! ~ ~ 
-~~-

011 rhü. i,J u-/ 
d.trfjro-ut/Ju-1.k~~ 

;! 

-~. • ~-. -~ :-· ·'-U 
~-. -:'J 

'·'- ~· li ~:~ , ... --: _ 
- -· 

., 
. \, -~· 

,., 
'' 

~:.- .. . ; 

• . . , 
•"!i r • : r"/ 

, . . 

108 

: J' 



Schüleraufsätze über den Wald 

Florian Burkhardt, 6. Klasse 
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Wie het me früecher ghouzet u was isch mit em .. 
Eichewaud im Abnit passiert? 

Es verzeut de Hans Kurth-Hofstetter 

Eigentlich ischjo de Dorfverein Tschoud, das es my jetz däwä a Ranze früt, 
han i dänkt, won i afangs Jänner im Houz obe probiert ha, d'Houzer by dr 
Arbeit z'fotografiere. Es isch soumässig chaut gsy, het stockdicke Näbu gha u 
zytewis isch' s feischter gsy, wie y nere Chue inne. Aus angere aus günschtig 
zum schöni Heugeli z'mache. Aber äbe de Dorfverein het die Fotine weue für 
das Büechli, wo dir jetz y de Fingere heit. 
I söu de no öpis über d'Houzerei schribe, hett me gmeint. Wie me das 
früecher gmacht heig u wie hüt. Wedas so eifach wär. Eis isch afe ganz 
sicher: Böim ummache isch gäng ä gfährligi Arbeit gsy u isch äue hüt no 
gfährliger mit dene moderne Maschine. 

Won i du heizue bi, het's afe ä chly afo uftue uni ha abe gseh ufs Äbnit. Um 
1850 ume het'sjo dert no ne grosse Eichewaud gha. Wie hei si ächt denn dä 
Waud umgmacht? isch mer düre Gring gange. 

I bi hei u ha s'Buech vo dr Chilegmein Lotzbu us em Johr 1983 füre gnoh. 
Dert schribt de Christian Rubi aus Cheibs drüber, wie me früecher de Waud 
gnutzet heig. Zum Bischbiu heig me dert chönne d'Söu hüete, d'Eichle si 
nämlich denn äs biuigs Chraftfueter gsy. So heig de ä Tauner, das heisst ä 
Taglöhner, pro Familiemitglid angerhaubi Sou dörfe lo weide. Aber wie me 
denn 574 Eiche umgmacht u wägtransportiert het, do drüber schribt er nüt. 
W ahrschinlich het er im Gmeinsarchiv ou nüt gfunge. Es heisst do nume, es 
sige a dr Steigerig 13'000 Franke botte worde, für de ganz Waud. 
Het me ächt die Eiche im Gmeinwärch abghouzet? han i my gfrogt. Was het 
me ächt für Wärchzüg gha denn? D'Waudsaagi het's äue scho gäh, s'Bieli, de 
Gertu u d' Scheidwegge dänk au. Vilycht ou de Chehrhooge. Aber wie het me 
de die Eichestämm abtransportiert? D'Strosse si jo denn im beschte Fau nume 
Charwäge gsy. Uf jede Fau brucht's ä Cheib vou Fantasie, we me sich wott 
vorsteue, was das für ne mordsmässige Chrampf mues gsy si. 
My het das Houz jo für Bahnschwöue brucht, für d'Bahnlinie Oute - Bärn. U 
s'Gäut het me brucht, wiu Bhörde verlangt hei, das Gmein die mittulose 
Amerika-Uswanderer finanzieu ungerstützt. Aber über das trurige Kapitu cha 
me imene angere Buech vom Dorfverein meh läse. 

Das nachfougende Wandbiud im Gmeinssau - gmout vo däm wo verzöut 
- steut y vier Szene dar, was mit däm Eichewaud passiert isch u wien es 
dene Amerika-Uswanderer denn zmuet mues gsy si. 
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Wie het me früecher ghouzet? 

Fasch es Johrhundert spöter het me äue no ziemlich ähnlich ghouzet, fasch 
mit em glyche Wärchzüg. Denn, y de drissger u vierzger Johre, isch my 
Vatter ou no go houze. I bsynne mi no, wien er aube am Morge die schwäre 
Läderschueh agleit het. Nachär het er d'Wadebinge um d'Bei umeglyret, won 
er über em Chachuofe über Nacht het gha lo trochne. Spöter het er du läderigi 
Gamasche zueche to. "Jetz gsehsch myseu grad us wie ne Generau", het 
d'Mueter einisch zuen ihm gseit. I ha de mängisch em Vatter müesse go 
z'Mittag bringe, d'Houzer si haut denn no nid mit em Outo y Waud wie hütt. 
An es paar Houzerkollege vom Vatter man i mi no guet bsynne, we's scho 
meh aus es haubs Johrhundert här isch syder. Zum Bischbiu ä aut Bammert, 
de ä Bammert Mäxu, ä Noudi im Bärg u ä Hänsresöttu, u wie si süsch no aui 
gheisse hei. U de natürlich ä Bauz Mäxu, wo im Rainheimet ähne vorne 
Boum isch erschlage worde. Chum zwänzgi isch er gsy. Es mues öppe denn 
gsy si, won i s'letscht Johr y d'Schueu bi. Denn isch's mir äue zum erschte 
Mou bewusst worde, wie gfährlich die Houzerei cha sy. 

I ma my au no bsynne, dass d'Houzer früecher aube ä dr Fasnacht ä Tanne hei 
dörfe versteigere. Das isch de ihri „Gratifikation" vo dr Burgergmein gsy. 

D'Rütscheler Houzer y de Drissger Johre 
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Wie het me früecher ghouzet? 

Sythär het sich mängs veränderet. D'Usrüschtig isch moderner worde. We me 
dene Manne hütt zueluegt, wie si mit dr Motorsaagi, dr Spautmaschine, de 
Traktore u dr Seuwinge hantiere, de chame nume stuune u wünsche, dass si 
sich bewusst si, wie gfährlich die „Dinger" si. 

S'Hantiere mit dr Motorsaagi brucht vyu Gschick 

Äso wärde hütt Späute gmacht 
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5 'Gmeinwärch git's hütt no 

Es brichtet de Hans Kurth-Hofstetter 

„Gmeinwärch? ... das isch doch än aute Zopf', wärde die einte säge u ade 
meischte Orte het me dä Zopf ou scho lang abghoue. By üs z'Rütschele het 
me gäng no chly Sorg gha, zu däm aute Bruuch. 
Sicher brucht's mängisch haute chly Fiduz, we me äme Samschtignomittag 
söu go Houz schleipfe u Einerhüffe mache, u der eint oder anger mues sich 
haut mängisch e chly is Füdle chlemme. Aber s'zäme Schaffe im Waud a dr 
früsche Luft isch doch öppis Schöns us s'Zimisnäh ou. U de erläbt me de dä 
Waud angersch aus nume by me Sunntigssparziergang. Me wird zwar müed 
derby, aber es macht ou viu Spass, fasch glych wie bym Tschogge. 
Dermit wird ou s 'Bewusstsy vo der Wichtigkeit vom Waud aus Läbesruum 
für Mönsch u Tier gfdrderet. Me gspürt de, das de Waud nid nume 
unerschöpfliche Houzliferant isch. Er het ou ä Schutzfunktion, de 
J ohrhundertsturm Lothar het is das chürzlich ydrücklich vor Ouge gfüehrt. 
Im Louf vo dr Zyt het sich bym Gmeinwärch mängs gänderet. Di gfährlicheri 
Arbeit mache hütt die, wo mit dene moderne Maschine chöi umgoh, 
d'Houzer. D'Versicherige hätte's äue nid so gäm, wenn jede Güferi mit dr 
Motorsagi würd dasumefiguretle. Aber eis isch äue glych blibe, dr 
Arbeitsgeischt isch gäng no vor em Zvieri am gröschte gsy. 
Was sich aber veränderet het, isch d'Waudpfleg. Me merktjetz langsam, das 
me meh d'Natur sött lo mache. D'Zyt vo de Monokulture isch äue ändgüutig 
verby. Me tuet nümme grad sofort Tannli setze wie früecher. Mischwaud isch 
weniger afäuig uf Waudschädlinge u wachst säuber noche, u de ersch no 
biuiger. Nume geit's haut de ä chly !enger. Aber d'Natur hetjo Zyt, öppis wo 
de Mönsche fäut. 
Mängisch isch de bim Gmeinwärche au öppis Luschtigs passiert. Wo de 
Joschthans-Ärnschtu im Burgerrot gsy sig, heig er einisch em Sohm Pöik dr 
Uftrag gäh, er söu es Füür mache, für das me de nid mües ä Ranze früre bim 
Zimisnäh. Aber wo s'Zimis sig noche gsy, heig dä nid e mou agfüüret gha. Ä 
kes Röichli heig er fertig brocht. Urne mit heiss diskutiere isch es äbe nid 
gmacht. Überhoupt heis äue scho früecher nid au glich emscht gnoh mit em 
Schaffe. Deu heige aube by der Handsagi nume öpe zwänzg Zäng y dr Mitti 
brucht u hei de ersch no langsam gstosse u zoge a däm Wärchzüg. Mi hätt jo 
chönne müed wärde derby. De het's aber ou no die Überyfrige gäh. Einisch 
no me nä schtränge Nomitag zhingerscht im Rittersgrabe - i weis no guet, i 
by denn ou derby gsy - si mer scho füre Appäu binangere gschtange, do het 
doch de Thyshänseli, er isch denn ou im Burgerrot gsy, zoberscht em Hoger 
obe no ne schöne Ascht am Bode gseh. De Hänseli isch migottseu no einisch 
de Hoger uf gschnooget u isch dä Ascht go reiche. Er isch doch bigoscht 
nümm de jüngscht gsy. A das mues i gäng dänke, wen i hütt im Waud die 
hüffe Escht gseh umeligge. 
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Die Burgerhütte auf dem Gütsch -
ein Ort zum Venvezlen 

Innen und aussen bietet die 1966 erbaute Burgerhütte viel Gemütlichkeit 
Sie wurde aus Rütscheler Dählenholz (Föhren) gebaut. 

Der Spaziergang zur Burgerhütte - aus welcher Richtung man auch kommen 
mag - ist ein Erlebnis besonderer Art. Am Ort angelangt, belohnen Stille und 
Beschaulichkeit, das leise Plätschern des Brunnens und der Ausblick durch 
die bunten Tannen- und Buchenwipfel auf den Jura jeden, der sich zur Hütte 
aufmacht. Zum Verweilen gibt es Tisch und Bank und Hungrige können sich 
auf der gut ausgebauten Feuerstelle etwas Leckeres braten. 
Drinnen in der Stube lässt sich zu jeder Jahreszeit ein fröhliches Fest feiern. 
Allerdings muss man beim Hüttenwart dafür Schlüssel und Erlaubnis 
abholen. Die Hütte bietet für 30 - 35 Leute Platz und ist mit elektrischem 
Licht und einfachem Komfort ausgestattet. 
Aber auch auf der offenen Laube lässt sich zu jeder Zeit und fast bei jedem 
Wetter ein gemütliches Picknick machen. 
Übrigens, für die schmucke Dekoration auf der Stirnseite der Hütte war unser 
Dorfkünstler Hans Kurth-Hofstetter verantwortlich. 
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Die Bur;gerhütte auf dem Gütsch - ein Ort zum Verweilen 

Lageplan 
Um zur Burgerhütte zu gelangen, ist die weithin sichtbare Antenne ein 

guter Orientierungspunkt 

Die zweckmässig angelegte Feuerstelle -
hier lässt sich so manch Schmackhaftes brutzeln 
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Der Bau der Antenne 
auf dem Dornegggütsch 1988 / 89 

Die Antenne auf dem 739 m über Meer liegenden Domegggütsch ist zum 
Wahrzeichen von Rütschelen geworden. Am Tag und bei Nacht ist sie weit 
herum sichtbar. Für uns Rütscheler ist sie ein Orientierungspunkt und auch 
ein Wanderungsziel. Wie und warum sie gebaut wurde entnehmen wir den 
Projektakten von 1986 der PTT Generaldirektion (Vorgänger der Swisscom). 

Warum Standort Dornegggütsch? 
Es handelte sich um einen von rund 25 
Standorten in der Ganzen Schweiz, an 
denen Sendestationen gebaut wurden. 
Das Gebiet Herzogenbuchsee, Langen
thal und Huttwil kann - mit wemgen 
Einschränkungen - fast ideal versorgt 
werden. Die Anspeisung vom Sender 
Bantiger aus erlaubt die Ausstrahlung der 
richtigen Regionalprogramme. 
Einzelheiten über die UKW-Station 
Um einen hohen Schutzgrad zu erreichen, 
wurde das Betriebsgebäude unterirdisch 
angelegt. Die Betriebsantenne ist in 
schlanker Rohrkonstruktion gebaut, ragt 
65 Meter empor und weist unten einen 
Durchmesser von 2 Metern auf. Daneben 
wurde einer im Erdreich versenkter 
Notmast installiert. Die Umgebung wurde 
möglichst so gestaltet, dass die Anlage 
das Landschaftsbild nicht zu stark beein
trächtigt. 
Die Station dient als UKW-Sender/ 
Empfänger, dem Ruf- und Sprechfunk, 
und ist mit Richtstrahlantennen aus
gerüstet. Sie wurde kürzlich mit einer 
Antenne für einen Mobilnetzanbieter 
erweitert. 

Der Bau der Antennenstation machte den Ausbau der Zufahrtsstrassen 
erforderlich. Damit sind die Rütscheler günstig zu gut befahr- und begehbaren 
Verbindungswegen im Gütschgebiet gekommen. Die Swisscom hat mit der 
Burgergemeinde Rütschelen einen Nutzungsvertrag im Baurecht mit einem 
jährlichen Baurechtszins abgeschlossen. 
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Der Sturm Lothar am 26. Dezember 1999 

~L 

Seit Menschengedenken hat der Rütscheler Wald immer wieder grössere 
Verwüstungen erlebt. Lothar war nicht die schlimmste. Wir wollen aber hier 
anhand von Lothar kurz aufzeigen, welches Ausmass ein solcher Sturm hat 
und welche Spätfolgen dadurch entstehen. 

Europaweit hat Lothar an jenem 26. Dezember 1999 ca. 200 Mio. m3 Holz 
geworfen oder beschädigt. In der Schweiz waren es ca.12 Mio. m3 und im 
Kanton Bern ca. 4,2 Mio. m3. In Rütschelen selbst waren es ca. 2'500 m3, 
was etwa 50 Eisenbahnwagen entspricht. Vergleicht man diese Menge mit 
dem jährlichen Hiebsatz von 1 '700 m3, so blieb der Schaden in Grenzen. 
Schlimm hat es den Bonsbergwald erwischt. Allein hier wurden ungefähr 
400 m3 Holz geworfen. Damit hat Lothar unsere Pläne der natürlichen 
Verjüngung zunichte gemacht. Es gab nun drei Möglichkeiten: 
1. Den Wald sich selbst überlassen 
2. Den Wald unter hohen Kosten säubern und neu anpflanzen 
3. Äste durch Zivilschutz an Haufen legen, Naturverjüngung suchen 
Wir haben die für uns sinnvollste Möglichkeit, die Variante 3, gewählt. 
Neben anderen Folgeschäden (Windanfälligkeit des Restbestandes, 
Verdornung, Sonnenbrand) werden vor allem die Käferbäume zum Problem. 
2000 war praktisch noch „käferlos", aber bereits im folgenden Jahr hatte 
Rütschelen 15 m3 Käferholz zu vermelden. 

Ein kleinerer Schaden entstand am 23. Februar 1935. Der Windfall betrug 
damals 1 '000 m3. Als Vergleich: Der jährliche Hiebsatz war bei 880 m3. 
Ein weit grösseres Ausmass hatte der Sturm, der 1967 gewütet hat. Damals 
betrug der Windwurf ca. 8'000 m3. Die Aufräumarbeiten waren so 
umfangreich, dass zum Teil österreichische Arbeitskräfte eingesetzt werden 
mussten. In den darauffolgenden fünf Jahren wurde die unglaubliche Menge 
von 57'800 Bäumchen angepflanzt. 
Geringer war der Schaden des Sturms Vivian vom 28. Febr. 1990: l '000 m3. 
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Der Verband Bernischer Burgergemeinden und 
burgerlicher Korporationen 

Aus der Festschrift zum 50jährigen Bestehen 

Der Verband wurde 194 7 gegründet. Er ist der Gegenpol zum Verband 
Bemischer Gemeinden und ist die einzige Organisation, welche die Interessen 
bemischer Gemeinwesen vertritt. Beide Verbände stehen für den Staatsaufbau 
und die Wahrung der Gemeindeautonomie ein. 

Heute existieren im Kanton Bern 198 Burgergemeinden, 91 burgerliche 
Korporationen und 3 7 Rechtsamegemeinden. Davon sind 24 7 im Verband 
organisiert. Zweck und Aufgaben des Verbandes sind in Statuten festgelegt. 

Der Verband versucht, die Interessen der bemischen Burgergemeinden und 
burgerlichen Korporationen zu wahren. Dieses Ziel verfolgt er in erster Linie 
durch deren Zusammenschluss. Ein weiteres Ziel ist die Heimatverbundenheit 
und er stellt sich die Förderung ideeller und kultureller Bestrebungen zur 
Aufgabe. Die Burgergemeinden als Trägerinnen des Heimatrechts sind gerade 
in einer Zeit, in welcher der Mensch durch die zunehmende Mobilität 
vermehrter Entfremdung und Anonymität ausgesetzt ist, besonders wichtig. 
Doch die Pflege von Heimatverbundenheit ist heute nicht nur Besinnung auf 
Tradition und Geschichte. Der Begriff „Heimat" hat eine Öffnung erfahren. 
Er beinhaltet auch die Bereitschaft, die Unversehrtheit unserer Heimat zu 
verteidigen und sie für die Nachwelt zu erhalten. Diese Bereitschaft erfordert 
Offenheit gegenüber neuen Aufgaben, wie Engagement im Umweltschutz 
oder in der Raumplanung. Der Verband hat der weiteren Entwicklung zu 
Gunsten einer zukunftsorientierten Burgerpolitik mit der Statutenrevision von 
1996 ansatzweise bereits Rechnung getragen. Neu ist die Öffentlichkeits
arbeit des Verbandes. Aus der ursprünglichen „Belehrung und Aufklärung" 
ist die Devise „ Tue Gutes und sprich davon " geworden. 

Ein Stück Rütscheler Burgerwald, abgebildet in der Verbandsfestschrift 
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Vom Ursprnng und Zweck der Burgergemeinden 

Im Kanton Bern ist die Form der ländlichen Burgergemeinden in der Regel 
aus Genossenschaften hervorgegangen, die ähnlich der städtischen Zünfte, aus 
wirtschaftlichen Interessen zusammengehalten wurden. Die Dorfgenossen 
waren auf die gemeinsame Nutzung der Allmend angewiesen. Sie regelten 
gemeinsam den Landbau, die Einteilung der Zeigen, die Anlage und den 
Unterhalt von Wegen und Stegen, Wasserleitungen und Brunnen. Dies war 
keine Gemeindeorganisation im heutigen Sinn, denn sie basierte vornehmlich 
auf verbrieften Nutzungsrechten, welche die Dörfer im Lauf der Zeit der 
jeweiligen Herrschaft abtrotzten. Diese Gewohnheitsrechte wurden durch die 
städtische Herrschaft immer wieder bestätigt. Bereits 1535 wurden in der Ur
kunde „Mushafen Urbar des Cosmas Alder" solche Nutzungsrechte verbrieft. 

Der Ausdruck „Burger" wurde im 18. Jahrhundert auch für Landgemeinden 
geläufig. Burger nannten sich nun auch in Landgemeinden alle heimat
berechtigten Personen. Ebenso begannen einheimische Hintersässen, sich 
Burger zu nennen. Der Begriff „Hintersäss" wurde zwar im 18. Jahrhundert 
weiterhin verwendet, er bezeichnete aber nicht mehr die Dorfbewohner ohne 
eigenen Besitz und somit ohne volle kommunale Mitsprache, sondern 
Einwohner, die das Burgerrecht einer auswärtigen Gemeinde besassen. 

In den Verfassungskämpfen des 19. Jahrhunderts entstand die heutige Form 
der Burgergemeinde. Sie war lange Zeit, d.h. bis zur Einführung der Ein
wohnergemeinde mit der Staatsverfassung von 1831, neben Kirchgemeinden, 
Ämtern und Gerichten, die unterste administrative Einheit des Staates. 

Ebenfalls eine gewichtige Rolle in der Entwicklung der bernischen Burger
gemeinden spielte von je her die Regelung des Armen- und Bettelwesens. So 
wurde unter anderem zwischen „Einheimischen Armen" und „Frömden 
Bettlern" unterschieden, wenn es um die Unterstützungspflicht ging. 

Die ersten Hinweise auf die Burgergemeinde Rütschelen sind in den 
Protokollen der Gemeinds-Versammlungen zu finden und stammen aus dem 
frühen 19. Jahrhundert. Anzeichen von gemeinschaftlichem Burgergut und 
dessen Nutzung und Verwaltung dürfte es aber in der Gemeinde schon früher 
gegeben haben, als Gegenstück zu den kirchlichen und privaten Gütern. Dass 
der burgerliche Besitz an Land und Wald in Rütschelen im Vergleich zu 
anderen Orten so umfangreich ausgefallen ist, könnte vermutlich damit zu tun 
haben, dass das Burgergut weitgehend aus dem einstigen Besitz der 
,,Herrschaft von Rütschelen" entstanden sein könnte. 

Dazu ist interessant, den historischen Hintergrund für diese mögliche 
Entwicklung im Fall Rütschelen zu kennen. Im ersten Hinweis auf unser Dorf 
wurde 1273 erwähnt, dass das Kloster St. Urban Besitzungen zu Ruschole 
hatte, die ihm aber immer wieder streitig gemacht wurden. 
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Vom Ursprung und Zweck der Burgergemeinden 

Urkunde von 1273, welche erwähnt, dass das Kloster St. Urban 
in Rütschelen Besitztum hatte 

Die „Herrschaft von Rütschelen" hat dann in der Folge auch unter mehreren 
Malen den Besitzer gewechselt, um schliesslich ab 1394 in zwei Etappen an 
die Stadt Burgdorf zu gehen. 1413 hatte Bern seinerseits begonnen, die hohe 
Gerichtsbarkeit in seinem Bereich des Klosters St. Urban an sich zu ziehen. 

Die mit der Industrialisierung einher gehende zunehmende Mobilität machte 
die Führung einer Einwohnerkontrolle unerlässlich. Die Verordnung über die 
Einführung der Burgerrödel zu Stadt und Land vom 9. September 1822 
bestimmte, dass unter Anleitung des Pfarrers in jeder Gemeinde ein 
Burgerrodel anzulegen und zu führen war. 

Der Rütscheler Burgerrodel wurde 1823 von Pfarrer Dittlinger von Lotzwil 
errichtet und von Schulmeister Huber ausgefertigt. Die ersten Eintragungen 
dürften also auf dieses Jahr zurückgehen. Alle Beheimateten von Rütschelen 
wurden darin aufgenommen. 

Im Verlaufe des 19. Jahrhunderts wurde immer wieder aus verschiedenen 
Interessen versucht, den Einfluss der Burgergemeinden durch Gesetze und 
parlamentarische Vorstösse einzuschränken oder gar Besitz und Nutzen den 
erstarkten Einwohnergemeinden einzuverleiben. In einigen Fällen sind 
dadurch Burgergemeinden aufgelöst worden. 

1916 führte der Entwurf für ein neues Gemeindegesetzes, das vorsah, das 
Recht auf Aufnahme von Burgem den Burgergemeinden zu entziehen, zu 
einer eindrücklichen Willensbekundung durch die Burgergemeinden. 157 
Burgergemeinden und burgerliche Korporationen fassten eine 
Gegenresolution, was dazu führte, dass das am 9. Dezember 1917 
angenommene Gemeindegesetz den Burgergemeinden weiterhin - neben den 
Einwohnergemeinden - ermöglichte, das Bürgerrecht zu erteilen. 

In Rütschelen hat die Burgergemeinde bisher überlebt. Nicht zu letzt dank 
dem umfangreichen burgerlichen Land- und Waldbesitz und dem im Jahre 
1867 zwischen der Kirchgemeinde Lotzwil, der Einwohnergemeinde und der 
Burgergemeinde abgeschlossenen Ausscheidungsvertrag. 
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Die Bernischen Burgergemeinden als 
Heimatgemeinden 

Auszug aus dem Referat von Dr. Karl F. Wälchli, Staatsarchivar, Bern 
anlässlich der 50-Jahr-Feier des Verbandes am 7. Juni 1997 

1539 lesen wir in der Berner Stadtsatzung: ,,Alle die Inn unser Stadt Bern 
Husshäblich gesessen sind unnd allda lieb unnd leidt tragend, dieselben 
söllendt für burger gehalten unnd geachtet werden, der Statt Bern Recht 
haben unnd aller rechten unnd fryheiten derselben Statt genoss sin ". 

Es war ein persönliches Burgerrecht, das ja auch die Pflicht zum Wehrdienst, 
zur Feuerwehr und zu Steuerleistungen umfasste. Mit der Zeit wurde dieses 
Burgerrecht erheblich. Ähnlich wie in Bern gestalteten sich die Verhältnisse 
in den andern städtischen Gemeinwesen des Alten Bern. 

Auf dem Lande war die Entwicklung eine etwas andere, da sie stark vom 
Lehensrecht beeinflusst war. In der Regel hatte ein Grundherr seinen 
Grundbesitz auf einzelne Höfe, meist „Güter" genannt, zur Bewirtschaftung 
aufgeteilt, daneben gab es Landstücke, die der allgemeinen Nutzung 
offenstanden: Allmenden, Wald. Die einzelnen Güter bildeten zusammen die 
Gütergemeinde, die Dorfgemeinde. Ein ursprünglich persönliches 
Mitgliedschaftsrecht zur Dorfgemeinde, losgelöst vom Grundbesitz im 
Dorfbezirk, bestand nicht. Andererseits brachte es diese Ordnung mit sich, 
dass auch eine Frau, wenn sie Besitzerin eines Gutes war, die Rechte und 
Pflichten eines Gütergemeindemitgliedes und also auch ein Stimmrecht an 
Versammlungen besass. Wir hatten also im Kanton Bern schon im Alten Bern 
ein Frauenstimmrecht. 

Wie kamen nun diese an sich recht unterschiedlichen Gemeinde
organisationen zu Stadt und Land zu einer gemeinsamen Aufgabe als 
Heimatgemeinden? 

Mit der Reformation wurde die Betreuung der Armen, die bisher von den 
kirchlichen Institutionen besorgt worden war, zu einer Aufgabe der 
staatlichen Organe, der Staat hatte ja die Kirchengüter an sich gezogen. Sehr 
rasch begann man zu unterscheiden zwischen einheimischen Armen und 
fremden, die man als „frömd bättler und landstricher" bezeichnete. Es darf 
auch festgehalten werden, dass sich im allgemeinen der Wohlstand in 
unserem Lande gegenüber dem Ausland positiv abhob, und daher unsere 
Regionen auf Fremde eine recht hohe Anziehungskraft ausübten. 

Soweit wir sehen, hat Bern 1571 - was die einheimischen Armen betraf - zum 
ersten Male förmlich dekretiert, dass sie „jede in dem orth und kirchspäll, da 
sy daheimen, auch erzogen und geboren sind, behalten werdind". 
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Die Bernischen Burgergemeinden als Heimatgemeinden 

Es ist nun nicht möglich, die weitere Entwicklung im Detail vor Ihnen 
darzulegen. Aber es ist festzustellen, dass der Rechtssetzungsprozess, der zum 
Heimatrecht führte, ganz wesentlich durch die Erfahrungen im 
Dreissigjährigen Krieg (1618 - 1648) beschleunigt wurde. Weite Teile 
Europas wurden damals periodisch durch Kriegszüge versehrt, unser von den 
Kriegsgreueln verschontes Land musste als Magnet wirken. Es ist vielleicht 
gar nicht so abwegig, wenn einzelne unter Ihnen jetzt an moderne 
Migrationsvorgänge denken, die ja häufig als Flucht aus Kriegsgebieten 
motiviert sind. 

In der Bettlerordnung von 1643 tritt uns die Sachlage - mit ihrer ganzen 
administrativen Problematik - deutlich vor Augen. Da wird unterschieden, 
und die Polizei hatte entsprechend vorzugehen, zwischen bernischen Armen, 
die in ihre „Kilchhöre" gewiesen werden sollen, und eidgenössischen Armen, 
die in ihre „heymat" geschickt werden sollen, und „ganz ausländischen". 
Wenn diese nicht mit „genugsamer sicherheit" heim in ihr „vatterland" 
ausreisen können, so sollen die arbeitsfähigen unter ihnen sich zur Arbeit 
begeben und „ihr ehrliche erhaltung zu gewinnen sich befleissen"; nur die 
„rechten armen" sollen vorübergehend unterstützt werden, bis sie sich an 
andere Orte begeben können. Das war Asylpolitik im Jahre 1643! 

In den nächsten Jahrzehnten folgen sich die Ordnungen, ,,Bättlerordnungen" 
genannt, in kurzen Abständen, 1672, 1676/79 und 1690. Die für unser 
Thema entscheidenden Satzungen sind am 14. Oktober 1679 festgesetzt 
worden mit dem Wortlaut: ,, dass ein jeder, da er sich hindersässlich befindet 
( d.h. hier: wo er wohnhaft ist) samt den seinigen forthin ohne weiteres 
disputieren geduldet werden solle". Und im gleichen Text wird festgehalten, 
dass auch wenn einer seinen Wohnsitz aufgebe, ,, ihm aber gleichwohl samt 
allen seinen kinderen das hejmatrecht verbleiben sölle, was durch einen 
"Heimatschein" zu bezeugen wär". Wir sehen, die bernische Obrigkeit wollte 
im Grunde genommen das unwürdige Abschieben von Armen verhindern; sie 
hat aber damit für das ganze Bernerland das persönliche bleibende und 
erbliche Heimatrecht/Bürgerrecht geschaffen, wie man es bisher nur in den 
Städten gekannt hatte. 

Man kann also sagen, dass wir im Kanton Bern seit rund 300 Jahren- seit 
1679 - von einem erblichen Bürgerrecht sprechen können. 

Es wurde nun auch auf dem Lande üblich, von „Burgern" zu sprechen. So 
schreibt 1704 die Gemeinde Dürrenroth in einem Heimatschein: ,, Bezeugen 
und bekennen darneben auch, dass sy ihne sambt den seinigen für ihren 
burger und kirchsgenoss erkennen und auch jederzeit, so lang er sich nüht 
anderwertig einkauffen werde, wieder annemmen werdind". 
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Die Bernischen Burgergemeinden als Heimatgemeinden 

Es ist hier der Moment gekommen, kurz auf eine Frage einzutreten, die mir 
immer wieder gestellt wird: seit wann kann man denn in unserem Kanton von 
der Existenz von Burgergemeinden sprechen. Eine Antwort zu geben ist nicht 
leicht, denn man muss hier - wie oft - zwischen einem faktischen und einem 
rechtlichen Zustand unterscheiden. Vor einiger Zeit hat die Bearbeiterin der 
Rechtsquellen des Emmentals, Frau Dr. Anne-Marie Dubler, eine hoch 
interessante Studie über das Verhältnis von „Burgern" und Hintersässen im 
Emmental veröffentlicht. An sich blieb es dabei, dass die Anteilhaber an der 
„Güter- und Nutzungsgemeinde" die eigentlichen Vollbürger waren, die 
Hintersässen mit Heimatrecht bekamen aber mehr und mehr Beteiligung an 
den Gemeindeangelegenheiten. Frau Dubler hat nämlich nachgewiesen, dass 
viele sogenannte „Hintersässen" zu Wohlstand kommen konnten, es gab 
ebenso oft arme Burger wie arme Hintersässen und auch sehr reiche 
Hintersässen. Die Dorfgemeinden hatten also ein grosses Interesse daran, vor 
allem diese reichen Hintersässen in der Gemeinde einzubinden, damit sie 
auch an die Lasten, welche die Gemeinschaft zu tragen hatte, ihren Anteil 
beitragen. So kam es auch dazu, dass nun die Gemeinden dazu übergingen, 
für die Hintersässen durch Einkaufsgebühren den Weg zum Burger 
freizumachen, wobei die Einkaufssumme in der Regel ein Prozent des 
vorhandenen Vermögens ausmachte. 

Aber soweit ich sehe, wurde der Begriff „Burger-Gemeinde" im 18. 
Jahrhundert noch nicht verwendet. Ähnliches ist ja auch von der Stadt Bern 
zu sagen. Auch hier gab es reiche Hintersässen - so waren die Bankiers in 
Bern mehrheitlich Nichtburger, 1764 waren bloss 15 % aller Fabrikanten und 
Industriellen Burger. Und dazu kam noch die Schichtung in der Burgerschaft 
selbst: nur rund 80 Familien von den rund 240 regimentsfähigen 
Burgerfamilien hatten als sogenannte regierende Familien Anteil an der 
politischen Leitung, gehörten also dem Patriziat an. Dieses Patriziat war in 
Stadt und Republik Bern Träger der Souveränität. Eine Burgergemeinde mit 
entsprechenden Kompetenzen gab es nicht. Die Stadtrepublik war zugleich 
die Burgergemeinde. 

Wir können also sagen, dass im Ancien Regime wohl kommunale Institu
tionen, deren Glieder „Burger" genannt wurden, bestanden haben, es wird 
auch von „Burgerschaften" gesprochen, dass aber der Begriff „Burger
gemeinden" nicht offiziell verwendet wurde. 
Aber es gilt, eines festzuhalten: die „ Vorläufer" der heutigen Burger
gemeinden, wie auch immer sie offiziell bezeichnet wurden, funktionierten 
als „Heimatgemeinden". Sie gaben Heimatscheine aus, führten einen 
entsprechenden Rodel und waren so die einzige Institution auf kommunaler 
Stufe, die den Bernerinnen und Bernern die rechtliche Verwurzelung in einem 
Stück „Heimat" ermöglichte. 
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Die Bernischen Burgergemeinden als Heimatgemeinden 

Wie wir alle wissen, führte die Helvetik, die Verfassungsordnung der 
Helvetischen Republik von 1798/99 bis 1803, staatsrechtlich den Dualismus 
im bernischen Gemeindewesen ein. Alle Aktivbürger waren Angehörige der 
Munizipalität, denen die Besorgung der kommunalen Aufgaben übertragen 
wurde. Die Besorgung des Armenwesens blieb den Anteilhabern an den 
Gemeinde- und Armengütern, also den ehemaligen Burgerschaften 
überlassen; für deren Verwaltung sogenannte Gemeindekammern eingesetzt 
wurden. In der Praxis aber gaben die „Burger" sowohl in der Munizipalität 
wie in der Gemeindekammer den Ton an; vielfach sassen in beiden Behörden 
die gleichen Personen. 

In der Meditationszeit (ab 1803 bis 1814/15) wurde für die Stadt Bern eine 
Ausscheidung vom Staatsvermögen vorgenommen, auf Gemeindeebene fiel 
der Dualismus zwischen Munizipalität und Gemeindekammer dahin. Auch in 
der sogenannten Restaurationsphase blieben die Verhältnisse den Zuständen 
der Zeit vor 1 798 nicht unähnlich. 

Es fand auch 1815 bis 1830 keine durchgehende Neuregelung der 
Gemeindeverhältnisse im alten Kantonsteil Berns statt. Einzig für die Gebiete, 
die 1815 zum Kanton Bern kommen und ehemals zum Fürstbistum Basel 
gehörten, also für den Berner Jura und Biel, wurde am 29. April 1816 
aufgrund der Vereinigungsurkunde in einem „Reglement über die Herstellung 
der Bürgerrechte" eine klare und alle Details regelnde Ordnung geschaffen. 

Im übrigen Kanton Bern war eine so einheitliche Regelung nicht durchgeführt 
worden, so dass in vielerlei Bereichen der Staatspolitik die Kirchgemeinden, 
da sie die eigentlichen konstitutiven kommunalen Teile des Staatsterritoriums 
darstellten, als „Gemeinden" beigezogen wurden. So kam es denn zur 
Ordnung, wie sie in der Staatsverfassung von 1831 und im Gemeindegesetz 
vom 20. Dezember 1833 festgeschrieben wurde. Unter anderem: 
Alle Burgergüter sollen ausschliesslich unter der Verwaltung der Burger der 
betreffenden Gemeinde stehen. Und: Die dermal in dem Kantone bestehenden 
Einwohner-, Burger- und Kirchgemeinden sind in ihrem jetzigen Bestande 
anerkannt. 

Sehr prägnant äusserte sich Grossrat RudolfBrunner (ein Bernburger) in den 
Beratungen zur Verfassung von 1893, die ja bis 1993 in Kraft war: ,,Man hat 
1833 die Burgergemeinden belassen, wie sie sind und neben dieselben die 
Einwohnergemeinden gestellt. Infolgedessen haben sich unsere Gemeinde
verhältnisse zweispurig entwickelt. 

Mit dem Gemeindegesetz von 1917 wurde dann im Kanton Bern das Recht 
zur Einbürgerung sowohl den Einwohnergemeinden wie den Burger
gemeinden zuerkannt. Die Burgergemeinden verloren also ihr Monopol als 
Heimatgemeinde. 
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Die Bernischen Burgergemeinden als Heimatgemeinden 

Im Gemeindegesetz von 1973 wurde den Burgergemeinden das Recht zur 
Erteilung oder Zusicherung des Burgerrechts weiterhin gewährt. 

Das neue auf den 1. April 1997 in Kraft getretene „Gesetz über das Kantons
und Gemeindebürgerrecht" vom 9. September 1996 bringt insofern eine 
Einschränkung, als nicht mehr die Burgergemeinde den Heimatschein 
ausstellt, sondern das zuständige Zivilstandsamt, allerdings für Burger mit 
einer speziellen Bescheinigung durch die Burgergemeinde. Das Recht, auch 
Ausländer aufzunehmen, steht der Burgergemeinde nicht mehr zu. 

Wir müssen also feststellen, dass eine Gewichtsverlagerung von den 
Burgergemeinden zur politischen Gemeinde nicht zu leugnen ist. 
Aber: Die Burgergemeinde ist nach wie vor eine Heimatgemeinde. 

Abschliessend zitiert der Referent Dr. Wälchli Eduard Blösch und fordert 
dann u.a. die Burgergemeinden mit einem persönlichen Leitgedanken zum 
Handeln auf 

1848 hat Eduard Blösch das Wesen der Heimatgemeinde (Burgergemeinde) 
in markanten Worten dargestellt: ,,Die Burgergemeinde ist gewissermassen 
eine erweiterte Familie ..... Und weiter: Die Gemeinde ist nicht bloss ein 
natürliches Mittelglied zwischen der Familie und dem Staate; sie ist zugleich 
ein Herd, an dem sich das Herz aller derer wärmen kann, denen die erstere 
(Familie) fehlt, oder denen letzterer (Staat) zu fern steht." 

Wo immer es die finanzielle Lage der burgerlichen Institutionen erlaubt, 
sollten sich diese stets bemühen, Aktivitäten zu fördern, die einer breiten 
Öffentlichkeit erlauben, die Geschichte des Ortes und die kulturellen 
Leistungen unserer Vorfahren als wesentliche Grundlagen unserer heutigen 
Existenz zu erfahren. Das kann ebensogut ein Waldlehrpfad sein wie die 
Bewahrung eines wertvollen Baudenkmals, eine gut präsentierte 
Informationsbroschüre*, oder die Förderung von kulturellen 
Jugendaktivitäten. Die Kantonsverfassung verlangt ja von den burgerlichen 
Institutionen, dass sie sich „nach Massgabe ihrer Mittel zum Wohl der 
Allgemeinheit" einsetzen. 

* Anmerkung: 
Diesem sinnvollen Aufruf sind wir vom Dorfverein Rütschelen gefolgt und 
haben zusammen mit dem Burgerrat von Rütschelen, die vorliegende 
Broschüre „Die Burgergemeinde Rütschelen" geschaffen. 
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Wohin geht die Zukunft der Burgergemeinde? 

Gedanken zu diesem Thema von Walter Schneeberger 

Aus Publikationen, Referaten und Befragungen können wir in etwa das 
folgende Zukunftsbild skizzieren. 

Im Verlaufe der jüngeren Zeit haben sicher die Burgergemeinden politisch an 
Bedeutung und Einfluss eingebüsst. Ihr Fortbestand dürfte aber nicht in Frage 
gestellt werden, weil sie in einer Gemeinschaft eine Vielzahl von Aufgaben 
übernehmen, für die es in der politischen Welt kaum Platz gibt. Die Weichen 
für die Zukunft richtig zu stellen, die bestehenden rechtlichen Grundlagen zu 
verteidigen und eine sinnvolle Positionierung innerhalb der Gesellschaft zu 
finden, wird allem voran eine Aufgabe des Verbandes bernischer 
Burgergemeinden und burgerlicher Korporationen sein. 

Das Erhalten von natürlichen Werten wie Landschaft, Wald und Wild - ja der 
Natur schlechthin - sind eine edle Pflicht und die Pflege von kulturellem Gut 
in einer Dorfgemeinschaft bietet die Möglichkeit, den Menschen ein Gefühl 
von Heimat, von Geborgenheit, von Verwurzeltsein mit dem Wohnort, zu 
vermitteln. Dabei möchten wir auch nicht die Unterstützung des vielfältigen 
Vereinswesens im Dorfe vergessen. Profitieren tut nicht nur der Burger, 
sondern die Einwohnerschaft als ganzes in der Gemeinde, was wiederum zur 
Harmonie im Neben- und Miteinander beiträgt. Die Burgergemeinde hat -
weil sie nicht durch politische Zwänge, durch zahllose Verordnungen und 
Gesetze eingeengt ist - mehr Spielraum als eine Einwohnergemeinde, sich 
solcher Werte anzunehmen. 

Schliessen möchten wir diese Zukunftsbetrachtungen mit dem Appell aus 
dem Vorwort der SO-Jahr-Festschrift von Felix Grütter, dem damaligen 
Präsidenten des Verbandes bernischer Burgergemeinden und burgerlicher 
Korporationen: 

„Die Institution der Burgergemeinde lässt sich zwar aus der 
Vergangenheit heraus verstehen, rechtfertigen dagegen muss sie sich 
immer wieder neu durch ihr Verhalten in der Gegenwart." 

In diesem Geiste wollen wir uns - liebe Burgerinnen und Burger - mit 
Engagement für die Zukunft und das Wohl unserer Rütscheler Gemeinde 
einsetzen. 
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